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I. Teil:  

Erklärungen der 
Prospektverantwortlichen

Haftungsansprüche bei einem fehlerhaften Ver-
kaufsprospekt können nur dann bestehen, wenn die 
Vermögensanlage während der Dauer des öffentli-
chen Angebotes, spätestens jedoch innerhalb von 
zwei Jahren nach dem ersten öffentlichen Angebot 
der Vermögensanlage im Inland, erworben wird.

Die Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll II GmbH & 
Co. KG hat die in diesem Verkaufsprospekt enthal-
tenen Angaben, Prognosen und Berechnungen so-
wie die rechtlichen und steuerlichen Grundlagen zu-
sammengestellt. Die Bürgerwindpark Stadum-Spra-
kebüll II GmbH & Co. KG ist sowohl Anbieterin, 
Prospektverantwortliche als auch Emittentin des 
Verkaufsprospektes. Sie wird im Folgenden „Emit-
tentin“, „Anbieterin“, „Prospektverantwortliche“ 
oder „Beteiligungsgesellschaft“ genannt. Der vor-
liegende Verkaufsprospekt ist ausschließlich in deut-
scher Sprache abgefasst und wird ausschließlich in 
der Bundesrepublik Deutschland veröffentlicht.

Nur die Prospektverantwortliche mit Sitz in Spra-
kebüll, Hauptstraße 32, vertreten durch die Bürger-
windpark Stadum-Sprakebüll Verw. GmbH mit Sitz in 
Sprakebüll, Hauptstraße 32, diese wiederum vertre-
ten durch die Mitglieder der Geschäftsführung der 
Emittentin Hans-Christian Andresen und Christian 
Andresen, übernimmt die Verantwortung für den In-
halt des Prospekts. Eine solche Verantwortung wird 
von natürlichen Personen nicht übernommen.

Die Prospektverantwortliche, vertreten wie oben, 
erklärt, dass ihrem Wissen nach die Angaben richtig 
und keine wesentlichen Umstände ausgelassen sind.

Alle Prospektangaben, Berechnungen und Ent-
wicklungsprognosen wurden nach aktuellem Kennt-
nisstand mit Sorgfalt nach bestem Wissen und Ge-
wissen zusammengestellt. 

Eine Haftung für Abweichungen von in diesem 
Verkaufsprospekt enthaltenen Prognosen durch 
künftige wirtschaftliche, steuerliche und rechtliche 

Änderungen, insbesondere Änderungen der Recht-
sprechung sowie für den tatsächlichen Eintritt der 
mit dieser Beteiligung verbundenen steuerlichen und 
wirtschaftlichen Ziele beim Investor, kann, soweit ge-
setzlich zulässig, nicht übernommen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dem 
vorliegenden Angebot um eine unternehmerische 
Beteiligung handelt.

Die individuelle Beratung durch einen Steuerbera-
ter oder einen Rechtsanwalt wird empfohlen.

Sprakebüll, den 12.11.2018,  
(Datum der Prospektaufstellung)

Anbieterin (Prospektverantwortliche): 
Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll II  
GmbH & Co. KG

Sitz:  
Hauptstraße 32, 25917 Sprakebüll

Vertreten durch:  
Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll Verw. GmbH, die-
se wiederum vertreten durch ihre Gesellschafter-Ge-
schäftsführer (Amtsgericht Flensburg HRB 1501 NI)

Handelsregister:  
Amtsgericht Flensburg HRA 9365 FL

Unterschrift der Geschäftsführer:

Hans-Christian Andresen

Christian Andresen
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II. Teil:  

Weitere Kosten für den Anleger, Pflicht 
zur Erbringung weiterer Leistungen durch 
den Anleger, Provisionen, Bedingungen 
der Verzinsung und Rückzahlung

A. Weitere Kosten für den Anleger: 

Sollte sich der Anleger für eine Einlage entscheiden, 
so entstehen für diesen weitere Kosten, die über die 
Kommanditeinlage hinausgehen. Dies sind Kosten, 
die mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Veräu-
ßerung der Vermögensanlage verbunden sind:
- Jeder Anleger muss nachweisen, dass er die in § 

5 des Gesellschaftsvertrags normierten Voraus-
setzungen für eine Gesellschafterstellung be-
sitzt. Diese Kosten der Beschaffung der aktuel-
len Nachweise seiner Zeichnungsberechtigung 
trägt der Anleger selbst. Die Höhe kann durch 
die Emittentin nicht beziffert werden.

- Sämtliche mit dem Ausscheiden oder mit dem 
Ausschluss verbundenen Kosten trägt der aus-
scheidende Gesellschafter. Die genaue Höhe der 
Kosten kann die Emittentin zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung nicht abschätzen.

- Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft 
aus, so hat er einen Anspruch auf eine Abfindung. 
Das Abfindungsguthaben wird durch den Aus-
scheidenden und die Komplementärin nach Vor-
liegen der maßgebenden Wertermittlung inner-
halb angemessener Frist einvernehmlich festge-
stellt. Können sich die Beteiligten nach Vorliegen 
der Wertermittlung und innerhalb einer weiteren 
Frist von einem Monat nach Aufforderung durch 
eine Partei nicht auf das Abfindungsguthaben 
einigen, werden die streitigen Positionen durch 
einen Schiedsgutachter verbindlich festgestellt. 
Der Schiedsgutachter wird gemeinschaftlich 
durch den ausgeschiedenen Gesellschafter und 
die Komplementärin bestimmt. Der Schiedsgut-

achter soll ein in der Unternehmensbewertung 
erfahrener Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater 
sein. Sofern sich die Parteien nicht innerhalb ei-
ner Frist von zwei Monaten auf die Person des 
Schiedsgutachters einigen, bestimmt die örtlich 
zuständige Wirtschaftsprüfer- bzw. Steuerbera-
terkammer den Schiedsgutachter. Die Kosten 
des Schiedsgutachtens tragen die Parteien im 
Verhältnis ihres Unterliegens. Auf Verlangen ei-
ner Partei oder des Schiedsgutachters haben bei-
de Parteien je zur Hälfte einen Vorschuss bis zur 
Höhe der Kosten des Schiedsverfahrens an den 
Schiedsgutachter zu leisten.   Die genaue Höhe 
der Kosten kann die Emittentin zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung nicht abschätzen.

- Jedem Kommanditisten steht ein Auskunfts- 
und Einsichtsrecht zu. Der Kommanditist 
kann selbst oder durch einen zur Berufsver-
schwiegenheit verpflichteten Angehörigen 
der rechts- und steuerberatenden Berufe alle 
Geschäftsunterlagen der Gesellschaft einse-
hen. Die hierdurch entstehenden Kosten, auch 
die der Gesellschaft, trägt der Kommanditist 
selbst. Die genaue Höhe der Kosten kann die 
Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung nicht abschätzen.

- Es können Kosten für die Beratung in Bezug 
auf die Beitrittserklärung entstehen, dessen 
Höhe die Emittentin nicht abschätzen kann. 
Hierunter fallen Kosten für Steuer-, Rechts- 
und sonstige Beratungskosten.

- Weitere Kosten verursacht die Zusammenstel-
lung der mit dem Anteil der Anleger oder dessen 
Beteiligung an der Emittentin zusammenhän-
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genden, steuerlich relevanten so genannten Son-
derbetriebseinnahmen und- betriebsausgaben. 
Diese Kosten trägt der Anleger selbst. Des Weite-
ren trägt er die Kosten für die Änderung der Er-
klärung zur gesonderten und einheitlichen Fest-
stellung von Grundlagen für die Einkommens-
besteuerung und die Gewerbesteuererklärung 
der Emittentin, die für den Fall entstehen, dass 
aufgrund der vom Anleger nachträglich nach-
gewiesenen und erklärten sogenannten Sonder-
betriebseinnahmen und -betriebsausgaben die 
vorgenannte Steuererklärung der Emittentin zu 
ändern ist. Die genaue Höhe dieser Kosten kann 
von der Emittentin nicht vorausgesagt werden.

- Sofern für den Anleger Kosten in Bezug auf 
Rechts- bzw. Steuerberatung im Zusammenhang 
mit seinem Anteil entstehen, trägt dieser diese 
selbst. Dies gilt insbesondere im Zusammenhang 
mit der Ausübung der Informationsrechte, die 
dem Anleger aufgrund des Gesellschaftsvertra-
ges zustehen. Der Anleger trägt die Reisekosten 
im Zusammenhang mit der Teilnahme an ordent-
lichen und außerordentlichen Gesellschafter-
versammlungen oder Kosten der Bevollmäch-
tigung oder des Bevollmächtigten für Gesell-
schafterversammlungen, für Aufwendungen bei 
der Ausübung des Rechts zur Einsichtnahme in 
Bücher und Aufzeichnungen der Emittentin oder 
die diesbezügliche Beauftragung eines von Be-
rufs wegen zur Verschwiegenheit verpflichteten 
Sachverständigen. Die genaue Höhe dieser Kos-
ten kann von der Emittentin nicht vorausgesagt 
werden.

- Sofern der Anleger bei der Zeichnung und bzw. 
oder der Verwaltung seiner Beteiligung Dritte 
einschaltet, so trägt er diese Kosten selbst. Dies 
gilt genauso für Kosten für die Fremdfinanzie-
rung der Einlage. Die genaue Höhe dieser Kos-
ten kann von der Emittentin nicht vorhergesagt 
werden.

- Die Kosten der persönlichen Einkommensteu-
ererklärung trägt der Anleger selbst. Auch hier 
kann die Emittentin die genauen Kosten nicht 
vorhersagen.

- Sonderbetriebsausgaben der Gesellschafter (z. 
B. Zinsen auf die Finanzierung der Kommandi-
teinlage), die im Rahmen der Veranlagung der 
Gesellschaft zu berücksichtigen sind, sind der 
Komplementärin bis zum 30. März des Folgejah-

res nachzuweisen. Später nachgewiesene Son-
derbetriebsausgaben können nur berücksich-
tigt werden, wenn dies verfahrensrechtlich noch 
möglich ist. Etwaige durch eine Verzögerung 
entstehende Mehrkosten trägt der betreffende 
Gesellschafter.

- Ergibt sich ein gewerbesteuerlicher Mehrauf-
wand der Gesellschaft auf Grund der Bildung von 
Rücklagen eines Kommanditisten etwa nach § 6 
b, 6 c EStG in der Ergänzungsbilanz, so hat der 
betreff ende Kommanditist der Gesellschaft die-
sen Mehraufwand zu ersetzen.

Darüber hinaus entstehen dem Anleger keine weite-
ren Kosten, insbesondere keine solchen Kosten, die 
mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Veräuße-
rung der Vermögensanlage verbunden sind.

B. Weitere Leistungen des Erwerbers der 
Vermögensanlage: 

Sofern es zu Änderungen bezüglich des Namens, der 
Adresse, der Steuernummer sowie der Bankverbin-
dung des Anlegers kommt, ist dieser verpflichtet, 
eine solche Änderung der Emittentin anzuzeigen.

Weiter ist der Anleger verpflichtet, der Emittentin 
seine steuerlich relevanten Sonderbetriebseinnahmen 
und -betriebsausgaben mitzuteilen. Diese Mitteilung 
hat bis zum 30.03. des Folgejahres zu erfolgen. 

Den Anleger trifft ferner die Verpflichtung zur 
Zahlung von Einkommensteuer nach Maßgabe der 
steuerlichen Verhältnisse der Emittentin.

Sofern der Anleger seinen Anteil durch rechtsge-
schäftliche Verfügung weitergeben möchte, so hat er 
hiervon die Emittentin zu unterrichten. Dies gilt ins-
besondere bei Verkauf bzw. Schenkung. 

Es kann sein, dass der Anleger in Haftung genom-
men wird. Dies ist aus folgenden Gründen möglich:
- Gemäß § 176 Abs. 2 HGB haftet der Anleger 

grundsätzlich bis zur seiner Eintragung ins Han-
delsregister unbeschränkt, sofern er in eine be-
reits bestehende Kommanditgesellschaft ein-
tritt. In diesem Fall haftet der Anleger gemäß 
den §§ 171, 172 und 173 HGB auch für die vor 
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seinem Beitritt begründeten Verbindlichkeiten 
der Emittentin.

- Sofern die Emittentin vor ihrer Eintragung ins 
Handelsregister ihren Gewerbebetrieb im Sinne 
von § 1 Abs. 1 HGB beginnt, haftet der Anleger 
gemäß § 176 Abs. 1 HGB, wenn er dem früheren 
Geschäftsbeginn zugestimmt hat. In diesem Fall 
haftet er für die zwischen Geschäftsbeginn und 
Eintragung begründeten Gesellschaftsschulden 
grundsätzlich wie ein unbeschränkt haftender 
Gesellschafter.

- Die Haftsumme beträgt 100 % der einzuzahlen-
den Pfl ichteinlage. Die Haftung ist ausgeschlos-
sen, soweit die Einlage in Höhe der Haftsumme 
geleistet und nicht wieder zurückgezahlt wurde.

Diese Haftung gilt nur im Verhältnis der Emittentin 
und ihrer Gesellschafter zu Dritten, wobei die Emit-
tentin mit diesen Dritten nicht notwendigerweise in 
geschäftlichen Beziehungen stehen muss. Als Haf-
tung ist dabei das Risiko zu verstehen, persönlich für 
Verbindlichkeiten der Emittentin ein-stehen zu müs-
sen. 
- Sollte es durch Ausschüttungen dazu kommen, 

dass der Kapitalanteil eines Anlegers unter die in 
das Handelsregister eingetragene Haftsumme 
sinkt, so lebt die Haftung insoweit wieder auf. Soll-
te in dieser Phase die Liquidität der Gesellschaft 
angespannt sein, könnten die Anleger die ausge-
schütteten Beträge an die Emittentin zurückge-
ben müssen, da die Gläubiger den Anleger bis zur 
Höhe der Haftsumme in Anspruch nehmen kön-
nen. Dies ergibt sich aus § 172 Abs. 4 S. 1 HGB.

- Den Anleger kann auch die Nachhaftung gemäß 
§ 160 HGB treff en. Danach haftet ein ausschei-
dender Kommanditist bei Wiederaufl eben der 
Haftung bis zur Höhe der Haftsumme noch für 
5 Jahre nach seinem Ausscheiden für Verbind-
lichkeiten der Gesellschaft, soweit diese bis da-
hin entstanden sind.

- §§ 30, 31 GmbHG verbieten, dass das Vermö-
gen der Emittentin in einem Umfange an den 
Anleger ausgezahlt wird, dass dadurch mittel-
bar das Vermögen der Komplementär-GmbH 
unter den Nennwert des Stammkapitals herab-
sinkt. Sollte dies der Fall sein, sind die Anleger 
zur Rückzahlung der insgesamt empfangenen 
Auszahlung verpfl ichtet, wenn diese erfolgen, 
obwohl die Finanzlage der Emittentin dies nicht 

zulässt. Neben der Emittentin sind auch Dritte, 
wie z.B. eine fi nanzierende Bank, berechtigt, von 
den Anlegern die Rückgewähr der empfangenen 
Zahlungen an die Emittentin zu verlangen.

Es gibt keine weiteren Umstände, unter welchen der 
Erwerber der Vermögensanlage verpfl ichtet ist, wei-
tere Leistungen zu erbringen, insbesondere keine 
Umstände, unter denen er haftet.

Für den Anleger besteht keine Pfl icht zur Zahlung 
von Nachschüssen.

C. Provisionen, insbesondere 
Vermittlungsprovisionen oder vergleichbare 
Vergütungen: 

Der Windpark der Emittentin wurde zusammen mit 
der Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll GmbH & 
Co. KG entwickelt.

Zunächst hat die Bürgerwindpark Stadum-Spra-
kebüll GmbH & Co. KG alle Kosten und sämtliche 
Risiken übernommen.

Für die Bereitschaft, das Risiko zu tragen, dass die 
Baugnehemigung nicht erteilt und so die Windener-
gieanlage (im folgenden kurz WEA)  nicht aufgestellt 
werden kann, womit die Kosten überfl üssig wären, 
wird die Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll GmbH 
& Co. KG eine Verdienstmarge von 100.000,- EUR 
erhalten. In Bezug auf den Gesamtbetrag der ange-
botenen Vermögensanlage macht dies 14,71 % aus.

Sonstige Provisionen, insbesondere Vermittlungs-
provisionen oder vergleichbare Vergütungen werden 
nicht geleistet.

D. Wesentliche Grundlagen und Bedingun-
gen der Verzinsung und Rückzahlung:

Bei der vorliegenden Vermögensanlage handelt es 
sich um eine Unternehmensbeteiligung in Form ei-
ner Kommanditbeteiligung, welche Ansprüche auf 
Ausschüttungen, sowie auf Abfi ndung/anteilige Ver-
teilung des Auseinandersetzungsguthabens gewäh-
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ren. Diese entsprechen im Wesentlichen den Be-
griffen Verzinsung und Rückzahlung im Sinne des 
Vermögensanlagengesetzes und der Vermögensan-
lagen-Verkaufsprospektverordnung . Soweit dieser 
Verkaufsprospekt im Folgenden die Verzinsung und 
Rückzahlung darstellt, meint er Ausschüttungen und 
Abfindung/ anteilige Verteilung des Auseinanderset-
zungsguthabens.

Unter Ausschüttung in diesem Verkaufsprospekt 
ist der Geldzufluss an die Gesellschafter gemeint.

Unter Rückzahlung der Einlage ist gemeint, dass 
betragsmäßig ein die Einlage entsprechender Geld-
betrag an die Gesellschafter fließt.
Für die Verzinsung oder Rückzahlung der Vermö-
gensanlage hat weder eine juristische Person noch 
eine Gesellschaft die Gewährleistung übernommen.

Zwischen der Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll 
GmbH & Co. KG und der Nordex Energy GmbH, ein-
getragen im Handelsregister des Amtsgerichts Ham-
burg unter HRB 117218 wurde am 30.11./05.12.2016 
ein Werkliefervertrag zur Vertragsnummer 015294 
über die Lieferung einer Windkraftanlage vom Typ 
N117/3000 für das Windparkprojekt Stadum-Spra-
kebüll geschlossen. Es handelt sich hierbei um die 
vierte WEA in dem Bestandspark Stadum-Sprakebüll.

Die WEA wurde am 28.07.2017 in Betrieb ge-
nommen und hat die Seriennummer 85505.

Mit Kaufvertrag vom 14.02.2018 hat die Emit-
tentin diese von der Bürgerwindpark Stadum-Spra-
kebüll GmbH & Co. KG abgekauft, wobei das Eigen-
tum zum 01.01.2018 0 Uhr auf die Emittentin über-
gegangen ist.

Während der restlichen prognostizierten Nutzungs-
dauer der WEA wird die Emittentin diese mit dem Ziel 
betreiben und verwalten, möglichst hohe Finanzüber-
schüsse zu erwirtschaften, die die Verzinsung und 
Rückzahlung der Vermögensanlage ermöglichen.
– Erforderlich ist, dass sämtliche Verträge der 

Emittentin eingehalten werden. Dies gilt haupt-
sächlich für den Kaufvertrag für die WEA, den 
übernommenen Vertrag mit dem Hersteller der 
WEA, die Darlehensverträge, den Vertrag über 
die Mitnutzung der Infrastruktur für eine WEA 
im Windpark Stadum-Sprakebüll und über die 
gemeinsame Einspeisung von Strom, die Über-
tragung des Nutzungsvertrages, die Baulas-
tenübertragungsverträge und die technischen 
Wartungsverträge (S. 25 (1. Einwerbungs- und 

Einzahlungsrisiko) S. 26 f. (5. Fremdfinanzie-
rungs- und Zinsrisiko durch die Emittentin), 28 
(7. Betriebskostenrisiko), S. 29 (9. Rückbaukos-
tenrisiko) S. 30 (1. Genehmigungsrisiko)). 

– Erforderlich ist auch, dass die geplanten Inves-
titionen und Kosten nicht überstiegen werden. 
Denn aufgrund von Kostenüberschreitungen 
kann es zu einer Änderung der Prognose der Fi-
nanzierung und nachfolgend zur höheren Finan-
zierungs- und Festkosten führen, die zulasten 
der Finanzüberschüsse der Emittentin gehen (S.: 
25 ff. (Grundsätzliche Risikoerwägungen, 1. Ein-
werbungs- und Einzahlungsrisiko, 2. Prognoseri-
siken, 3. Bonitätsrisiko, 5. Fremdfinanzierungs- 
und Zinsrisiko durch die Emittentin, 7. Betriebs-
kostenrisiko), 29 ff. (9. Rückbaukostenrisiko, 11. 
Inflation, 1. Genehmigungsrisiko, 3. Risiken im 
Zusammenhang mit dem Kapitalanlagengesetz-
buch (KAGB)), 33 (6. Kostenbelastungsrisiko)).

– Erforderlich ist, dass die Emittentin das in die-
sem Verkaufsprospekt prognostizierte Eigenka-
pital zu den prognostizierten Kosten erreichen 
kann. Ansonsten würde die Gewährleistung für 
die Finanzierung des Windparkprojektes nicht 
mehr auf der Grundlage der prognostizierten 
Fremdkapitalquote erfolgen können (S. 25 (1. 
Einwerbungs- und Einzahlungsrisiko)).

– Das durch die Anleger einzuzahlende Komman-
ditkapital sollte vollständig und fristgerecht auf 
das Konto der Emittentin eingezahlt werden. 
Weiter sollten keine Widerrufe der Beitritte er-
folgen, da die Prognose der Finanzierung auf der 
Einzahlung der Eigenkapitalanteile aufbaut (S. 
25 (1. Einwerbungs- und Einzahlungsrisiko)).

– Erforderlich ist, dass das Fremdkapital pünkt-
lich und zu den vereinbarten Bedingungen aus-
gezahlt wird. Ansonsten würden höhere Kosten 
für die Beschaffung des Fremdkapitals auftre-
ten, welche zulasten die Finanzüberschüsse der 
Emittentin gehen würden (S. 26 f. (5. Fremdfi-
nanzierungs- und Zinsrisiko durch die Emitten-
tin)).

– Voraussetzung ist weiterhin, dass die Vergü-
tung in der prognostizierten Höhe erfolgt, da 
die Emittentin gemäß ihrem Geschäftsmodell 
nur Strom erzeugen wird und die Vergütung des 
erzeugten Stroms deshalb den Erfolg des Wind-
projektes der Emittentin maßgeblich bestimmt 
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(S. 30 f. (2. Änderung der Einspeisegesetze, 3. 
Risiken im Zusammenhang mit dem Kapitalanla-
gengesetzbuch (KAGB)).

– Eine Änderung der Vergütungsregelung des 
EEG dürfte nicht eintreten (S. 30 f. (2. Ände-
rung der Einspeisegesetze)).

– Die in der Prognoserechnung unterstellten Stro-
merträge auf der Grundlage des Windpotenzials 
am Standort der WEA und der technischen Da-
ten der WEA während des Prognosezeitraums 
sollten in der prognostizierten Höhe erzielt wer-
den (S. 27 f. (6. Energieertragsrisiko und Abschal-
tungsrisiko)).

– Die Erlös- und Kostenprognosen sowie die An-
nahme für den Zins- und Tilgungsplan sollten 
eintreten und eingehalten werden. Denn höhere 
Aufwendungen würden zu einer Belastung der Fi-
nanzüberschüsse der Emittentin führen (S. 33 (6. 
Kostenbelastungsrisiko), 26 f.  (5. Fremdfi nanzie-
rungs- und Zinsrisiko durch die Emittentin)).

– Die prognostizierte Steigerung der Kosten sollte 
nicht überschritten werden (S. 29 (11. Infl ation)).

– Schließlich darf sich auch das steuerliche Kon-
zept (S. 42 ff .) nicht ändern.

Die vorstehend genannten Grundlagen und Bedin-
gungen sind, wie bei jeder Investition, wesentlich, 
damit die Emittentin den Betrieb der WEA weiter 
betreiben und den für den Betrieb kalkulierten Kos-

tenrahmen halten kann. Darüber hinaus sind diese 
wesentlich, damit die Emittentin die kalkulierten Ein-
nahmen erzielen kann. Schließlich sind die genann-
ten Grundlagen und Bedingungen bei jeder Investi-
tion wesentlich. 

Sofern diese Grundlagen und Bedingungen erfüllt 
werden und eintreten, wird die Emittentin die auf 
der Grundlage der Prognoserechnung ausgewiesenen 
Finanzüberschüsse erzielen, die die Emittentin nach 
der Bildung einer angemessenen Liquiditätsreserve 
an die Anleger ausschütten wird. Diese Ausschüttun-
gen betragen für die Prognosedauer (2018-2038) 
insgesamt voraussichtlich 2.350.657,-  EUR, somit 
voraussichtlich 346 % des Eigenkapitals. Insofern be-
inhalten die Ausschüttungen sowohl die Verzinsung 
als auch die Rückzahlung der Vermögensanlage.

Sollten die genannten Grundlagen und Bedingun-
gen nicht eintreten, kann die Emittentin die WEA 
nicht weiter betreiben. Sofern der kalkulierte Kos-
tenrahmen nicht eingehalten werden kann oder die 
kalkulierten Einnahmen nicht erzielt werden, wird die 
Emittentin die prognostizierten Finanzüberschüsse 
nicht erzielen. Dies hätte zur Folge, dass die Verzins-
ung und die Rückzahlung der Vermögensanlage für 
den Anleger nicht gewährleistet werden können.
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III. Teil:  

Angaben über Auswirkungen auf die 
Fähigkeit zur Zins- und Rückzahlung

Ausführliche Darstellung der Auswirkungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
sowie der Geschäftsaussichten auf die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur 
Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage nachzukommen

A. Vermögenslage der Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll II GmbH & Co. KG (Prognose)

I. Darstellung (Planbilanzen)

Alle Angaben in EUR 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028
Aktivseite
I. Anlagevermögen (1)
    Sachanlagen 4.078.125 3.806.250 3.534.375 3.262.500 2.990.625 2.718.750 2.446.875 2.175.000 1.903.125 1.631.250 1.359.375

II. Umlaufvermögen (2)
1. Forderungen 106.199 105.775 105.352 104.931 104.512 104.094 103.678 103.264 102.851 102.440 102.031
2. Guthaben bei Kreditinstituten 73.760 75.766 47.878 40.509 41.603 42.658 43.146 38.721 43.588 62.253 80.158
3. Rücklagenkonto 61.000 129.960 137.920 145.880 153.840 161.800 169.760 177.720 185.680 193.640 201.600
4. Forderungen gegen Kommanditisten 28.922 74.871 51.920 8.447 - - - - - - -

III. Rechnungsabgrenzungsposten (3) 2.280 2.160 2.040 1.920 1.800 1.680 1.560 1.440 1.320 1.200 1.080

Summe Aktiva 4.350.286 4.194.781 3.879.484 3.564.187 3.292.380 3.028.982 2.765.019 2.496.144 2.236.564 1.990.783 1.744.244

Passivseite
I. Eigenkapital (4)
    Gezeichnetes Kapital 681.000 681.000 681.000 681.000 681.000 681.000 681.000 681.000 681.000 681.000 681.000
    Gesellschafterdarlehen - - - - 43.490 95.389 146.723 187.434 237.437 218.114 114.907

II. Rückstellungen
     Rückbauverpflichtung (5) 5.000 15.000 25.000 35.000 45.000 55.000 65.000 75.000 85.000 95.000 105.000

III. Fremdkapital (6)
      Bankdarlehen langfristig 3.664.286 3.498.781 3.173.484 2.848.187 2.522.890 2.197.593 1.872.296 1.552.711 1.233.128 996.670 843.337
     Bankdarlehen kurzfristig - - - - - - - - - - -

Summe Passiva 4.350.286 4.194.781 3.879.484 3.564.187 3.292.380 3.028.982 2.765.019 2.496.144 2.236.564 1.990.783 1.744.244
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Alle Angaben in EUR 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 31.12.2032 31.12.2033 31.12.2034 31.12.2035 31.12.2036 31.12.2037 31.12.2038
Aktivseite
I. Anlagevermögen (1)
    Sachanlagen 1.087.500 815.625 543.750 271.875 - - - - - -

II. Umlaufvermögen (2)
1. Forderungen 56.500 56.274 56.049 55.825 55.602 55.380 55.159 54.938 54.719 -
2. Guthaben bei Kreditinstituten 27.671 1.986 - - - 16.784 71.669 51.549 169.137 5.080
3. Rücklagenkonto 201.600 201.600 201.600 201.600 201.600 201.600 79.600 79.600 79.600 -
4. Forderungen gegen Kommanditisten 111.773 266.345 398.851 532.767 664.774 571.876 649.332 679.793 572.545 675.920

III. Rechnungsabgrenzungsposten (3) 960 840 720 600 480 360 240 120 - -

Summe Aktiva 1.486.003 1.342.670 1.200.970 1.062.667 922.456 846.000 856.000 866.000 876.000 681.000

Passivseite
I. Eigenkapital (4)
    Gezeichnetes Kapital 681.000 681.000 681.000 681.000 681.000 681.000 681.000 681.000 681.000 681.000
    Gesellschafterdarlehen - - - - - - - -0 -

II. Rückstellungen
     Rückbauverpflichtung (5) 115.000 125.000 135.000 145.000 155.000 165.000 175.000 185.000 195.000 -

III. Fremdkapital (6)
      Bankdarlehen langfristig 690.003 536.670 383.337 230.004 76.671 -1 -1 -1 -1 -1
      Bankdarlehen kurzfristig - - 2.632 7.662 10.784 - - - - -

Summe Passiva 1.486.003 1.342.670 1.200.970 1.062.667 922.456 846.000 856.000 866.000 876.000 681.000

(1)  Die Sachanlagen bestehen aus der WEA und den Nebeneinrichtungen. Es wurde eine lineare Abschreibung über einen Zeitraum 
von 16 Jahren zugrunde gelegt.

(2)  Unter das Umlaufvermögen fallen die Forderungen, das Guthaben bei Kreditinstituen, das Rücklagenkonto sowie die Forderun-
gen gegen Kommanditisten. Die Forderungen bestehen aus ausstehenden Zahlungen des Netzbetreibers bzw. Direktvermarkters. 
Das Bankguthaben entspricht der Liquidität zum Ende des Kalenderjahres. Es werden in den Jahren 2018 bis 2034  Rücklagen 
gebildet, die in den Jahren 2035 und 2038 aufgelöst werden. Die Forderungen gegen Kommandisten  entstehen, wenn mehr 
ausgeschüttet wird als an Gewinn vorhanden ist. Es entsteht dann eine Forderung gegenüber den Kommanditisten. Dies wird vor-
aussichtlich von 2018 bis 2021 und von 2029 bis 2038 der Fall sein. In den Jahren 2022 bis 2028 ist dies nicht der Fall.

(3)  Eine Bankgebühr wird auf 20 Jahre aufgelöst.
(4)  Das gezeichnete Kapital besteht aus den gezeichneten Kommanditeinlagen und dem Gründungskapital . Es bleibt während der 

gesamten Laufzeit konstant, da keine Kapitalherabsetzung stattfindet. Eine Verzinsung oder Rückzahlung der Einlagen findet nicht 
statt.Gesellschafterdarlehen entsehen, wenn der Bilanzgewinn höher ist als die Ausschüttungen.

(5) Für die Rückbauverpflichtung wird eine Rückstellung passiviert. 
(6) Das Fremdkapital setzt sich aus den kurz- und langfristigen Bankdarlehen zusammen.

II. Auswirkungen der Vermögenslage

Aus der Vermögenslage ergibt sich die Zusammen-
setzung der lang- und kurzfristigen Vermögenswerte 
der Emittentin. Langfristiger Vermögenswert ist die 
WEA samt den Nebeneinrichtungen, kurzfristige da-
gegen die Forderungen, Bankguthaben und Rückla-
genkonten als Umlaufvermögen.

In der prognostizierten Vermögenslage ist die Ak-
tivseite durch den Buchwert der WEA samt den Ne-
beneinrichtungen sowie den Forderungen, Bankgutha-
ben und Rücklagenkonten gekennzeichnet. Die WEA 
wird linear über 16 Jahre abgeschrieben, so dass ab dem 
31.12.2033 mit null EUR bilanziert wird.

Auf der Passivseite sind prognosegemäß das Kapital 
sowie die Rückstellungen und  Verbindlichkeiten dar-
gestellt.

Nicht auszuschließen ist, dass nicht der gesamte von 
der WEA erzeugbare Strom tatsächlich in das Strom-

netz des Netzbetreibers eingespeist werden kann und 
vergütet wird. Dies ist unter Umständen bei Netzeng-
pässen möglich, da der Netzbetreiber dann die WEA 
regulieren kann. Auch kann es zu Störungen im Um-
spannwerk kommen, was eine Einspeisung des Stroms 
unmöglich machen kann. Verzögerungen kann es ge-
ben bei der Abrechnung und Auszahlung der Einspei-
seerlöse durch den Netzbetreiber oder einem anderen 
Stromabnehmer.

Durch diese möglichen Abweichungen könnte sich 
die Vermögenslage der Emittentin und damit auch 
dessen Fähigkeit, ihren Verpflichtungen zur Zins- und 
Rückzahlung der Vermögensanlage nachzukommen, 
verschlechtern.

Sofern die Ausschüttung an die Gesellschafter 
in dem jeweiligen Jahr den Bilanzgewinn übersteigt, 
entstehen Forderungen der Emittentin an die Gesell-
schafter, die zu aktivieren ist ( § 11 des Gesellschafts-
vertrages, S. 59). Sofern der Bilanzgewinn höher als 
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die  Ausschüttung ist, entstehn  Gesellschafterdar-
lehen der Gesellschafter an die Emittentin, die auf 
der Passivseite der Bilanz abgebildet werden. Verzinst 
werden die  Gesellschafterdarlehen und Forderungen 
nicht.

Verringert oder erhöht sich das tatsächliche Eigen-
kapital, zeigt dies, dass entweder weniger oder mehr 
Eigenkapital als prognostiziert eingesammelt wur-
de. Bringt der einzelne Kommanditist seine Einlage 
verspätet oder gar nicht ein, stünden der Emittentin 
geringere Mittel als vorgesehen zur Verfügung. Bei 
verspäteter Einwerbung oder Einzahlung des Eigen-
kapitals kann es zu einer verlängerten Eigenkapitalzwi-
schenfinanzierung kommen.

Auch bzgl. des Fremdkapitals kann es zu Verände-
rungen kommen, so dass ggf. höhere Zinsen als geplant 
aufgebracht werden müssen. Auch kann es zu einem 
höheren Schuldenstand kommen. 

Schließlich könnte es sein, dass die gebildeten Rück-
stellungen nicht ausreichen. Durch diese möglichen 
Abweichungen könnte sich die Vermögenslage der 
Emittentin und damit auch dessen Fähigkeit, ihren 
Verpflichtungen zur Zins- und Rückzahlung der Ver-
mögensanlage nachzukommen, verschlechtern.

Auch könnten sich dadurch die geplanten Ausschüt-
tungen verschieben, so dass diese gar nicht oder nicht 
in dem prognostizierten Umfang erfolgen können.

B. Finanzlage der Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll II GmbH & Co. KG (Prognose)

I. Darstellung (Alle Angaben in EUR)
Jahr: 01.01.-

31.12.2018
01.01.-

31.12.2019
01.01.-

31.12.2020
01.01.-

31.12.2021
01.01.2022-

31.12.2038
(kumuliert)

(1) prognostiziertes Ergebnis GuV: 191.078 184.051 183.473 182.951 992.902
(2)  + Abschreibungen und sonst. 271.875 271.875 271.875 271.875 3.262.500
(3)  + Rückbaurückstellung 5.000 10.000 10.000 10.000 160.000
(4)  + Aufl ösung Bankgebühr 120 120 120 120 1.920

- Zahlung Bankgebühr 2.400 0 0 0 200.000
(5)  - Tilgung I 0 76.667 153.333 153.333 1.916.668
(6)  - Tilgung II 0 83.125 166.250 166.250 914.375
(7)  - Tilgung III 5.714 5.714 5.714 5.714 17.144
(8)  - Aufb au Liquiditätsrücklage 61.000 61.000  0  0 0
(8a) -Abbau Liquiditätsrücklage 122.000
(9)  - Aufb au Rücklage Rückbaubs.  0 7.960 7.960 7.960 63.68
(9a) -Abbau Rücklage Rückbau 79.600
(10)  - Forderung Einsp.verg. Dez. 106.199 105.775 104.931 105.352 1.433.598
(11)  +Zufl uss Einsp.verg. Dez. Vorjahr 0 106.199 105.532 105.775 1.433.598
(12) Einlagen Gesellschafter 680.000  0  0  0  0
(13) Auszahlungen für Investitionen 4.350.000  0  0  0  0
(14) Auszahlung Kredite 3.670.000  0  0  0  0

           
             
  CASH FLOW 292.760 232.005 132.632 132.112 1.514.171
  Prognostizierte Ausschüttung 220.000 230.000 140.000 160.000 1.550.657
  32% 34% 21% 24% 293%
  Liquidität am Jahresende 72.760 74.766 39.509 46.878 793.445

(1) Die Herleitung des prognostizierten Ergebnis ergibt sich aus der Prognose der voraussichtlichen Ertraglsage (s. unten III.).
(2) Die aufgeführten Abschreibungen errechnen sich aus der Bemessungsgrundlage (aktivierungspfl ichtige und abschreibungsfähi-

ge Anschaff ungs- und Anschaff ungsnebenkosten der Anlage) und einem linearen AfA-Satz von 6,25 %. Sonderabschreibungen 
sind nicht berücksichtigt.

(3) Für den Rückbau der WEA nach Betriebszeitende wird eine Rücklage aufgebaut. Diese ist verzinslich.
(4) Die Bankgebühr in Höhe von 2.400,- EUR wird über 20 Jahre aufgelöst.
(5)-(7) Die Tilgung der Darlehen beginnt nach der tilgungsfreien Zeit z.T. bereits in 2018, spätestens aber 2019. Tilgung I betriff t das 

langfristige Ratendarlehen vom 02.02.2017 (1.330.000,- EUR), Tilgung II das langfristige Ratendarlehen vom 02.02.2017 
(2.300.000,- EUR) und Tilgung III das Roll-Over Darlehen (300.000,- EUR). 

(8)-( 8 a) In den Jahren 2018 und 2019 wird eine Liquiditätsrücklage aufgebaut, die im Jahre 2035 aufgebraucht wird.
(9)-9a) Ab 2019 wird eine Rücklage für Rückbaubs. gebildet, die im Jahre 2038 aufgeslöst wird.
(10)-(11) Die Einspeisevergütung für den Dezember eines Jahres wird erst im Folgejahr ausgezahlt. Demnach muss zum Ende des 

Jahres eine Forderung gebucht werden. Diese Vergütung fl ießt dann im Folgejahr zu.
(12) Die Einzahlung der Gesellschaftereinlagen soll vollständig in 2018 erfolgen.
(13) Die Investition soll vollständig in 2018 erfolgen.
(14) Die Darlehen werden vollständig in 2018 abgerufen. Bzgl. der Zusammensetzung der Fremdmittel wird auf S. 89 verwiesen.
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II. Auswirkungen der Finanzlage

Aus der Finanzlage ergibt sich die Auskunft über die 
Herkunft und Verwendung der eingesetzten Mittel. 
Gekennzeichnet ist die Finanzlage durch die Beson-
derheit der Projektfinanzierung. Die Investition in die 
langfristig nutzbare WEA wird durch langfristig ge-
bundenes Eigen- und Fremdkapital finanziert.

Die Zins- und Rückzahlung der Vermögensanla-
ge generiert die Emittentin aus den liquiden Mitteln. 
Um diese Zahlungen demnach voraussetzen zu kön-
nen, ist eine ausreichende Liquidität erforderlich.

Tilgung I betrifft das langfristige Ratendarle-
hen vom 02.02.2017 (1.330.000,- EUR), Tilgung 
II das langfristige Ratendarlehen vom 02.02.2017 
(2.300.000,- EUR) und Tilgung III das Roll-Over 
Darlehen (300.000,- EUR).In der Betriebsphase 
erhält die Emittentin ihre Liquidität aus den Erlösen 
der Stromeinspeisung. Aus diesen Einnahmen hat die 

Emittentin zunächst die laufenden Kosten und den 
sonstigen betrieblichen Aufwand zu leisten. Aus der 
verbleibenden Liquidität werden am Jahresende Aus-
schüttungen geleistet.

Sofern die prognostizierte Liquidität zum Jah-
resende nicht vorhanden ist, können geplante Aus-
schüttungen und auch ein etwaiges Auseinanderset-
zungsguthaben nicht im prognostizierten Umfang 
oder überhaupt nicht ausgezahlt werden.

Zu einer Verschlechterung der Finanzlage und da-
mit zu einer negativen Beeinflussung der Zins- und 
Rückzahlung der Vermögensanlage könnte es kom-
men, wenn die Umsatzerlöse nicht den prognosti-
zierten Wert erreichen oder die Kosten bzw. Aufwen-
dungen höher sind als prognostiziert oder einer Kom-
bination aus beidem. Gleiches gilt für eine mögliche 
Änderung des EEG oder dadurch, dass die Versiche-
rungsprämien aufgrund zahlreicher Versicherungs-
fälle steigen.
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C. Ertragslage der Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll II GmbH & Co. KG (Prognose)

I. Darstellung (Alle Angaben in EUR)
Jahr: 01.01.-31.12.2018 01.01.-31.12.2019 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2021 01.01.2022-

31.12.2038
(kumuliert)

I. prognostizierte Betriebseinnahmen        
  (1) Prognostizierte Betriebseinnahmen : 706.435 703.575 700.726 697.887 8.127.315

Summe prognostizierte Betriebseinnahmen: 706.435 703.575 700.726 697.887 8.127.315

II. prognostizierter Betriebsausgaben        
  (2) Abschreibungen: 271.875 271.875 271.875 271.875 3.262.500
  (3) Vollwartungsvertrag : 52.280 53.326 54.392 55.480 1.475.955
  (4) Vollwartungsvertrag variabel: 1.208 899 578 246 0
  (5) Verfügbarkeitsbonus: 3.282 2.627 1.976 1.328 1.601
  (6) sonstige Wartungskosten: 2.500 2.538 2.576 2.614 47.582
  (7) Pacht %: 4% 4% 4% 4% 4%
  (8) Pacht EUR: 28.257 28.143 28.029 27.915 418.497
  (9) Nutzungsentgelt MS-Leitung: 2.000 2.000 2.000 2.000 32.000
  (10) Versicherung: 8.000 8.120 8.242 8.365 152.262
  (11) Rückbau: 5.000 10.000 10.000 10.000 160.000
  (12) Geschäftsf./kfm Betriebsführung: 17.661 17.589 17.518 17.447 203.183
  (13) technische Betriebsführung: 6.500 6.630 6.696 6.763 117.887
  (14) Bezugsstrom: 15.000 15.150 15.302 15.455 258.561
  (15) Haftungsvergütung und Auslagenerstattungen: 5.000 5.000 5.000 5.000 80.000
  (16) Rechtsberatungskosten: 500 505 510 515 8.980
  (17) Steuerberatungskosten: 4.000 4.040 4.080 4.121 71.833
  (18) Prüfung: 8.000 8.080 8.161 8.242 143.669
  (19) sonstiges: 2.000 2.020 2.040 2.061 45.917
  (20) Abschlusskosten Bank: 120 120 120 120 1.920
  (21) Zinsen und Avalprovisionen: 3.000 3.000 3.000 3.000 51.000
  (22) Zinsaufwand Darlehen 1: 30.590 30.590 29.570 27.531 272.628
  (23) Zinsaufwand Darlehen 2: 14.364 14.364 13.466 11.671 32.319
  (24) Zinsaufwand Darlehen 3: 500 429 357 286 428

Summe prognostizierte Betriebsausgaben: 481.637 487.044 485.489 482.036 6.838.722
III. Ergebnis vor Steuern: 224.798 216.531 215.237 215.850 1.288.593
  (25) Gewerbesteuer (15 % geschätzt): 33.720 32.480 32.286 32.378 295.690
prognostiziertes Ergebnis GuV:  191.078 184.051 182.951 183.473 992.902

(1)  Die porgnostizierten Betriebseinnahmen stellen Einnahmen aus Stromverkauf dar und ergeben sich aus dem kalkulierten Ertrag und der kalkulierten 
Einspeiseförderung. 

(2)  Die aufgeführten Abschreibungen errechnen sich aus der Bemessungsgrundlage (aktivierungspfl ichtige und abschreibungsfähige Anschaff ungs- und 
Anschaff ungsnebenkosten der Anlage) und einem linearen AfA-Satz von 6,25 %. Sonderabschreibungen sind nicht berücksichtigt.

(3)  Die Kosten für die Vollwartung der WEA richtet sich nach dem tatsächlich erzeugten Jahresertrag der WEA, wobei ein Mindestbetrag festgeschrieben ist.
(4) Kosten für den variablen Anteil im Vollwartungsvertrag
(5)  Dafür, dass die WEA kontinuierlich verfügbar ist, wird ein Bonus an den Hersteller gezahlt, der auch die Wartung übernimmt. Auch dieser Bonus ori-

entiert sich an dem Jahesertrag der WEA.
(6)  Sonstige Wartungskosten werden pauschal angesetzt mit einer Dynamisierung von 1,5 %.
(8)-(8)  Die Kosten für die Pacht orientieren sich an den bislang übernommenen Verträgen.
(9)  Für die Mittelspannungsleitung ist ein jährliches Nutzungsentgelt zu zahlen.
(10)  Die Emittentin hat eine Maschinen- sowie eine Maschinen-Ertragsausfallversicherung, eine Betriebs- und Berufshaftpfl ichtversicherung und eine 

Rechtsschutzversicherung abgeschlossen.
(11)  Für den Rückbau der WEA nach Betriebszeitende wird eine Rücklage aufgebaut. Diese ist verzinslich.
(12)  Die Geschäftsführervergütung der Komplementärin beträgt laut Gesellschaftsvertrag 2 % des gesamten Jahresumsatzes inkl. aller sonstigen Erträge 

der Gesellschaft. Die weiteren 0,5 % sind für die kaufmännische Unterstützung /-Betriebsführung.
(13)  Bzgl. der technischen Betriebsführung wird anfänglich mit 6.500,- EUR kalkuliert. Weiter wird mit einer Dynamisierung von 2 % kalkuliert.
(14)  Für den Eigenverbrauch der WEA werden Stromkosten kalkuliert.
(15)  Für die Übernahme der Haftung (2.500 €)sowie für etwaige Auslagen (pauschal 2.500 €))wird der Komplementärin eine Vergütung gezahlt.
(16)  Für den laufenden Betrieb werden anfänglich Rechtsanwaltskosten i.H.v. 500,- EUR p.a. kalkuliert. Im weiteren Verlauf wird mit einer Steigerung von 

5,- EUR p.a. kalkuliert.
(17)  Die laufende Steuerberatung wird voraussichtlich von der Kanzlei Stodian · Hennig · Gerdsen · Schmidt · Voges · Kraus & Partner mbB übernommen.
(18)  Wer die Wirtschaftsprüfung übernimmt, steht zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht fest.
(19)  Die Prognose enthält einen Puff er für Unvorhergesehenes und Sonstiges.
(20)  An die Bank sind Abschlusskosten zu zahlen.
(21)  Zugunsten der Bank sind Zinsen und eine Avalprovision zu zahlen.
(22)-(24)  Für die drei Darlehen sind jährlich Zinsen zu zahlen. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen auf S. 89 verwiesen.
(25)  Bei der Gewerbesteuer wurde mit einer Pauschale von 15 % kalkuliert.
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II. Auswirkungen der Ertragslage

Die prognostizierte Ertragslage resultiert aus den 
Einnahmen und den Aufwendungen der Emittentin. 

Haupteinnahmequelle der Emittentin sind die Ein-
nahmen aus dem Verkauf des erzeugten elektrischen 
Stroms zu dem auf der Grundlage des EEG 2017 
festgelegten Fördersatzes. Abhängig ist die Höhe der 
Einnahmen von den jährlichen Stromerträgen. Hier-
von werden die in der Darstellung aufgeführten Be-
triebskosten abgezogen sowie die Gewerbesteuer, da 
die Emittentin Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt.

Die erst nach Abzug aller dargestellten Abflüsse und 
Reserven ermittelte Liquidität kann für die prognos-
tizierten Zins- und Rückzahlungen verwendet werden.

Sofern sich die prognostizierten Werte in Bezug auf 
die Einnahmen oder Ausgaben ändern, sei es nach oben 
oder nach unten, hat dies Einfluss auf das Jahresergeb-
nis mit der Folge, dass sich die Ergebniszuweisung bei 
den Anlagen ändert. Den größten Einfluss auf die Er-
tragslage kann dabei eine Veränderung der Einnahmen 
aus der Stromvermarktung haben, da die wesentlichen 
Kostenarten an die Höhe der Strom einnahmen bzw. 
der produzierten Kilowattstunden gekoppelt sind. Ver-
ändern sich demnach die Strom einnahmen, verändern 
sich spiegelbildlich auch die Ausgaben.

Sofern es zu geringeren Einnahmen oder höheren 
Kosten kommt, hat dies Einfluss auf die Leistungsfä-
higkeit der Emittentin in Bezug auf die Leistung von 
Ausschüttungen oder eines etwaigen Abfindungs-
guthabens.

Auch ist nicht auszuschließen, dass noch nicht 
prognostizierte Kosten hinzukommen, wie bspw. 
Rechts streitigkeiten mit Vertragspartnern oder Ge-
sellschaftern, oder durch Realisierung von Risiken, 
die nicht versicherbar sind oder dass Anschlussver-
träge teurer werden als prognostiziert, was insgesamt 
zu einer Verschiebung der Ertragslage führen kann.

Resultat wäre, dass sich die Fähigkeit der Emit-
tentin, die kalkulierten Ausschüttungen einschließ-
lich der Rückzahlung der Vermögensanlage zu leis-
ten, verschlechtern würde, was zu einer vollständigen 
oder teilweisen Beeinträchtigung der Fähigkeit der 
Emittentin, die Rückzahlung des eingesetzten Kapi-
tals vorzunehmen, führen könnte.

D. Geschäftsaussichten (Prognose)

I. Darstellung

Die WEA konnte in 2017 errichtet werden, in Be-
trieb gehen und anfangen Strom einzuspeisen. Die 
WEA wurde mit Wirkung zum 01. Januar 2018 an die 
Emittentin übergeben. Mit diesem Verkaufsprospekt 
wird die Vermögensanlage beworben und die Kom-
manditanteile werden von der Emittentin emittiert. 
Über das einzuwerbende Eigenkapital in Höhe von 
680.000,- EUR sind zum Zeitpunkt der Prospekt-
aufstellung keine weiteren Emissionen geplant.

Über die Investition in die prospektierte Vermö-
gensanlage sind zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung keine weiteren Investitionen geplant. Die Inves-
tition soll im Jahr 2018 abgeschlossen  werden.

Beeinflusst werden die Geschäftsaussichten der 
Emittentin durch die von der Bundesregierung be-
schlossene Energiewende, die einen Ausstieg aus der 
Atomenergie und einen beschleunigten Ausbau der 
erneuerbaren Energien vorsieht. Grundlage für die-
sen Ausbau ist das EEG 2014, welches durch das 
EEG 2017 reformiert bzw. ergänzt wurde.

Dieses EEG 2017 beinhaltet für sog. Übergangs-
anlagen einen umfassenden Förderungsmechanis-
mus für erzeugten Strom aus erneuerbaren Energien. 

Der Markt für erneuerbare Energien ist durch das 
EEG strikt geregelt. Insbesondere bestehen für die 
Marktteilnehmer umfangreiche Regulierungs-, Regist-
rierungs- und Zulassungserfordernisse. Die Regelungen 
hinsichtlich der Anschluss- und Abnahmepflicht der 
Netzbetreiber sind Voraussetzung für die Einspeisever-
gütung. Außerdem ist der gesetzliche Vergütungsan-
spruch durch die finanziell geförderte Direktvermark-
tung im EEG geregelt. Diese Regelungen stellen die 
Wirtschaftlichkeit und damit die Planungs- und Inves-
titionssicherheit des Projektes der Emittentin dar.

Ausschlaggebend für den planmäßigen Verlauf der 
Geschäftsaussichten sind demnach die Entwicklun-
gen der Marktparameter der Energieerzeugungsan-
lagen sowie die erfolgreiche Umsetzung der Anlage-
politik und –strategie der Vermögensanlage.

Insgesamt stellen sich die Geschäftsaussichten der 
Emittentin wie folgt dar:
- Platzierungszeitraum für das Eigenkapital bis Ende 

2018
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- Weiterhin planmäßige Stromproduktion 
- Stromproduktion und –vermarktung zu fes-

ten Fördersätzen gemäß dem EEG zum Stand 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung bis zum 
31.12.2038

- Jahreswindertrag wie im Ertragsgutachten prog-
nostiziert

II. Auswirkungen der Geschäftsaussichten

Sofern sich die tatsächlichen rechtlichen oder/und 
steuerlichen Grundlagen ändern, kann dies die Ge-
schäftsaussichten beeinflussen. Gleiches gilt für 
eine Änderung der wesentlichen Einflussgrößen, wie 
bspw. des Windenergieertrages, Vergütungshöhe 
oder Veräußerungserlös.

Sofern hier negative Änderungen eintreten, kann 
dies dazu führen, dass die Emittentin die prognosti-
zierten Ausschüttungen nicht vornehmen sowie ihre 
Verpflichtung zur Zins- und Rückzahlung der Vermö-
gensanlage nicht erfüllen kann.

Die Windverhältnisse an dem Standort sind prä-
gend für die Geschäftsaussichten. Aufgrund des er-
stellten Windgutachtens (S. 84f.) ist der Standort 
aufgrund des zu erwartenden Windes ausgewählt wor-
den.  Der im Gutachten prognostizierte Windener-
gieertrag stellt lediglich eine Prognose dar anhand 
bestimmter Wahrscheinlichkeiten. Es kann sein, dass 
der tatsächlich erzielte Ertrag geringer ausfällt als pro-
gnostiziert oder dass sich die Umweltbedingungen an 
den Standorten ändern. Dadurch könnte es sein, dass 
die Emittentin die prognostizierten Ausschüttungen 
nicht oder nicht in der prognostizierten Höhe leisten 
und ihre Verpfl ichtung zur Zins- und Rückzahlung der 
Vermögensanlage nicht prognosegemäß erfüllen kann. 

Obwohl die WEA bereits im Betrieb ist, kann es 
aufgrund einer Unterbrechung der Stromproduktion 
zu Einnahmeausfällen kommen. Auch kann es sein, 
dass das Eigenkapital nicht wie geplant eingesammelt 
werden kann, was zu einer höheren Zinsbelastung füh-
ren kann. Insgesamt würden die Ergebnisse dann nied-
riger ausfallen mit der Rechtsfolge, dass die Emitten-
tin die prognostizierten Ausschüttungen nicht oder 
nicht in der prognostizierten Höhe leisten und ihre 
Verpflichtung zur Zins- und Rückzahlung der Vermö-
gensanlage nicht prognosegemäß erfüllen kann.

E. Auswirkungen des frühestmöglichen 
ordentlichen Kündigungszeitpunktes des 
Anlegers zum 31.12.2034

Wichtig für die Gesamtfinanzierung des Investitions-
vorhabens ist die Vollplatzierung der angebotenen 
Vermögensanlage sowie der termingerechte und voll-
ständige Einzahlung des Kommanditkapitals ohne Wi-
derruf der Beitrittserklärungen. Sollte dies nicht pro-
gnosegemäß erfolgen, müsste ggf. weiteres Fremdka-
pital in Anspruch genommen werden, was aufgrund 
höherer Zinsbelastung zu einer Veränderung der ge-
samten Konstruktion führen würde. Somit ist die Voll-
platzierung und die rechtzeitige Einlagenerbringung 
Bedingung dafür, dass die Verzinsung und Rückzah-
lung der Vermögensanlage erfolgen kann.

Sofern die prognostizierte Einwerbung erfolgt und 
die Kommanditisten ihre Einlagen bis zum frühesten 
ordentlichen Kündigungstermin zum 31.12.2034 be-
halten geht die Emittentin davon aus, dass die Anleger 
ihre Einlage zzgl. einer Verzinsung in Form der prog-
nostizierten Ausschüttungen erhalten. Dieses Vorha-
ben kann durch eine spätere Vollplatzierung bzw. spä-
tere Einzahlung des Kommanditkapitals negativ beein-
fl usst werden sowie durch Änderungen der rechtlichen 
und steuerlichen Rahmenbedingungen.

Es wird mit Rückbaukosten in Höhe von 
195.000,- EUR kalkuliert, wobei diese Kosten ins-
gesamt höher ausfallen können. Dies kann ebenfalls 
Einfluss auf die Rück- und Zinszahlung der Vermö-
gensanlage haben.

Die öff entlich-rechtliche Genehmigung zum Be-
trieb der WEA an diesem Standort erlischt im Jahr 
2038. Ob ein Weiterbetrieb danach möglich ist, 
kann nicht prognostiziert werden.Es wird mit Rück-
baukosten in Höhe von 195.000 € kalkuliert, wobei 
diese Kosten insgesamt höher ausfallen können. Dies 
kann ebenfalls Einfl uss auf die Rück- und Zinszahlung 
haben.
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F. Abweichungen von den Prognosen

Sämtliche in diesem Prospekt aufgeführten Zahlen 
und Annahmen sind Prognosen. Prognosen haben 
den Nachteil, dass die Realität durch Änderung der 
Grundlagen für die Prognosen anders ausfallen kann. 
Auch der Windenergieertrag ist lediglich prognosti-
ziert. Abweichungen der Jahresproduktion von den 
Prognosen im lang jährigen Mittel hätten erhebliche 
Auswirkungen auf die Fähigkeit der Emittentin, ihren 
Verpflichtungen zur Zins- und Rückzahlung der Ver-
mögensanlage nachzukommen.

Insgesamt können sich diverse Parameter aus den 
Prognosen verändern. Einige Verschlechterungen 
(z.B. durch geringere Erlöse und erhöhte Kosten) 
werden durch andere Verbesserungen ausgeglichen, 
es kann aber auch zu einer kumulativen Verschlech-
terung kommen.

Bei einer Variation der Einnahmen aus Stromerlö-
sen um 5 %-Punkte zum Wert, der der Prognoserech-
nung zugrunde liegt (Prognosewert), beträgt die Ge-
samtauszahlung bei positiver Abweichung 396,84% 
und bei negativer Abweichung 274,30%. Bei einer 
Abweichung der Betriebskosten um 5 %-Punkte ge-
genüber dem Prognosewert beträgt die Gesamtaus-
zahlung bei negativer Abweichung 280,69% und bei 
positiver Abweichung 395,98%. 

Die vorstehende Abweichungsanalyse stellt in je-
dem der dargestellten negativen Fälle nicht den un-
günstigsten anzunehmenden Fall dar. Das bedeutet, 
es kann auch zu anderen, darüber hinausgehenden 
negativen Abweichungen kommen. Es können auch 
mehrere Abweichungen eintreffen, dadurch können 
sich die einzelnen Einflussfaktoren ausgleichen oder 
aber in ihrer Gesamtwirkung verstärken. 

G. Gewährleistete Vermögensanlagen

Für die in diesem Verkaufsprospekt angebotene Ver-
mögensanlage hat keine juristische Person oder Ge-

sellschaft für deren Verzinsung oder Rückzahlung die 
Gewährleistung übernommen, so dass diesbezüglich 
keine Angaben nach den §§ 5-13 VermVerkProspV 
notwendig sind.
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IV. Teil:  

Wesentliche tatsächliche und 
rechtliche Risiken im Zusammenhang 
mit der Vermögensanlage

Maximales Risiko
Die mit der Beteiligung verbundenen Risiken können  
zur Privatinsolvenz des Anlegers führen. Dies insbeson-
dere durch die Fremdfinanzierung durch den Anleger, 
wenn der Anleger nicht in der Lage ist, die sich aus der 
Fremdfinanzierung ergebenden Verbindlichkeiten (Zins 
und Tilgung) unabhängig von der Entwicklung der Ver-
mögensanlage zu bedienen. Gleiches gilt für die Wider-
auflebung der Haftung, soweit durch Ausschüttungen 
das Kapital des Anlegers unter den Beitrag der geleiste-
ten Einlage herabgemindert wird oder Ausschüttungen 
erfolgten, obwohl die Vermögens- und Finanzlage der 
Emittentin dies nicht zuließ und die Ausschüttungen 
nicht durch einen vollwertigen Gegenleistungs- oder 
Rückgewähranspruch gegen den Gesellschafter ge-
deckt sind und diese aus seinem  weiteren  Vermögen 
zurückgezahlt werden müssen. Die Privatinsolvenz des 
Anlegers kannn auch dadurch eintreten, dass er durch 
die Ausschüttungen die Grenzen des steuerlichen 
Existenzminimums überschreitet und somit einkom-
mensteuerpflichtig wird, so dass er Steuern aus seinem  
weiteren  Vermögen zu zahlen hat. Auch kann die Ge-
winnerzielungsabsicht vom Finanzamt nicht anerkannt 
oder eine andere Ergebnisverteilung vom Finanzamt 
angewendet werden, was zu einer höheren steuerlichen 
Belastung führen kann, die aus dem weiteren Vermögen 
des Anlegers zu zahlen wäre. Oder dadurch, dass aus-
ländische Gerichte bei einer Klage im Ausland die deut-
schen Haftungsbeschränkungen nicht anerkennt, so 
dass sich der Anleger dem internationalen Zwangsvoll-
streckungsrecht ausgesetzt  werden  könnte. Schließ-
lich kann die Privatinsolvenz des Anlegers aus einer 
Nachhaftung resultieren, wenn die Emittentin als In-
vestmentvermögen im Sinne des Kapitalanlagegesetz-
buch qualifiziert wird und die Bafin die Rückabwicklung 
der Geschäfte der Emittentin anordnet, da dann der 
Anleger die bereits gewährten Ausschüttungen aus sei-
nem weiteren Vermögen  zurückzugewähren hätte oder 
dadurch, dass die Hafteinlage noch nicht in voller Höhe 

eingezahlt ist, so dass es zu einer Nachforderung bis zur 
Höhe der gezeichneten Summe kommen kann. Letzt-
lich kann die Privatinsolvenz daraus resultieren, dass die 
Emittentin, Kosten, die auf dem Verhalten eines Anle-
gers beruhen oder durch seine Person als solche bedingt 
sind, diesem weiterbelastet werden, da er diese Kosten 
aus seinem weiteren Vermögen zu zahlen hätte.

A. Grundsätzliche Risikoerwägungen

Als Vermögensanlage dieses Beteiligungsangebotes 
wird eine unternehmerische Investition getätigt, de-
ren zukünftige Entwicklung nicht vorhersehbar ist. 
Jeder Anleger sollte berücksichtigen, dass die Betei-
ligung an einem Unternehmen, das Bürgerenergie-
projekte betreibt, Risiken birgt. Eine Einlagensiche-
rung besteht nicht, weder gesetzlich noch aus einem 
anderen Grund.

Die in diesem Prospekt aufgeführten Prognosen 
stellen keine garantierten Werte dar. Vielmehr han-
delt es sich dabei nur um Annahmen, die auf Erfah-
rungswerte der Vergangenheit bzw. Gutachtenwer-
te beruhen und daher von der Emittentin als realis-
tisch angesehen werden. Es wird darauf hingewiesen, 
dass sich die von der Emittentin prognostizierte wirt-
schaftliche Entwicklung negativer als in diesem Pro-
spekt dargestellt entwickeln kann, sollten sich die in 
diesem Prospekt prognostizierten Werte verändern.

Es wird dem Anleger angeraten, sich rechtliche, wirt-
schaftliche und/oder steuerliche Beratung einzuho-
len, sollte er selbst über nicht ausreichende Kennt-
nisse in diesen Bereichen verfügen. Es besteht die 
Gefahr, dass sich die Vermögens- und Finanzlage des 
Anlegers negativ entwickelt. Dieser sollte daher den 
Inhalt dieses Prospektes sorgfältig prüfen und sich 
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die Risiken vergegenwärtigen. Ansonsten besteht die 
Gefahr, dass das Risiko falsch eingeschätzt wird.

Dieser Prospekt enthält zahlreiche Aussagen und 
Angaben Dritter. Diese waren nicht Gegenstand ei-
ner abschließenden Prüfung durch die Emittentin. 
Vielmehr hat die Emittentin dessen Richtigkeit an-
genommen.

Aufgrund der Gefahr des Totalverlustes der Betei-
ligung und des Risikos für das über die Beteiligung hi-
nausgehende weitere Vermögen des Anlegers bis hin 
zur Privatinsolvenz sollte eine Anlage in die hier pros-
pektierte Vermögensanlage nur einen Teil des Vermö-
gens des Anlegers ausmachen. Ein solches Risiko sollte 
vom Anleger wirtschaftlich verkraftet werden können.

Sämtliche Risiken können dazu führen, dass sich die 
Prognosen verschlechtern und/oder dass die Vermö-
gensanlage oder die Windenergieanlage gefährdet 
werden. Dadurch kann sich die Ausschüttung an die 
Anleger reduzieren, da durch die Risiken zusätzliche 
Kosten und/oder Einnahmeausfälle auftreten kön-
nen. Mittelbar kann hierdurch das weitere Vermögen 
des Anlegers gefährdet werden. Wird beispielswei-
se die Beteiligung fremdfinanziert, so sind Zins und 
Tilgung aus dem weiteren Vermögen des Anlegers 
weiter zu bezahlen, auch wenn keine oder nur ge-
ringe Ausschüttungen erfolgen. Steuerlich kann das 
weitere Vermögen des Anlegers dadurch gefährdet 
werden, dass eine Steuerpflicht des Anlegers auf die 
ihm zugewiesenen Gewinnanteile aus der geschäftli-
chen Tätigkeit der Emittentin besteht, von Seiten der 
Emittentin aber nur verminderte oder mittelbare Li-
quiditätszuflüsse zu verzeichnen sind. Dann hätte der 
Anleger die Steuerzahlungen aus seinem weiteren 
Vermögen zu leisten. Die Risiken können daher zur 
Privatinsolvenz des Anlegers führen.

Die Emittentin übernimmt, soweit dies rechtlich zu-
lässig ist, keine Haftung für den Eintritt der im Ver-
kaufsprospekt dargestellten Ertrags-, Aufwands- und 
Liquiditätsprognose.

B. Wesentliche Risiken der Anlage

I. Allgemeines 

Die angebotene Beteiligung an der Emittentin ist 
eine langfristige, unternehmerisch geprägte Kapital-
anlage, deren wirtschaftliche Entwicklung von den 
zukünftigen wirtschaftlichen, rechtlichen und steu-
erlichen Rahmenbedingungen abhängig ist. Es kön-
nen daher Risiken nicht ausgeschlossen werden, die 
bei dem Anleger zu einem Totalverlust des investier-
ten Kapitals und der Beteiligung oder  zur Privatinsol-
venz des Anlegers führen. Das Beteiligungsangebot 
richtet sich an Anleger, die die Beteiligung im Pri-
vatvermögen halten wollen und durch ausreichende 
eigene wirtschaftliche Erfahrung ein Bewusstsein für 
die Risiken entwickelt haben, die mit einer Beteili-
gung – wie der vorliegenden – regelmäßig verbunden 
sind. 

Die Beteiligung ist nur für Anleger geeignet, die 
auch bei einer unvorhersehbaren negativen Entwick-
lung der hier angebotenen Vermögensanlage etwaige 
entstehende Verluste verkraften können und bereit 
und in der Lage sind, alle mit der Beteiligung verbun-
denen Risiken zu tragen. 

Die Entscheidung über eine Beteiligung an der 
hier angebotenen Vermögensanlage sollte nur nach 
sorgfältiger Lektüre dieses Verkaufsprospektes, ins-
besondere des nachfolgenden Risikoteils, erfolgen. 
Bei der Anlageentscheidung sollten sich diejenigen 
Anleger, die nicht über ausreichende Kenntnisse ver-
fügen, fachkundigen Rat von dritter Seite einholen. 
Nachfolgend werden die wesentlichen, zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung bekannten Risiken ei-
ner Beteiligung an der Emittentin dargestellt. 

Risiken, die in der individuellen Situation des An-
legers begründet sind, sind bei der Risikodarstellung 
nicht erfasst. Diese muss jeder Anleger im Rahmen 
seiner Anlageentscheidung auf der Basis seiner eige-
nen persönlichen Situation prüfen und bewerten. 

Die nachfolgend dargestellten Risiken können so-
wohl als Einzelrisiko als auch beim Zusammenwirken 
von Risiken erhebliche negative Auswirkungen auf 
die unternehmerische Beteiligung haben. 
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II. Risikokategorien 

Die Risiken werden grundsätzlich nach ihrer Art un-
terteilt in: 
• Prognosegefährdende Risiken für den Anleger
 Prognosegefährdend sind Risiken, bei deren Ein-

tritt es zu 
 schlechteren wirtschaftlichen Ergebnissen als er-

wartet kommt. 
 Infolge dessen können sich die Ausschüttungen 
 für die Anleger reduzieren.
• Anlagegefährdende Risiken
 Anlagegefährdende Risiken können entweder  

das einzelne 
 Anlageobjekt bzw. WEA oder die gesamte 
 Vermögensanlage gefährden und damit zu einem 

Teil- oder Totalverlust der Zeichnungssumme 
führen. 

• Anlegergefährdende Risiken 
 Anlegergefährdende sind solche Risiken, die 

nicht nur zu einem Teil- oder Totalverlust 
 der gesamten Zeichnungssumme führen können, 

sondern 
 beispielsweise über Steuerzahlungen etc. 
 auch das weitere Vermögen des Anlegers bis hin 

zur Privatinsolvenz gefährden. 
Es ist darauf hinzuweisen, dass sich die meisten 

Risiken, die als prognosegefährdend für den Anleger 
eingeschätzt werden, auch als anlagegefährdend ent-
wickeln können. Gleichzeitig kann sich eine Vielzahl 
von anlagegefährdenden Risiken auch immer auf die 
Prognose des wirtschaftlichen Ergebnisses auswir-
ken, so dass anlagegefährdende Risiken vielfach auch 
prognosegefährdend sind und es hier ohne weiteres 
zu Überschneidungen kommt.  

III. Wirtschaftliche Risiken 

1. Einwerbungs- und Einzahlungsrisiko 

Die Emittentin plant, Kommanditkapital von insge-
samt 680.000,- EUR zur Investition einzuwerben. 
Dieses Eigenkapital ist zurzeit durch kurzfristiges 
Fremdkapital zwischenfi nanziert. Sollte es nicht ge-
lingen, das Eigenkapital einzuwerben, so müsste es 
weiter durch Fremdkapital ersetzt werden. Sollte es 
nicht gelingen das Eigenkapital durch Fremdkapital 
zu ersetzen, führt dieses dazu, dass angestrebte In-

vestitionen ganz oder teilweise nicht realisiert werden 
können, da weniger Mittel zur Investition zur Verfü-
gung stehen. In diesem Fall bestünde das Risiko, dass 
das ganze Investitionsvorhaben nicht realisiert wer-
den könnte. Es kann daher zum Totalverlust der ge-
leisteten Einlage bei den Anlegern kommen. 

Sofern die gezeichnete Summe noch nicht in vol-
ler Höhe eingezahlt ist, kann es zu einer Nachforde-
rung kommen. Falls ein Anleger seiner Zahlungsver-
pfl ichtung bei Fälligkeit nicht nachkommt, müsste 
die Emittentin gegebenenfalls für das für die Inves-
tition in das Anlageobjekt notwendige Eigenkapital 
einen Kredit aufnehmen, was zusätzliche Fremdka-
pitalkosten verursachen würde. Sollte es nicht mög-
lich sein, zusätzliches Fremdkapital aufzunehmen, 
besteht das Risiko, dass die Investition nicht getätigt 
werden kann. Auch in diesem Fall kann es zum To-
talverlust der Beteiligung für den Anleger kommen. 

Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 
Emittentin aufgrund nicht fristgerechter Eigenka-
pitaleinzahlung gegenüber einem Vertragspartner in 
Zahlungsverzug gerät oder die Investition in das An-
lageobjekt überhaupt nicht oder erst verspätet tä-
tigen kann. Sofern die Realisierung des Vorhabens 
scheitert, können die Anleger über den Fortgang der 
Emittentin beschließen. Die Anleger können durch 
Beschluss die Aufl ösung der Emittentin herbeifüh-
ren. Im Fall der Rückabwicklung der Emittentin er-
halten die Anleger den aus der Verwertung des Ge-
sellschaftsvermögens – nach Begleichung der ge-
genüber Dritten bestehenden Verbindlichkeiten 
– erzielten Erlös im Verhältnis ihrer festen Kapital-
konten ausbezahlt. Bereits geleistete Zahlungen und 
off ene Zahlungsverbindlichkeiten seitens der Emit-
tentin können sich beispielsweise aus den zur Ver-
wirklichung der Investition eingegangenen Verträgen 
ergeben. Der Anleger hat daher keinen Anspruch auf 
vollständige Rückzahlung seiner erbrachten Pfl icht-
einlage. Es kann daher zum Totalverlust der geleiste-
ten Einlage für den Anleger kommen. 

Insgesamt kann es zu einer Verminderung bzw. zu 
einem Ausfall von Ausschüttungen  an den Anleger 
führen. Darüber hinaus kann es zu einer Verschlech-
terung der Ertragslage und damit zur Insolvenz der 
Emittentin und damit zum Totalverlust der Beteili-
gung des Anlegers kommen. 
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2. Prognoserisiken 

Die Prognosen in diesem Prospekt basieren auf derzeit 
geltendem Recht, Annahmen der Emittentin sowie auf 
Annahmen und Aussagen Dritter. Es kann sich heraus-
stellen, dass die Annahmen falsch waren. Es besteht 
das Risiko, dass sich die Einnahmen aus dem Verkauf 
der erzeugten elektrischen Energie angesichts abwei-
chender, tatsächlicher Gegebenheiten als geringer als 
prognostiziert herausstellen und dadurch Abweichun-
gen bei den Einnahmen bzw. Ausgaben/Kosten entste-
hen, die die Beteiligung negativ beeinflussen. In diesem 
Fall entstehen schlechtere wirtschaftliche Ergebnisse. 
Das kann zu geringeren als den prognostizierten Aus-
schüttungen für den Anleger führen. 

Falls die Einnahmen die Ausgaben nicht decken, 
kann das zur Insolvenz der Emittentin und damit zum 
Totalverlust der Beteiligung bei den Anlegern führen.

3. Bonitätsrisiko 

Generell besteht das Risiko, dass sich die Bonität 
wesentlicher Vertragspartner (z.B. Versicherungs-
gesellschaft, Anlagenhersteller/-wartungsunterneh-
men, Schuldner von Gewährleistungsansprüchen 
etc.) erheblich verschlechtert, diese möglicherweise 
insolvent werden und daher ihren Verpflichtungen 
gegenüber der Emittentin nicht mehr nachkommen 
können. Es besteht insbesondere das Risiko, dass 
Vertragspartner ihren Verpflichtungen nicht oder 
nur unzureichend nachkommen bzw. diese nicht oder 
nur teilweise umsetzen und dass neue Vertragspart-
ner nicht oder nur zu schlechteren Konditionen ver-
pflichtet werden können. Dies kann zu zusätzlichen, 
nicht prognostizierten Kosten bei der Emittentin 
führen. Notwendige Dienstleistungen können evtl. 
nicht mehr, nur zu höheren Kosten oder nicht mehr 
mit derselben Qualität bezogen werden. Dies gilt 
auch für Fehlentscheidungen, Vertragsverletzungen 
bzw. Auseinandersetzungen von/mit Vertragspart-
nern oder Mitwirkenden. Die Entwicklung der Be-
teiligung hängt erheblich von den verantwortlichen 
Personen ab. Aufgrund der damit verbundenen ne-
gativen Auswirkungen auf den laufenden Betrieb der 
Windkraftanlage,  insbesondere durch die mit den 
Risiken verbundenen im Vergleich zu den in diesem 
Verkaufsprospekt aufgestellten Prognosen höheren 
Kosten für die Emittentin, kann die Ertragslage der 
Emittentin negativ beeinflusst wirden und es  kön-
nen sich die Ausschüttungen an die Anleger verrin-

gern. Es kann  im Fall der Insolvenz der Emittentin zu 
einem Totalverlust der Beteiligung bei den Anlegern 
führen.

4. Erstellungsrisiko 

Die Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll GmbH & 
Co. KG hat die Windkraftanlage errichtet. Mit Kauf-
vertrag vom 14.02.2018 hat die Emittentin die WEA 
abgekauft, so dass sie auch die mit der Errichtung 
verbundenen Risiken trägt. Das sind insbesondere die 
Bauherrenrisiken, wie das Vertragserfüllungsrisiko. 

Da es keinen Generalunternehmer gibt, besteht 
das Risiko bei nachträglich auftretenden Mängeln, 
dass sich die verschiedenen Bauunternehmer unter-
einander für Minderleistungen der Windkraftanlage 
verantwortlich machen und Einstandspflichten ableh-
nen. Die Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll GmbH 
& Co. KG hat sämtliche Gewährleistungsansprüche an 
die Emittentin abgetreten, die diese Abtretung ange-
nommen hat. Darüber hinaus hat die Bürgerwindpark 
Stadum-Sprakebüll GmbH & Co. KG keine Gewähr-
leistung übernommen. Damit besteht das Risiko er-
heblicher Ertragseinbußen durch Stillstandszeiten und 
erheblicher finanzieller Mehrbelastungen, z.B. durch 
das Einholen von Gutachten und das Führen von Ge-
richtsprozessen sowie der Finanzierung von etwaig er-
forderlichen Arbeiten durch Dritte. Die Ertragsein-
bußen können durch negative Beeinflussung der Er-
tragslage zu verminderten Gewinnen und damit zu 
verminderten Ausschüttungen an die Anleger führen. 
Sofern die Einnahmen die Kosten nicht mehr decken, 
kann es zur Insolvenz der Emittentin und damit zum 
Totalverlust der Beteiligung für den Anleger kommen. 

5. Fremdfinanzierungs- und Zinsrisiko durch die 
Emittentin

Die Emittentin übernimmt Fremdkapital von der Bür-
gerwindpark Stadum-Sprakebüll GmbH & Co. KG, 
für die Zinsbindungsfristen für das langfristige Dar-
lehen von 10 Jahren vereinbart wurden. Nach Ablauf 
der Zinsbindungsfristen werden für die verbleibenden 
Fremdmittel die Zinssätze neu festgelegt. Dem finan-
zierenden Kreditinstitut wurden zur Absicherung Si-
cherheiten bestellt. In diesem Zusammenhang kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass das Kreditinstitut 
ihr Engagement aufgrund von Kündigungsmöglich-
keiten zurückziehen oder lediglich zu schlechteren 
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Konditionen eine Anschlussfi nanzierung gewähren. 
Dadurch würden sich für die Emittentin höhere Kos-
ten ergeben. Dadurch können sich die Ausschüttun-
gen für den Anleger reduzieren. Sofern die Einnah-
men die Kosten nicht mehr decken, kann es zur Insol-
venz der Emittentin und damit zum Totalverlust der 
Beteiligung für den Anleger kommen. 

Weiterhin besteht das Risiko, dass zu vereinbaren-
de Darlehensbeträge nicht oder nicht planmäßig aus-
gezahlt werden, weil die Auszahlungsbedingungen sei-
tens der Emittentin nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt 
werden oder die Auszahlungsvoraussetzungen seitens 
des fi nanzierenden Kreditinstituts nicht oder nicht 
rechtzeitig vorliegen. Durch die Fremdfi nanzierung 
besteht das Risiko, dass das fi nanzierende Kreditinsti-
tut die Emittentin auf Rückzahlung der Fremdmittel 
einschließlich Zinsen und Kosten in Anspruch nehmen, 
soweit sie die in Anspruch genommenen Kredite nicht 
oder nicht rechtzeitig zurückzahlen kann. In diesem 
Fall könnte der Darlehensgeber die gewährten Dar-
lehensmittel durch vorzeitige Kündigung der Verträ-
ge fällig stellen. In diesem Fall können die Anleger ihre 
eingesetzte Beteiligung ganz verlieren (Totalverlust). 

Gleiches gilt, sofern der Wert der zugrundeliegen-
den Sicherheiten unter den Beleihungswert sinkt. In 
der Folge kann die Emittentin gezwungen werden, 
die Windkraftanlage zu veräußern, um die Ansprü-
che der fi nanzierenden Banken zu erfüllen. Im Zuge 
eines solchen Rückgriff s kann es seitens der Banken 
auch zur Verwertung der zur Kreditsicherheit bestell-
ten Sicherheiten in Form eines zwangsweisen Ver-
kaufs der Windkraftanlage kommen, was zu einer Li-
quidation der Emittentin führen kann. In diesem Fall 
können die Anleger ihre eingesetzte Beteiligung ganz 
verlieren (Totalverlust). 

Ferner sehen die Darlehensverträge mehrfach 
Kündigungsrechte für das fi nanzierende Kreditinsti-
tut vor. Etwa dann, wenn sich die Bonität des Dar-
lehensnehmers oder die allgemeine Marktsituation 
erheblich verschlechtert. Macht das Kreditinstitut 
hiervon Gebrauch und ist keine anderweitige Fremd-
fi nanzierung erhältlich, kann dies zur Insolvenz der 
Emittentin führen und damit zum Totalverlust der 
Beteiligung für den Anleger.

Im Falle der Anschlussfi nanzierung nach Auslau-
fen der Zinsbindungsfristen bei den Darlehen besteht 
das Risiko, dass bei steigenden Zinsen höhere Zin-
saufwendungen als prognostiziert anfallen. Dies hat 
negative Auswirkungen auf die Liquidität der Emit-

tentin. Im Ergebnis können die Ausschüttungen an 
die Anleger sich verringern bzw. ganz ausfallen. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich 
durch die Aufnahme von Fremdmitteln das Risiko 
insgesamt erhöht, da zunächst die Zinsaufwendungen 
(zzgl. Kosten) erwirtschaftet werden müssen. Etwai-
ge variable Darlehenszinsen unterliegen den Schwan-
kungen des Kapitalmarkts. Auf die Entwicklung der 
Zinskonditionen für die aufgenommenen Darlehen 
hat die Geschäftsführung keinen Einfl uss.  

6. Energieertragsrisiko und Abschaltungsrisiko

Die Ertragsprognosen beruhen auf gutachterlichen 
Schätzungen. Es ist mit tatsächlichen Abweichungen 
der jährlichen Windverhältnisse zu rechnen, so dass 
die prognostizierte jährliche Umsetzung der Winde-
nergie in elektrischen Strom von der tatsächlich er-
zielten erheblich abweichen kann. Auch ein Wind-
gutachten ermittelt grundsätzlich nur das mittel- bis 
langfristig zu realisierende Windpotenzial. Die jähr-
lichen Erträge der Windkraftanlage diff erieren nach 
dem Jahreswindaufk ommen. Hier sind negative Ab-
weichungen von 20 % und mehr zu einem durch-
schnittlichen Windjahr möglich. Außerdem sind Pro-
gnosen immer einer Unsicherheit hinsichtlich der tat-
sächlich erzielbaren Erlöse unterworfen, weil z.B. die 
Standortbedingungen falsch ermittelt wurden oder 
die Leistung der Windkraftanlage geringer ist. Da-
her können die prognostizierten Windenergieerträge 
dauerhaft niedriger ausfallen, was zu geringeren Aus-
schüttungen für den Anleger führen kann. Sofern die 
Einnahmen die Kosten nicht mehr decken, kann es zur 
Insolvenz der Emittentin und damit zum Totalverlust 
der Beteiligung für den Anleger kommen. Hervorzu-
heben ist, dass für die angebotene Kommanditbetei-
ligung bislang ein Windgutachten erstellt wurde. Dies 
ist zwar üblich, birgt aber Risiken in sich. Es kann zu 
verringerten Ausschüttungen für den Anleger führen. 
Sofern die Einnahmen die Kosten nicht mehr decken, 
kann es zur Insolvenz der Emittentin und damit zum 
Totalverlust der Beteiligung für den Anleger kommen. 

Globale Klimaänderungen können ursächlich dafür 
sein, dass das künftige Windaufk ommen von den in der 
Vergangenheit erfassten Daten abweicht. Demzufolge 
kann es sein, dass in einzelnen oder mehreren aufeinan-
derfolgenden Jahren der geplante lang jährige mittlere 
Nettoertrag nicht erreicht wird. Darüber hinaus kann 
es in der näheren Umgebung des Standorts zu Verän-
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derungen der Landschaft kommen, die sich nachhaltig 
auf die Energieausbeute auswirken. Zu denken ist ins-
besondere an einen Zubau weiterer Windkraftanlagen. 

Schwankungen der Windverhältnisse oder Verän-
derungen der Landschaft (z.B. durch Zubau weite-
rer Windkraftanlagen) können über verschlechter-
te Windverhältnisse zu einer Verminderung bzw. zu 
einem Ausfall von Ausschüttungen an den Anleger  
führen. Verschlechterte Windverhältnisse können 
zur Insolvenz der Emittentin und damit zum Total-
verlust der Beteiligung des Anlegers führen. Diesbe-
züglich wird auch auf das Risiko der Haftung / Nach-
schusspflicht des Anlegers verwiesen (s. S. 33).

Bei einer Auslastung der Netzkapazität wird die 
Windkraftanlage durch den Netzbetreiber zeitweilig 
gedrosselt oder komplett abgeschaltet. Das aktuelle 
EEG 2017 sieht Kompensierungen dieser Abschal-
tungen vor. Die Windkraftanlagenbetreiber müssen 
die Entschädigungszahlungen bei den Netzbetrei-
bern einfordern. Durch Verzögerungen bei der Aus-
zahlung durch den Energieversorger, zum Beispiel 
aufgrund von Streitigkeiten über die Berechtigung 
zur Einforderung der Beträge, kann es zu Liquiditäts-
einbußen kommen (prognosegefährdendes Risiko). 
Gleiches gilt für den Wegfall dieser Entschädigungs-
zahlungen. Dies kann zu verminderten Ausschüttun-
gen an den Anleger führen. 

Gemäß § 51 EEG besteht die 6-h-Regel. Diese 
besagt, dass wenn der Börsenpreis in der vortägigen 
Auktion in mindestens sechs aufeinanderfolgenden 
Stunden negativ ist, dann, wird keine Marktprämie 
bezahlt. Wenn die Anlagen nicht abgeschaltet wer-
den, muss der negative Preis bezahlt werden. Die 
Folge ist ein Verlust. Wie sich dies insgesamt aus-
wirkt, ist noch unklar. Die Banken kalkulieren mit 
2-3% weniger Gesamtertrag. Dies kannn zu vermin-
derten Ausschüttungen an den Anleger führen.

7. Betriebskostenrisiko 

Die Emittentin hat einen Wartungsvertrag für die 
Anlage mit dem Hersteller Nordex Energy GmbH 
über mindestens 20 Jahre ab der erstmaligen Inbe-
triebnahme von der Bürgerwindpark Stadum-Sprake-
büll GmbH & Co. KG übernommen. Die vereinbar-
ten Entgelte sind teilweise von der Produktion des 
erzeugten und eingespeisten Stroms abhängig. Die 
Emittentin trägt das Risiko höherer Kosten und das 
Risiko, dass der Vertragspartner während der Laufzeit 

in Insolvenz gerät. Dann besteht das Risiko, dass die 
Emittentin das Instandhaltungsrisiko komplett eigen-
verantwortlich tragen muss, ohne dass entsprechende 
Rücklagen geschaffen wurden. Dadurch würden die 
Kosten für die Emittentin steigen. Die Ausschüttun-
gen für die Anleger würden sich reduzieren. Sofern 
die Einnahmen die Kosten nicht mehr decken, kann 
es zur Insolvenz der Emittentin und damit zum Total-
verlust der Beteiligung für den Anleger kommen. 

Nach Ablauf des Vollwartungsvertrages oder bei 
Kündigung dieses liegt das Instandhaltungsrisiko vo-
raussichtlich vollständig bei der Emittentin. Die tat-
sächlich anfallenden Instandhaltungskosten können 
deutlich höher ausfallen als die kalkulierten Instand-
haltungskosten. Entsprechendes gilt für weitere Aus-
gaben der Emittentin, die unabhängig von der Ver-
gütung des erzeugten und eingespeisten Stroms und 
damit trotz evtl. fehlender Einnahmen zu leisten sind. 
Ferner besteht das Risiko, dass kalkulierte Kosten- 
und Preissteigerungen bzw. indexierte Vergütungen 
nicht durch entsprechende Einnahmen aus dem Be-
trieb der Windkraftanlage kompensiert werden kön-
nen, so dass die für Ausschüttungen zur Verfügung 
stehende Liquidität verringert wird. Sollten War-
tungs- und Überholungsarbeiten an der Windkraft-
anlage länger als geplant dauern und dadurch die 
Stromeinspeisung eingeschränkt sein, werden für die  
Emittentin geringere Einnahmen als prognostiziert 
erzielt. Dadurch könnte es zu geringeren Ausschüt-
tungen für den Anleger kommen.

Weiterhin trägt die Emittentin die Gefahr des zu-
fälligen Untergangs, der zufälligen ganzen oder teil-
weisen Zerstörung und des langfristigen Nutzungs-
ausschlusses der Windkraftanlage. Es ist geplant, 
durch Übernahme von Versicherungsverträgen der 
Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll GmbH & Co. 
KG die Windkraftanlage im marktüblichen Umfang 
gegen Risiken aus dem Besitz und Betrieb der Anla-
ge zu versichern. Dabei besteht das Risiko, dass sol-
che Versicherungen zum erforderlichen Zeitpunkt 
nicht oder nicht zu wirtschaftlich sinnvollen Kondi-
tionen verfügbar sind. Im Regelfall ist bei den Versi-
cherungsentschädigungen ein Selbstbehalt von dem 
Versicherungsnehmer zu tragen. Außerdem sind 
nicht alle Risiken für den Betrieb der Windkraftanla-
ge vollständig versicherbar. Demzufolge können Lü-
cken im Versicherungsschutz nicht ausgeschlossen 
werden und nicht versicherbare Schadensfälle kön-
nen bei der Emittentin zu Ertragsausfällen und Ver-
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mögensschäden führen und damit  den Beteiligungs-
wert erheblich nachteilig beeinfl ussen und zum Total-
verlust der Beteiligung für den Anleger führen.  

8. Liquiditätsreserve 

Es besteht das Risiko, dass sich die tatsächlich erziel-
te Verzinsung für Liquiditätsreserven gegenüber dem 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung bzw. gegenüber 
dem Zeitpunkt der Anlageentscheidung des Anlegers 
verschlechtert, was negative Auswirkungen auf die 
Kapitalanlage hat. Das Kreditinstitut könnte eine hö-
here Liquiditätsreserve fordern, so dass weniger Ent-
nahmepotential vorhanden ist, was zur Verringerung 
der Ausschüttungen für den Anleger führen kann. 

9. Rückbaukostenrisiko 

Die Emittentin wird durch den Kauf der WEA so-
wohl durch die Baugenehmigung als auch durch die 
übernommenen Verträge mit den Landeigentümern 
zum Rückbau der Windkraftanlage verpfl ichtet. Es 
wird für die Rückbauverpfl ichtung eine steuerwirksa-
me Rückbaurückstellung gebildet. Die für den Rück-
bau erforderliche Liquidität soll über die Laufzeit an-
gespart werden (Rückbaurücklage). Da der Rückbau 
erst bei Beendigung des Betriebs der Windkraftan-
lage in voraussichtlich ca. 20 Jahren ab Inbetrieb-
nahme erfolgt, können die tatsächlich anfallenden 
Rückbaukosten nur geschätzt werden und den zum 
Investitionszeitpunkt kalkulierten Betrag unter Um-
ständen erheblich übersteigen. Wenn die tatsächli-
chen Kosten höher sein werden als die Rückbaurück-
lage, wird sich die Liquidität in der Emittentin redu-
zieren, was als Konsequenz zu einer Verringerung der 
Ausschüttungen für den Anleger führen kann.

10. Fremdfi nanzierung der Beteiligung durch den 
Anleger

Die teilweise oder vollständige Fremdfi nanzierung 
einer Beteiligung an der Emittentin erhöht die wirt-
schaftlichen Risiken des Anlegers aus der Beteiligung 
erheblich. Für den Fall, dass der Anleger keine oder 
nur geringere als prognostizierte Ausschüttungen 
aus der Beteiligungsgesellschaft erhält oder es zu ei-
nem Totalverlust der Beteiligung kommt, bleibt der 
Anleger dennoch verpfl ichtet, das entsprechende 

Darlehen sowie die aufgelaufenen Zinsen aus seinem 
weiteren Vermögen zurückzuzahlen, was bis zur Pri-
vatinsolvenz führen kann. Mithin ist insoweit ein an-
legergefährdendes Risiko gegeben. Eine vollständige 
oder teilweise Finanzierung der Beteiligung (Anteils-
fi nanzierung) wird nicht angeboten und von der An-
bieterin auch nicht empfohlen. 

11. Infl ation 

Die variablen Betriebskosten sind zum Teil mit einer 
jährlichen Preissteigerungsrate indiziert wor-den. Es 
ist nicht ausgeschlossen, dass die Preissteigerungsra-
te dauerhaft höher ausfällt, was zu niedrigeren Aus-
schüttungen an den Anleger führt. Insgesamt kann 
es zu einer Verminderung bzw. zu einem Ausfall von 
Ausschüttungen  an den Anleger führen. Darüber hi-
naus kannn es zur Insolvenz der Emittentin und damit 
zum Totalverlust der Beteiligung des Anlegers kom-
men.  

12. Höhe des Eigenkapitals / Rendite 

Sollte ein höherer Eigenkapitalanteil als geplant vor-
handen sein, so werden die Ausschüttungen an den 
Anleger geringer ausfallen als prognostiziert, da die-
ses zusätzliche Eigenkapital die Ausschüttung pro Ei-
genkapitalanteil reduziert, da die gleiche Liquidität auf 
mehr Anteile verteilt werden muss.  Insgesamt kann es 
zu einer Verminderung bzw. zu einem Ausfall von Aus-
schüttungen  an den Anleger führen. Darüber hinaus 
kannn es zur Insolvenz der Emittentin und damit zum 
Totalverlust der Beteiligung des Anlegers kommen.  

13. Hafteinlage

Sofern die gezeichnete und im Handelsregister ein-
getragene Summe (Hafteinlage) noch nicht in voller 
Höhe eingezahlt ist, kann es zu einer Nachforderung 
bis zur Höhe der gezeichneten Summe kommen, die 
vom Anleger aus seinem weiteren  Vermögen zu er-
bringen ist, was zur Privatinsolvenz des Anlegers füh-
ren kann.

14. Liquiditätsrisiko

Nicht auszuschließen ist, dass die Emittentin zah-
lungsunfähig wird, so dass eine Liquidation der Emit-
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tentin stattzufinden hat. Unter Liquidität ist die Fä-
higkeit zu verstehen, jederzeit seinen Zahlungsver-
pflichtungen nachkommen zu können. Die Liquidität 
hängt vom Grad der Abstimmung von Zahlungspo-
tential und Zahlungsverpflichtung aufeinander ab. 
Erwirtschaftet die Emittentin durch einen schlech-
teren Stromverkaufserlös als prognostiziert weniger 
Einnahmen oder steigen die einzelnen Verbindlich-
keiten entgegen der geschlossenen Verträge oder 
getätigten Prognose, so kann es sein, dass die Emit-
tentin ihren fest eingegangenen Verbindlichkeiten 
nicht nachkommen kann. Übersteigen die Verbind-
lichkeiten das Kapital und die Einnahmen, kann es 
zur Zahlungsunfähigkeit kommen. Fixe Verbindlich-
keiten sind bspw. die Ausgaben für die Wartung der 
Windenergieanlage sowie Zins und Tilgung gegen-
über den kreditgebenden Instituten. Diese sind auch 
zu bezahlen, wenn die Einnahmen dafür nicht ausrei-
chen. Die Ausschüttungen an die Anleger dagegen 
sind nicht fix, sondern müssen durch Gesellschafter-
beschluss beschlossen werden . Die Anleger haben es 
demnach selbst in der Hand, bei weniger als die prog-
nostizierten Einnahmen auf Ausschüttungen zu ver-
zichten, damit die Emittentin liquide bleibt.

Insgesamt kann es zu einer Verminderung bzw. zu 
einem Ausfall von Ausschüttungen an den Anleger 
führen. Darüber hinaus kannn es zur Insolvenz der 
Emittentin und damit zum Totalverlust der Beteili-
gung des Anlegers kommen.   

IIV. Rechtliche Risiken

1. Genehmigungsrisiko 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung liegen Bau- und 
Betriebsgenehmigungen zur Errichtung und zum Be-
trieb der Windkraftanlage vor. Es kann immer sein, dass 
eine solche Bau- und Betriebsgenehmigung zurückge-
nommen wird. Kann eine solche dann nicht neu erteilt 
werden, müssen die Windkraftanlagen stillgelegt wer-
den. Der Emittentin würde dann die Geschäftsgrund-
lage entzogen werden. Das kann dazu führen, dass die 
Emittentin liquidiert wird. In diesem Fall könnte es zum 
Totalverlust der Beteiligung für den Anleger kommen.

Es besteht weiterhin das Risiko, dass die Geneh-
migungsbehörden nachträglich Auflagen für den Be-
trieb der Windkraftanlage beschließen, die zu einer 

Einschränkung oder zu einer Untersagung des Betrie-
bes der Windkraftanlage führen würde. Auch könnten 
nachträgliche behördliche  Auflagen zu nicht kalku-
lierten Kosten führen. Das kann dazu führen, dass die 
Emittentin liquidiert wird. In diesem Fall könnte es zum 
Totalverlust der Beteiligung für den Anleger kommen.

2. Änderung der Einspeisegesetze 

Für die Prognosen in diesem Prospekt wird davon 
ausgegangen, dass das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) in der derzeitigen Fassung Anwendung (EEG 
2017) findet. Sofern das EEG –ganz oder teilweise– 
außer Kraft tritt, der Netznutzungs- bzw. Einspeise-
vertrag endet oder sofern die Vergütungssätze des 
EEG –auch mit Rückwirkung – unter die bei Über-
gabe der Windkraftanlage gültigen Vergütungssätze 
gesenkt werden, können sich die Einspeisevergütung 
und damit die Erträge so stark verringern, dass eine 
Insolvenz der Emittentin erfolgen kann.  

Damit kann der Totalverlust der Beteiligung für 
den Anleger einhergehen. 

Windkraftanlagen, die nach dem 31.12.2008 in 
Betrieb genommen werden, müssen die technischen 
und betrieblichen Vorgaben am Netzverknüpfungs-
punkt gemäß EEG zur Erlangung des sogenannten 
Systemdienstleistungsbonus erfüllen. Für Windkraft-
anlagen, die ab dem 01.07.2010 in Betrieb genom-
men werden, ist der Nachweis mit Inbetriebnahme 
vorzulegen. Sollten die erforderlichen technischen 
und betrieblichen Vorgaben durch die Emittentin 
nicht fristgerecht erfüllt werden, hätte die Emitten-
tin keinen Anspruch auf die im EEG geregelte Ein-
speisevergütung sowie auf den Systemdienstleis-
tungsbonus. Durch den Systemdienstleistungsbonus 
steigt die Anfangsvergütung. Sollten die technischen 
und betrieblichen Vorgaben nicht eingehalten und 
nachgewiesen werden, so hat das erhebliche negative 
Auswirkungen auf die Vermögens- und Ertragslage 
der Emittentin und daher auch auf die Entwicklung 
der Beteiligung für den Anleger. Das kann zu verrin-
gerten Einnahmen und damit zu verringerten Aus-
schüttungen für den Anleger führen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Ände-
rungen des EEG auch auf bestehende Anlagen bzw. 
rückwirkend Anwendung finden. Es besteht daher das 
Risiko, dass die Emittentin aufgrund von Nichtan-
wendbarkeit, Aufhebung, Änderung oder anderer 
Auslegung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmun-
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gen den durch die Windkraftanlage erzeugten Strom 
nur zu ungünstigeren Bedingungen als zum Investiti-
onszeitpunkt angenommen oder gar nicht verkaufen 
kann. Dann besteht das Risiko einer Verschlechterung 
der Beteiligung der Anleger durch eine geringere Aus-
schüttung als in diesem Verkaufsprospekt prognosti-
ziert bis hin zum Totalverlust bei den Anlegern, soweit 
die Einnahmen nicht mehr zur rechtzeitigen Bedie-
nung der laufenden Darlehen ausreichen.

3. Risiken im Zusammenhang mit dem 
Kapitalanlagengesetzbuch (KAGB)

Im Zeitpunkt der Erstellung dieses Prospektes unter-
liegt das öff entliche Angebot dem Vermögensanlage-
gesetz. Dieses Gesetz gilt, da die Errichtung, das Be-
treiben und Verwalten von regenerativen Energiean-
lagen grundsätzlich die Voraussetzung eines operativ 
tätigen Unternehmens erfüllt. Dies gilt solange, wie 
die unternehmerischen Entscheidungen der Emitten-
tin im laufenden Geschäftsbetrieb durch die ausdrück-
liche Vereinbarung von Gestaltungs-, Lenkungs- und 
Weisungsrechten bei der Emittentin selbst verbleiben. 
In diesem Fall gilt das Vermögensanlagegesetz, selbst 
wenn sich die Emittentin im Rahmen ihrer operativen 
Tätigkeit fremder Dienstleister oder gruppeninter-
ner Gesellschaften bedient. Die Emittentin hat dafür 
Sorge zu tragen, dass sie die Voraussetzungen des Ver-
mögensanlagegesetzes während der Dauer ihrer ge-
schäftlichen Betätigung einhält. Sobald die Emitten-
tin kein operativtätiges Unternehmen außerhalb des 
Finanzsektors mehr ist, wäre das KAGB anzuwenden. 
Dadurch wäre die Emittentin verpfl ichtet, sich nach 
§ 44 KAGB registrieren zu lassen oder die erforderli-
che Erlaubnis nach §§ 20, 21 oder 22 KAGB einzuho-
len. Dadurch entstünden höhere Kosten, insbesondere 
durch die Implementierung einer Kapitalverwaltungs-
gesellschaft. Dies würde wiederum zu geringeren Fi-
nanzüberschüssen führen, was die Vermögens-, Finan-
zund Ertragslage der Emittentin verschlechtern würde. 
Für den Anleger könnte dies zu verringerten und/oder 
verspäteten Ausschüttungen führen.

In Zukunft könnte es sein, dass die Emittentin und 
die involvierten Partner weiteren Regulierungs-, Re-
gistrierungs-, Genehmigungs- und Zulassungserfor-
dernissen unterworfen wird oder neue Partner einzu-
binden sind. Das würde wiederum zu erhöhten Kos-
ten führen, die die Liquidität der Emittentin sowie die 
Ausschüttungen für die Anleger reduzieren könnten.

Schließlich besteht das Risiko, dass sich die Ver-
trags- oder Anlagebedingungen verändern oder sich 
die Tätigkeit der Emittentin dahingehend ändert, dass 
diese ein Investmentvermögen im Sinne des KAGB 
darstellt. In diesem Fall könnte die BaFin Maßnah-
men nach § 15 KAGB ergreifen und insbesondere die 
Rückabwicklung der Geschäfte der Emittentin der 
Vermögensanlage anordnen. Diese Eingriff sbefugnis-
se der BaFin könnten zu einer erheblichen Kostenbe-
lastung führen, was wiederum zu einer schlechteren 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 
und für den Anleger verringerten und/oder verspä-
teten Ausschüttung führen würde. Sofern die BaFin 
die sofortige Einstellung des Geschäftsbetriebes der 
Emittentin verlangt, wäre diese unter Aufsicht der 
BaFin abzuwickeln und zu liquidieren. Damit bestünde 
das Risiko, dass die Emittentin ihr Investitionsvorha-
ben nicht umsetzen könnte oder zu einem ungeplan-
ten Zeitpunkt beenden müsse. Dies hätte die Liquida-
tion/Insolvenz der Emittentin zur Folge. In diesem Fall 
könnte es zum Totalverlust der Beteiligung für den An-
leger dadurch kommen, dass der Anleger weniger oder 
keine Ausschüttungen mehr bekommt.  Schließlich 
kann die Privatinsolvenz des Anlegers aus einer Nach-
haftung resultieren, wenn die Emittentin als Invest-
mentvermögen im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuch 
qualifi ziert wird und die Bafi n die Rückabwicklung der 
Geschäfte der Emittentin anordnet, da dann der Anle-
ger die bereits gewährten Ausschüttungen aus seinem 
weiteren Vermögen  zurückzugewähren hätte.

4. Steuerliche Risiken 

Die steuerlichen Aussagen in diesem Verkaufspro-
spekt beruhen auf den zum Zeitpunkt der Ver-
kaufsprospektaufstellung geltenden Steuergesetzen, 
der veröff entlichten Rechtsprechung und den veröf-
fentlichten Verwaltungsanweisungen dazu. 

Sowohl die maßgebenden Steuergesetze als auch 
die Anwendung dieser Gesetze durch die Finanzver-
waltung und die Rechtsprechung können sich wäh-
rend des Haltens durch den Anleger der Beteiligung 
ändern. Die Anleger tragen ebenfalls das Risiko, dass 
gesetzliche Vorschriften oder ihre Anwendung und 
Auslegung auch rückwirkend geändert werden und 
dies negative Auswirkungen auf die Emittentin hat. 
Das kann zu verringerten Ausschüttungen für den 
Anleger und zum Totalverlust der Beteiligung führen. 
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Es besteht das Risiko, dass die Finanzbehörden oder 
Finanzgerichte die steuerlichen Auffassungen der 
Emittentin nicht oder nur teilweise teilen, so dass die 
Besteuerung von der Darstellung in diesem Prospekt 
abweicht. Das kann zu verringerten Ausschüttungen 
für den Anleger führen. Sofern die Finanzverwaltung 
zu einer abweichenden, höheren Einkommenszurech-
nung für den Anleger kommt, kann es zur Festsetzung 
einer höheren Einkommensteuer für den Anleger auf-
grund der Beteiligung kommen (anlegergefährdendes 
Risiko), was zur Privatinsolvenz führen kann.

Eine abschließende Würdigung der steuerlich re-
levanten Sachverhalte wird erst im Rahmen der steu-
erlichen Außenprüfung erfolgen. Auf Ebene der 
Emittentin anfallende Gewerbesteuer kann nicht in 
jedem Fall durch die Anrechnung gemäß § 35 EStG 
bei der Einkommensteuer des Anlegers kompensiert 
werden. Eine vollständige Anrechnung ist von der 
persönlichen Situation des Anlegers abhängig, ins-
besondere von seinen übrigen gewerblichen Einkünf-
ten. Sie kann entfallen, wenn der Anleger aus ande-
ren Tätigkeiten negative Einkünfte erzielt. Sofern der 
Anleger seine Einlage fremdfinanziert, besteht die 
Gefahr, dass die Finanzverwaltung die Gewinnerzie-
lungsabsicht beim Anleger nicht anerkennt und es zu 
einer höheren steuerlichen Belastung beim Anleger 
kommt, die dieser aus seinem weiteren Vermögen 
begleichen muss (anlegergefährdendes Risiko). Dies 
kann zu einer Privatinsolvenz des Anlegers führen.

Die steuerlichen Angaben in diesem Verkaufspro-
spekt stellen keinen steuerlichen Rat dar und erset-
zen keine steuerliche Beratung im Einzelfall unter 
Berücksichtigung der individuellen steuerlichen Si-
tuation. Daher wird jedem Anleger empfohlen, die 
Steuerfolgen einer Beteiligung an der Emittentin mit 
seinem persönlichen Steuerberater zu prüfen. 

Für die Abschreibung der Windkraftanlage ist eine 
Nutzungsdauer von 16 Jahren, nach Maßgabe der 
zurzeit gültigen amtlichen AfA-Tabelle, zugrunde ge-
legt. Die Nutzungsdauer für die Kabeltrasse und die 
Zuwegungen etc. wurde ebenfalls mit 16 Jahren zu-
grunde gelegt. Grundlage dafür ist ein Urteil des Fi-
nanzgerichts Schleswig-Holsteins. Dieses Urteil ist 
vom BFH bestätigt. Dennoch ist es möglich, dass die 
Finanzverwaltung dieser Auffassung nicht folgt (pro-
gnosegefährdendes Risiko). 

Verändert sich aufgrund einer Änderung der 
Rechtsauffassung der Finanzverwaltung der pros-
pektierte Abschreibungsverlauf der Windkraftanla-

ge, z.B. durch eine Verlängerung der Nutzungsdau-
er für Windkraftanlagen, so würden sich steuerliche 
Anlaufverluste insgesamt reduzieren, auf einen länge-
ren Zeitraum verteilen und zu einer Ergebnisverschie-
bung für die Emittentin und die Anleger führen. Ver-
ringert die Finanzverwaltung die Abschreibungsdau-
er, führt dies zu einer Verkürzung der Abschreibung 
und zu einem steuerlich niedrigeren Ergebnis in die-
sen Jahren. Verlängert dagegen die Finanzverwaltung 
die Abschreibungsdauer, tritt der gegenteilige Effekt 
ein. Hierauf ist als Risiko hinzuweisen, da dies zum To-
talverlust der Beteiligung beim Anlegers führen kann.

Es besteht das Risiko, dass das Finanzamt eine 
von der Beteiligungsquote des einzelnen Anlegers 
nach Maßgabe der gesellschaftsvertraglich verein-
barten Gewinn- und Verlustabrede abweichende 
steuerliche Ergebnisverteilung beim einzelnen An-
leger vornimmt. Entsprechend würde sich das steu-
erliche Ergebnis beim einzelnen Anleger ändern, was 
zu einer Privatinsolvenz des Anlegers führen kann. 
Als Grundlage für die Prospektkalkulation ist von ei-
ner Gewerbesteuerbelastung von geschätzten 15 % 
ausgegangen worden. Dies kann sich aber tatsäch-
lich verändern. Voraussetzung für die Anerkennung 
gewerbesteuerlicher Verluste ist eine Betriebser-
öffnung im Sinne des Gewerbesteuergesetzes. Ent-
scheidend hierbei ist nicht eine formale Eröffnung, 
sondern der Beginn der gewerblichen Tätigkeit. Sollte 
sich die gewerbesteuerliche Situationändern, kannn 
dies zu einer höheren Gewerbesteuerbelastung  auf 
Ebene der Emittentin führen, was zu verringerten 
Ausschüttungen an den Anleger führen kann.

Bei Überschreitung der Grenzen des steuerlichen 
Existenzminimums durch die Zuweisung von positiven 
Einkünften aus der Emittentin können auch bislang 
nicht zur Einkommensteuer veranlagte Personen, 
beispielsweise Rentner, einkommensteuerpflichtig 
werden, mit der Folge, dass aufgrund der Beteiligung 
Einkommensteuern festgesetzt werden können, die 
aus dem weiteren Vermögen des Anlegers erbracht 
werden müssen (anlegergefährdendes Risiko), was 
zu einer Privatinsolvenz des Anlegers führen kann. In 
diesem Fall ist eine zusätzliche Beratung durch einen 
persönlichen Steuerberater empfehlenswert. 

Es ist möglich, dass die Vermögensteuer in Zu-
kunft wieder eingeführt wird, die sich negativ auf die 
Emittentin auswirken würde. 

Das kann zu verringerten Ausschüttungen für den 
Anleger führen. 
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Insgesamt können die einzelnen steuerlichen Ri-
siken zu verringerten Ausschüttungen an den Anle-
ger, zum Totalverlust der Einlage beim Anleger und 
als maximales Risiko zur Privatinsolvenz des Anlegers 
führen.

5. Wertentwicklungsrisiko 

Die Beteiligung an der Emittentin ist als langfristi-
ges Investment gedacht, das lediglich mit einer Frist 
von sechs Monaten zum Ende eines Geschäftsjahres, 
erstmals zum 31.12.2034, gekündigt werden kann. 
Die Laufzeit der Vermögensanlage beträgt dabei min-
destens 24 Monate ab dem Zeitpunkt des erstmali-
gen Erwerbs. Durch diese Verfügungsbeschränkun-
gen besteht die Möglichkeit einer vorzeitigen Ver-
äußerung nur eingeschränkt. Es besteht daher das 
Risiko, dass bei einem Veräußerungswunsch kein Er-
werber gefunden wird, keine Zustimmung erteilt wird 
oder eine Veräußerung nur zu einem geringeren Wert 
erfolgen kann. In diesem Fall kann es sein, dass der 
Anleger einen geringen Betrag als den Nominalbetrag 
seiner Kommanditeinlage erhält. Dies würde das Ver-
mögen des Anlegers schmählern. Dadurch würde der 
Anleger einen Teil seines Vermögens verlieren. 

6. Kostenbelastungsrisiko 

Abgaben und andere Kosten der Emittentin, die auf 
dem Verhalten eines Anlegers beruhen (z.B. durch 
seinen Ausschluss) oder durch seine Person als sol-
che (Rechtspersönlichkeit/Rechtsform) bedingt sind, 
können dem jeweiligen Anleger und einem etwaigen 
Rechtsnachfolger weiterbelastet werden. Insoweit tra-
gen die Anleger das Risiko einer Ersatzpfl icht gegen-
über der Emittentin. Falls jedoch der entsprechende 
Betrag vom Anleger nicht beibringbar sein sollte, ver-
bleiben die Kosten bei der Emittentin und verringern 
so das Ergebnis der Emittentin. Dadurch können sich 
die Ausschüttungen an die übrigen Anleger verringern 
oder es kann zur Insolvenz der Emittentin und damit 
zum Totalverlust der Beteiligung der übrigen Anleger 
kommen. Sollte der entsprechende Betrag dagegen 
beim jeweiligen Anleger beibringbar sein, so muss die-
ser aus dessen weiteren Vermögen kommen, was zur 
Privatinsolvenz des Anlegers führen kann.

7. Haftung / Nachschusspfl icht des Anlegers 

Der Anleger haftet als Anleger der Emittentin ge-
genüber Gläubigern der Betreibergesellschaft bis 
zur Höhe seiner Kommanditeinlage. Eine darüber 
hinausgehende Haftung besteht nicht, sofern die 
Pfl ichteinlage in voller Höhe geleistet ist und keine 
höhere Hafteinlage im Handelsregister eingetragen 
wurde. Sofern allerdings die Einlage an den Anleger 
zurückgezahlt wird oder der Anleger Gewinnanteile 
entnimmt, während sein Kapitalanteil durch Verluste 
unter den Betrag der Haftsumme herabgemindert ist 
oder soweit durch die Ausschüttung der Kapitalanteil 
unter diesen Betrag sinkt, lebt die Haftung des Anle-
gers gemäß § 172 Abs. 4 HGB wieder auf. 

Im Falle des Ausscheidens haftet der Anleger für 
die bis zu diesem Zeitpunkt begründeten Verbindlich-
keiten der Emittentin bis zu 5 Jahre ab Eintragung 
seines Ausscheidens im Handelsregister in Höhe 
der Haftsumme. Sofern sich dieses Risiko realisiert, 
müsste der Anleger den Betrag aus seinem weiteren 
Vermögen erbringen (anlegergefährdendes Risiko). 
Dies kann zur Privatinsolvenz des Anlegers führen.

8. Anerkennungsrisiko 

Wird die Emittentin im Ausland verklagt, so besteht 
das Risiko, dass das ausländische Gericht die nach 
deutschem Recht bestehende Haftungsbeschrän-
kungen nicht anerkennen und als Verstoß gegen den 
ordre public des eigenen Landes werten wird. Dies 
könnte zur Folge haben, dass sich der Anleger dem 
internationalen Zwangsvollstreckungsrecht ausge-
setzt sieht, so dass das gesamte Vermögen des An-
legers, sprich seine Beteiligung und das über diese 
hinausgehende weitere Vermögen des Anlegers ge-
fährdet ist. Dies kann zur Privatinsolvenz des Anle-
gers führen.V. Weitere Risiken 

V. Weitere Risiken 

1. Technische Risiken 

Wesentliche technische Parameter der Windkraft-
anlage, die Einfl uss auf den Ertrag haben, sind die 
Verfügbarkeit und die Leistungskennlinie. Beide Pro-
duktmerkmale können geringer sein als vom Herstel-
ler angegeben. Die Richtigkeit der Leistungskennli-
nie der Windkraftanlage können weder von Gutach-
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tern noch von der Emittentin abschließend beurteilt 
werden. Es ist darauf hinzuweisen, dass bei Nichter-
reichen der garantierten Verfügbarkeiten aufgrund 
des Vollwartungsvertrages lediglich ein pauschalier-
ter Schadenersatz geleistet wird, der niedriger ist als 
die Einspeisevergütung nach dem EEG. Es kann da-
her zu Einbußen auf der Einnahmenseite kommen, 
die das Ergebnis und die Liquidität der Emittentin 
negativ beeinflussen und damit auch die Ausschüt-
tungen an die Anleger verringern können. 

Die Stromerträge der Windkraftanlage hängen un-
mittelbar von den Leistungskennlinien der Windkraft-
anlage ab. Wird die angenommene Verfügbarkeit oder 
die Leistungskennlinie der Windkraftanlage der Emit-
tentinlangfristig unterschritten, besteht das Risiko, 
dass die Emittentinin dem betreffenden Zeitraum er-
heblich weniger Einnahmen als kalkuliert erzielt. Es 
wird seitens der Emittentin von einer Betriebsdauer 
der Windkraftanlage von 20 Jahren ausgegangen. Es 
kann daher zu geringeren Ausschüttungen als prog-
nostiziert für den Anleger kommen.

Erhöhter Verschleiß an der Windkraftanlage oder 
Materialermüdung können die Nutzungsdauer der 
Windkraftanlage verringern, so dass der tatsächliche 
Zeitraum der Nutzungsmöglichkeit nicht dem ange-
nommenen Zeitraum der Nutzungsmöglichkeit ent-
spricht, was sich negativ auf die Kapitalanlage aus-
wirkt. Das würde sich negativ auf das Gesamtergebnis 
der Beteiligung auswirken. 

Insgesamt kann es zu einer Verminderung bzw. zu 
einem Ausfall von Ausschüttungen  an den Anleger 
führen. Darüber hinaus kannn es zur Insolvenz der 

Emittentin und damit zum Totalverlust der Beteili-
gung des Anlegers kommen.  

2. Schlüsselpersonenrisiko 

Die Komplementärin und die Emittentin und die Or-
gane und leitende Personen dieser Gesellschaften sind 
kapitalmäßig und personell miteinander verflochten. Es 
können aufgrund der personellen und/oder kapitalmä-
ßigen Verflechtungen Interessenkonflikte entstehen, 
die für die Anleger zu nachteiligen Entscheidungen 
führen können. Daraus können negative Auswirkun-
gen auf die Emittentin resultieren. Ein Interessenkon-
flikt kann insbesondere daraus entstehen, dass Ver-
flechtungen zwischen Landeigentümern, Organen der 
Komplementärin und den Anlegern der Emittentin be-
stehen. Es kann daher zu niedrigeren als den prognos-
tizierten Ausschüttungen kommen. Sofern die Ein-
nahmen die Kosten nicht mehr decken, kann es zur In-
solvenz der Emittentin und damit zum Totalverlust der 
Beteiligung für den Anleger kommen.  

Außer den in diesem Kapitel erläuterten Risiken sind 
der Anbieterin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung keine wesentlichen rechtlichen und / oder tat-
sächlichen Risiken im Zusammenhang mit der ange-
botenen Vermögensanlage bekannt.
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V. Teil: 

Angaben über die Vermögensanlage

A. Art, Anzahl und Gesamtbetrag der 
angebotenen Vermögensanlage

I. Art

Die Anleger können Kommanditanteile an der Emit-
tentin erwerben.

II. Anzahl und Gesamtbetrag

Der Gesamtbetrag der angebotenen Vermögensan-
lage beträgt 680.000,- EUR.

Die Höhe eines Anteils beträgt zur Zeit der Auf-
stellung des Verkaufsprospektes zunächst höchstens 
10,- EUR, so dass insgesamt 68.000 Anteile ausge-
geben werden. 

III. Rundenverfahren

Zur Aufbringungingung der erforderlichen Eigen-
mittel sollen neue Kommanditisten aufgenommen 
werden bzw. den Gründungsgesellschaftern eine Er-
höhung des Anteils am Festkapital ermöglicht wer-
den. Neben den Gesellschaftern der Bürgerwindpark 
Stadum-Sprakebüll GmbH & Co. KG (Gruppe 1) 
können sich Bürger der Gemeinde Sprakebüll (Grup-
pe 2) nach Maßgabe der nachfolgend dargestellten 
Regelungen beteiligen. Der Gruppe 1 wird ein Anteil 
von 75%, das heißt 510.000,- EUR, der Gruppe 2 
ein Anteil von 25% und somit 170.000,- EUR zur 
Zeichnung bereitgestellt. 

Für die Gruppe 1 erfolgt die Zuteilung nach den 
folgenden Regeln: Jedem Gesellschafter der Bür-
ger-windpark Stadum-Sprakebüll GmbH & Co. KG, 

das heißt sowohl den Kommanditisten als auch der 
Komplementärin, wird ein Anteil an dem Festkapi-
tal der Gesellschaft zur Zeichnung angeboten, der im 
Verhältnis seinem Anteil am Festkapital der Bürger-
windpark Stadum-Sprakebüll GmbH & Co. KG ent-
spricht und auf volle 10,- EUR abgerundet wird. Hat 
ein Gesellschafter beispielsweise einen Anteil von 1% 
am Festkapital der Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll 
GmbH & Co. KG, so werden ihm 1% der 75% des Fest-
kapitals (Anteil für die Gruppe 1) der Bürgerwindpark 
Stadum-Sprakebüll II GmbH & Co. KG zur Zeichnung 
angeboten. Nehmen Gesellschafter die ihnen angebo-
tene Beteiligung nicht oder nicht in der ihnen angebo-
tenen Höhe wahr, so ist der verbleibende Teil des Fest-
kapitals dieser Gruppe in Runden zu gleichen Teilen 
unter denjenigen der Gruppe 1 aufzuteilen, die einen 
höheren als den angebotenen Beteiligungswunsch ha-
ben. Ist das der Gruppe 1 angebotene Festkapital in den 
für die Gruppe 1 durchgeführten Beteiligungsrunden 
nicht voll in der Gruppe 1 ausgegeben worden, so geht 
der eventuelle Überhang in weitere Runden der Grup-
pe 2, bis die angebotene Beteiligungshöhe erreicht ist. 

In der Gruppe 2 können sich Privatpersonen, die 
am 31.12.2016 ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde 
Sprakebüll hatten und zum 31.12.2016 das 18. Lebens-
jahr bereits vollendet hatten, am Kommanditka-pital 
beteiligen. Sofern eine der vorgenannten Personen 
bis zum Ende der Ausschlussfrist für den Zu-gang der 
Beitrittserklärung bei der Komplementärin verstirbt, 
ist stattdessen dessen Erbe, bei mehreren Erben sind 
diese nur in Form einer GbR oder einer der Erben al-
lein berechtigt, an dessen Stelle beizu-treten. Ist das 
der Gruppe 2 angebotene Festkapital in den für die 
Gruppe 2 durchgeführten Beteili-gungsrunden nicht 
voll in der Gruppe 2 ausgegeben worden, so geht der 
eventuelle Überhang in weitere Runden der Gruppe 
1, bis die angebotene Beteiligungshöhe erreicht ist. 

Sollten natürliche Personen die Voraussetzungen 
beider Gruppen (1 und 2) erfüllen, so können diese 
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an den jeweiligen Zeichnungsrunden der Gruppen 1 
und 2 teilnehmen.  

Die Aufnahme der Gesellschafter erfolgt durch 
Annahme einer entsprechenden Beitrittserklärung 
durch die Komplementärin. 

B. Hauptmerkmale der Anteile der Anleger 

Die folgenden Rechte und Pflichten basieren auf 
dem Handelsgesetzbuch (HGB) und dem Gesell-
schaftsvertrag (GV).

Beitragspflicht

Die Wirksamkeit des Beitritts der Kommanditisten 
steht unter der aufschiebenden Bedingung der voll-
ständigen Leistung der gezeichneten Kapitalanlage 
durch den beitretenden Gesellschafter und der Ein-
tragung im Handelsregister. Im Außenverhältnis wird 
die Beteiligung eines weiteren Kommanditisten erst 
mit seiner Eintragung im Handelsregister wirksam. 
Bis zur Eintragung wird die Beteiligung als atypisch 
stille Beteiligung behandelt. 

Haftung der Anleger (Pflicht)

Die Anleger haften im Innen- und Außenverhältnis. 
Im Verhältnis zu den anderen Kommanditisten (In-
nenverhältnis) haftet der Anleger mit seiner Pflicht-
einlage. Im Außenverhältnis, also im Verhältnis zu 
Gläubigern der Emittentin, ist die Haftung auf die 
Höhe der im Handelsregister eingetragenen Einlage 
(Haftsumme) beschränkt. Haftsumme und Pflicht-
einlage haben die gleiche Höhe.

Mitwirkungsrecht

Der Anleger hat das Recht zur Teilnahme an der Ge-
sellschafterversammlung und ist dort stimmberechtigt.
Zur Vornahme von Rechtsgeschäften, die nicht das 
eigentliche Investitionsvorhaben der Gesellschaft 
einschließlich aller damit zusammenhängender Ge-
schäfte betreffen, und für folgende Rechtsgeschäfte 
bedarf die Geschäftsführung im Innenverhältnis der 
vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversamm-
lung durch Beschluss

- Rechtsgeschäfte im Zusammenhang mit Grund-
stücken;

- Erwerb und Veräußerung eigener Anteile oder 
Anteile von verbundenen Unternehmen, sofern 
dies nur eine untergeordnete Neben- oder Hilfs-
tätigkeit darstellt.

- Eingehen und Gewährung von Darlehen von 
über 50.000,- EUR;

- Wechselgeschäfte in Höhe von 50.000,- EUR;
- Übernahme von Garantien, Haftungen und 

Bürgschaften im Wert von 500.000,- EUR im 
Einzelfall gegenüber Dritten. Dies gilt auch für 
verbundene Unternehmen;

- Einleitung von Rechtsstreitigkeiten mit einem 
Streitwert von über 500.000,- EUR;

- Änderungen der Geschäftspolitik, sofern dies 
nur eine untergeordnete Neben- oder Hilfstä-
tigkeit darstellt.

- Änderungen des Investitions- und Finanzie-
rungsplanes mit einer Auswirkung im Einzelfall 
von über 500.000,- EUR;

- Abfindungsverträge mit einer Abfindung von 
über 100.000,- EUR;

- Pensionszusagen, soweit die KG nicht schon 
durch Betriebsvereinbarungen hierzu verpflich-
tet ist.

Geschäfte, die durch die Komplementärin ohne legi-
timierenden Gesellschafterbeschluss vorgenommen 
worden sind, können nachträglich durch Gesellschaf-
terbeschluss genehmigt werden.

In Not- und Eilfällen darf die Komplementärin die 
oben genannten Handlungen auch ohne die erforder-
liche Zustimmung vornehmen, soweit dies zur Abwehr 
erheblicher wirtschaftlicher Nachteile für die Gesell-
schaft geboten und eine vorherige Willensbildung der 
Gesellschafter mit angemessenem Aufwand nicht 
rechtzeitig möglich ist. In einem solchen Fall sind die 
Gesellschafter nachträglich unverzüglich zu unter-
richten.

Gesellschafterversammlungen (Recht) und 
Stimmrecht 

In jedem Geschäftsjahr find nach Vorliegen des Jah-
resabschlusses eine ordentliche Gesellschafterver-
sammlung statt, die insbesondere über die Feststel-
lung des Jahresabschlusses zu beschließen hat. Die 
Gesellschafterversammlung findet am Sitz der Ge-
sellschaft oder an einem Ort im Umkreis von zehn 
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Kilometern um den Sitz der Gesellschaft statt, so-
weit die Gesellschafter nicht etwas anderes beschlie-
ßen und die Entlastung der persönlich haftenden Ge-
sellschafterin zu beschließen ist. Ein Gesellschafter 
kann sich in der Gesellschaftsversammlung durch 
einen anderen Gesellschafter, seinen Ehegatten, ei-
nen Verwandten in gerader Linie oder einen zur Be-
rufsverschwiegenheit verpfl ichteten Dritten eines 
rechts- oder steuerberatenden Berufes unter Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht vertreten lassen. 
Die Gesellschafterversammlung kann einen Beistand 
durch Beschluss ablehnen, wenn in dessen Person ein 
wichtiger Ablehnungsgrund vorliegt.

In der Gesellschafterversammlung wird nach Ka-
pitalanteilen abgestimmt. Je 1,- EUR der Kapitalein-
lage der Anleger bzw. der Komplementärin gewährt 
jeweils eine Stimme. Anleger, die ihr Gesellschafts-
verhältnis gekündigt haben, haben kein Stimmrecht 
mehr. Im Zeitpunkt der Prospektaufstellung beträgt 
das Stimmverhältnis 18,75 % für die Komplementärin 
und 81,25 % für den Gründungskommanditisten. 

Die Gesellschafter fassen ihre Beschlüsse mit ei-
ner Mehrheit von 50 % der abgegebenen Stimmen.

Die Beschlüsse können, wenn kein Gesellschafter 
widerspricht, können Beschlüsse auch außerhalb von 
Gesellschafterversammlungen, und zwar schriftlich 
(Umlaufverfahren), per Telefax, per Telefon oder via 
E-Mail getroff en werden.

Beirat (Recht)

Die Gesellschafterversammlung der Emittentin kann 
einen Beirat wählen. Dieser besteht aus drei Mitglie-
dern der Emittentin, die jedoch nicht gleichzeitig Ge-
schäftsführer der Komplementärin sein dürfen. Die 
Beiratsmitglieder werden von der Gesellschafterver-
sammlung grundsätzlich auf die Dauer von vier Jahren 
gewählt. Soweit ein Beiratsmitglied verstirbt oder ge-
schäftsunfähig wird, wird auf der nächsten Gesellschaf-
terversammlung das zu ersetzende Beiratsmitglied neu 
gewählt. Der Beirat wählt einen Vorsitzenden.

Aufgaben des Beirates sind:
- Beratung der Geschäftsführung in allen wichti-

gen Angelegenheiten
- Überwachung der Durchführung der Beschlüsse 

der Gesellschafterversammlung
Er ist berechtigt, sämtliche Auskünfte von der Ge-
schäftsführung zu verlangen. Die Beiratsmitglieder 
enthalten eine Aufwandsentschädigung.

Überwachung der Geschäftsführung  (Recht)

Jeder Anleger ist berechtigt, in allen Angelegenhei-
ten der Gesellschaft Auskunft zu verlangen und nach 
Ankündigung mit angemessener Frist die Bücher und 
Schriften der Gesellschaft in deren Räumen einzuse-
hen oder durch einen zur Berufsverschwiegenheit ver-
pfl ichteten Angehörigen eines steuer- oder rechtsbe-
ratenden Berufes auf eigene Kosten einsehen zu las-
sen. Die gesetzlichen Kontroll- und Auskunftsrechte 
nach § 166 HGB bleiben unberührt.

Ausschüttungen (Recht)

Der nach Bedienung der Gesellschaftsdarlehen, also 
den von der Emittentin zu bedienenden Darlehen (S. 
75f.)   und nach der Bildung evtl. Rücklagen verbleiben-
de Liquiditätsüberschuss kann, soweit er nicht zum Aus-
gleich bestehender Verlustvortragskonten zu verwen-
den ist, mittels entsprechenden Beschlusses der Gesell-
schafterversammlung unter Berücksichtigung der im 
Voraus gezahlten Beträge ausgeschüttet werden. 

Die Ausschüttung erfolgt an die Anleger im Ver-
hältnis ihrer tatsächlich geleisteten Pfl ichteinlage. 
Soweit die Ausschüttung nach den handelsrechtli-
chen Vorschriften als Rückzahlung der Kommandi-
teinlage anzusehen sind, entsteht bis zur Höhe der 
jeweils übernommenen Hafteinlage eine persönliche 
Haftung der Anleger für die Verbindlichkeiten der 
Emittentin, § 172 Abs. 4 HGB.

Ergibt sich ein gewerbesteuerlicher Mehraufwand 
der Gesellschaft auf Grund der Bildung von Rückla-
gen eines Anlegers etwa nach § 6 b, 6 c EStG in der 
Ergänzungsbilanz, so hat der betreff ende Anleger der 
Gesellschaft diesen Mehraufwand zu ersetzen.

Gesellschafterkonten, Ergebnisbeteiligung (Recht)

Für die Gesellschafter werden folgende Gesellschaf-
terkonten geführt: Feste Kapitalkonten, Verlustvor-
tragskonten und Verrechnungskonten.

Auf den Kapitalkonten, die Festkonten sind, sind 
die Kommanditeinlagen der Gesellschafter zu bu-
chen. Sie sind maßgebend für die Beteiligung der 
Gesellschafter am Gesellschaftsvermögen, am Aus-
einandersetzungsguthaben, für die Beteiligung an 
dem Gewinn und Verlust sowie für das Stimmrecht.
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Rechte und Pflichten zur Übertragung 
des Gesellschaftsanteils (§ 14 des 
Gesellschaftsvertrages: S. 60)

Die Abtretung, Übertragung, Veräußerung oder 
Verpfändung der Kommanditanteile oder des An-
spruchs auf Gewinn oder Auszahlung des Ausein-
andersetzungsguthabens sowie die Bestellung eines 
Nießbrauchrechts an den Kommanditanteilen ist nur 
mit Zustimmung der Geschäftsführung zulässig.

Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn 
ein Gesellschafter über seine Kommanditanteile im 
Wege einer vorgenommenen Erbfolge oder durch 
Verfügung von Todes wegen zugunsten von Perso-
nen verfügt, die zu dem in § 15 Abgabenordnung be-
zeichneten Personenkreis gehören, ausgenommen 
Verlobte.

Die Kommanditanteile können nur an die Gesell-
schaft oder Personen, die in der Gemeinde Stadum 
oder Sprakebüll ihren ersten Wohnsitz haben, über-
tragen bzw. abgetreten werden.

Bei Veräußerung der Kommanditanteile steht der 
Emittentin ein Vorkaufsrecht zu. Dies gilt nicht für 
Veräußerungen an Personen, die nach dem oben Ge-
nannten keine Genehmigung erfordert. Das Vor-
kaufsrecht muss innerhalb von einem Monat nach 
Zugang des Kaufvertrages bei der Emittentin ausge-
übt werden.

Die Anleger sind ohne Zustimmung der Emitten-
tin berechtigt zur Absicherung der Finanzierung der 
Kommanditanteile diese an die finanzierende Bank 
oder eine sonstige finanzierende Stelle abzutreten 
oder zu verpfänden. Dies gilt nur, sofern der Nach-
weis erbracht wird, dass die Abtretung oder Verpfän-
dung ausschließlich der Finanzierung des Komman-
ditanteils dient. Ob der Nachweis der Finanzierung 
geführt ist, entscheidet die Geschäftsführung der 
Emittentin. 

Ausschluss von Gesellschaftern (Recht/Pflicht)

Der Ausschluss eines Gesellschafters kann mit einer 
Mehrheit von 50 % der abgegebenen Stimmen durch 
die Gesellschafterversammlung beschlossen werden. 
Der Ausschluss des Gesellschafters erfolgt durch Be-
schluss der Gesellschafterversammlung, bei der Ab-
stimmung ist der auszuschließende Gesellschafter 
nicht stimmberechtigt. Er ist jedoch anzuhören, wenn 
er an der Gesellschafterversammlung, in deren Rah-

men über seinen Ausschluss abgestimmt wird, teil-
nimmt. Der Ausschluss erfordert einen in der Person 
des Gesellschafters liegenden wichtigen Grund. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn
– über das Vermögen des Gesellschafters ein Insol-

venzverfahren eröffnet oder die Eröffnung man-
gels Masse abgelehnt wird;

– er eine eidesstattliche Versicherung gemäß § 
807 ZPO abgibt oder gegen ihn Haft zur Abga-
be der eidesstattlichen Versicherung angeordnet 
wird;

– in seinen Gesellschaftsanteil, seinen Gewinnan-
teil oder sein Auseinandersetzungsguthaben die 
Zwangsvollstreckung betrieben wird;

– wenn er seine Verpflichtungen aus dem Gesell-
schafterverhältnis verletzt und den anderen Ge-
sellschaftern die Fortsetzung des Gesellschafts-
verhältnis verletzt und den anderen Gesellschaf-
tern die Fortsetzung des Gesellschaftsverhältnis 
mit diesem Gesellschafter unzumutbar wird;

– wenn der Gesellschafter Klage auf Auflösung der 
Gesellschaft erhebt;

– wenn der Gesellschafter gegen die Verfügungs-
beschränkungen betreffend seinen Gesell-
schaftsanteil verstoßen hat;

– wenn ohne die Zustimmung der Komplementärin 
den Gesellschafteranteil treuhänderisch hält.

Der Ausschluss wird wirksam mit der Rechtskraft des 
Beschlusses über die Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens, am ersten Tag des für die Abgabe der eidesstatt-
lichen Versicherung angesetzten Termins, mit der Zu-
stellung des Pfändungs- und Überweisungsbeschlus-
ses an die Gesellschaft, wenn dieser nicht innerhalb 
eines Monats nach Zustellung wieder aufgehoben 
wird.

Ausscheiden durch Todesfall (Recht)

Durch den Tod eines Gesellschafters wird die Gesell-
schaft nicht aufgelöst, sondern mit den Erben oder 
Vermächtnisnehmern grundsätzlich fortgesetzt. Die 
Anordnung einer Testamentsvollstreckung für Ge-
schäftsanteile ist zulässig.

Die Erben haben ihre Rechtsnachfolge grundsätz-
lich durch Vorlage einer Ausfertigung des Erbschei-
nes nachzuweisen. Die Komplementärin kann auf die 
Vorlage der Ausfertigung verzichten, wenn ihr andere 
Dokumente vorgelegt werden, die für den Nachweis 
der Rechtsnachfolge im Handelsregister ausreichen.
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Wird der verstorbene Gesellschafter von mehre-
ren Personen beerbt, so haben diese der Gesellschaft 
innerhalb von drei Monaten einen Bevollmächtigten 
zur befreienden Entgegennahme von Leistungen und 
Erklärungen zu benennen, sofern nicht die letztwilli-
ge Verfügung des Erblassers einen Erben hierzu be-
stimmt. Haben die Erben nach Ablauf der drei Mo-
nate keinen Bevollmächtigten benannten, so ruhen 
die Gesellschafterrechte bis zur Benennung. Jeder 
der Erben kann innerhalb von sechs Monaten nach 
dem Tode seine Gesellschafterbeteiligung zum Ablauf 
des am Tage der Kündigung laufenden Kalenderjahres 
kündigen, nicht jedoch bevor die 24-Monatsfrist nach 
§ 5a VermAnlG, die mit dem Erwerb der erstmailgen 
Beteiligung durch den Erblasser beginnt, abgelaufen 
ist. Die kündigenden Erben haben Anspruch auf ein 
Abfi ndungsguthaben. Die Emittentin hat daneben, 
ebenfalls unter Einhaltung der vorgenannten Frist 
nach § 5a VermAnlG, das Recht, den oder die Erben 
gegen Zahlung des Abfi ndungsguthabens durch Be-
schlussfassung auszuschließen. Die Gesellschaft hat 
auch das Recht, bei Übertragungen im Weg der vor-
weggenommenen Erbfolge den oder die Begünstig-
ten durch Beschluss auszuschließen und abzufi nden.  

Ausscheiden aus der Emittentin (Recht)

Ein Anleger scheidet aus der Gesellschaft aus, wenn 
er die Kommanditbeteiligung wirksam kündigt. 
Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, 
so wird die Gesellschaft von den verbleibenden Ge-
sellschaftern unter der bisherigen Firma fortgesetzt. 
Verbleibt nur noch ein Gesellschafter, so geht das 
Vermögen der Gesellschaft ohne Liquidation mit Ak-
tiva und Passiva und dem Recht, die Firma fortzufüh-
ren, auf diesen über. Dem Ausscheidenden steht ein 
Anspruch auf Abfi ndung zu.

Austritt aus der Betreibergesellschaft (Recht)

Die Beteiligung an der Gesellschaft kann von jedem 
Anleger ordentlich kündigen mit einer Frist von sechs 
Monaten zum Ende eines Geschäftsjahres jedoch 
nicht vor dem 31.12.2034 durch ein an die Komple-
mentärin gerichtetes Schreiben kündigen. Für die 
Rechtzeitigkeit der Kündigung kommt es auf den Zu-
gang bei der Komplementärin an.

Kündigung ein Gesellschafter, so wird die Gesell-
schaft von den übrigen Gesellschaftern fortgesetzt, 

wenn diese nicht unverzüglich die Aufl ösung be-
schließen.

Die Komplementärin ist nicht zur ordentlichen 
Kündigung der Gesellschaft berechtigt.

Abfi ndung (Recht)

Der ausgeschiedene Gesellschafter erhält, unabhän-
gig vom Grund des Ausscheidens, eine Abfi ndung.

Wird der Gesellschafter durch Beschluss der Ge-
sellschafterversammlung ausgeschlossen, richtet sich 
die zu zahlende Abfi ndung nach der Höhe des Betra-
ges der eingezahlten Einlage abzüglich etwaiger Ver-
luste sowie der Kosten, die der Gesellschaft ggf. bei 
der Durchsetzung ihres Anspruchs auf Zahlung der 
Einlage entstanden sind.

Wurde der Gesellschafter durch Gesellschafterbe-
schluss ausgeschlossen, weil er seine Verpfl ichtungen 
aus dem Gesellschaftsverhältnis verletzte, Klage auf 
Aufl ösung der Gesellschaft erhob, gegen die Verfü-
gungsbeschränkungen verstieß oder ohne Zustim-
mung der Komplementärin den Gesellschaftsanteil 
treuhänderisch hielt, beträgt die Abfi ndung 60% des 
o.g. Betrages, mindestens aber den Buchwert des Ge-
sellschaftsanteils zum Zeitpunkt des Ausscheidens. Ist 
aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen ein 
höherer Wert vorgeschrieben, wird dieser geschuldet.

In allen übrigen Fällen errechnet sich die Abfi n-
dung nach dem wirklichen Wert des Gesellschaf-
teranteils, der wie folgt bestimmt wird:

Zur Ermittlung des Abfi ndungsguthabens ist von 
der Geschäftsführung zum Ausscheidenszeitpunkt 
eine Ermittlung des Verkehrswerts durchzuführen 
anhand einer nach handelsrechtlichen Grundsät-
zen zu erstellenden Auseinandersetzungsbilanz, die 
die vorhandenen stillen Reserven sowie notwendige 
Rückstellungen und Risiken berücksichtigt, ein etwa-
iger Firmenwert bleibt außer Ansatz.

Scheidet der Gesellschafter zum Schluss eines Ka-
lenderjahres aus, so ist der Jahresabschluss zum 31.12 
der handelsrechtlichen Auseinandersetzungsbilanz 
zugrunde zu legen; andernfalls ist der Jahresabschluss 
zum 31.12 des Jahres, welches dem Zeitpunkt des 
Ausscheidens voran ging, Grundlage der Auseinan-
dersetzungsbilanz.

Das Abfi ndungsguthaben entspricht dem Anteil 
des ausgeschiedenen Gesellschafters am Gesamt-
wert der Gesellschaft, ermittelt nach der Quote sei-
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nes Gesellschaftsanteiles als Summe seiner Kapital-
konten. Ergibt sich ein negativer Saldo, begründet 
dieser Betrag keine Forderung; das Abfindungsgut-
haben des Gesellschafters beträgt in diesem Fall 
0,- EUR. Wird die Gesellschaft jedoch innerhalb von 
sechs Monaten vor und nach dem Stichtag des Aus-
scheidens des Gesellschafters liquidiert, so tritt der 
Liquidationsüberschuss an die Stelle des maßgeben-
den Abfindungsguthabens.

Die Kosten der Wertermittlung trägt die Gesell-
schaft, wenn deren Bilanzstichtag auch für den Be-
wertungsstichtag maßgebend ist, sonst trägt diese 
Kosten der ausscheidende Gesellschafter. Der aus-
geschiedene Gesellschafter hat der Gesellschaft ei-
nen angemessenen Vorschuss in Höhe der voraus-
sichtlich von ihm zu tragenden Kosten zur Verfügung 
zu stellen.

Das Abfindungsguthaben wird durch den ausschei-
denden Gesellschafter und die Komplementärin nach 
Vorliegen der maßgebenden Wertermittlung inner-
halb angemessener Frist einvernehmlich festgestellt. 
Können sich die Beteiligten nach Vorliegen der Wer-
termittlung und innerhalb einer weiteren Frist von 
einem Monat nach Aufforderung durch eine Partei 
nicht auf das Abfindungsguthaben festlegen, werden 
die streitigen Positionen durch einen Schiedsgutach-
ter festgestellt. Der Schiedsgutachter wird gemein-
schaftlich durch den ausgeschiedenen Gesellschaf-
ter und die Komplementärin bestimmt. Der Schieds-
gutacher soll ein in der Unternehmensbewertung 
erfahrenen Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater 
sein. Sofern sich die Parteien nicht innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten auf die Person des Schieds-
gutachters einigen, bestimmt die örtlich zuständige 
Wirtschaftsprüfer- bzw. Steuerberaterkammer den 
Schiedsgutachter. Die Kosten des Schiedsgutachter 
tragen die Parteien im Verhältnis ihres Unterliegens. 
Auf Verlangen einer Partei oder des Schiedsgutach-
ters haben die Parteien je zur Hälfte einen Vorschuss 
bis zur Höhe der Kosten des Schiedsverfahrens an 
den Schiedsgutachter zu leisten.

Die Abfindung ist in sechs gleichen Halbjahresra-
ten zu bezahlen. Die erste Rate wird sechs Monate 
nach dem Tag des Ausscheidens fällig. Steht zu die-
sem Zeitpunkt die Höhe der Abfindung noch nicht 
fest, so ist eine von der Komplementärin zu bestim-
mende angemessene Anschlagszahlung zu leisten. 
Die Abfindung ist ab dem Tage des Ausscheidens mit 
2 % p.a. über dem jeweiligen Basiszinssatz der Euro-

päischen Zentralbank zu verzinsen. Die fälligen Zin-
sen sind mit jeder Rate zu bezahlen.

Am Gewinn und Verlust der sich aus den am Tag des 
Ausscheidens schwebenden Geschäfte ergibt, nimmt 
der Ausgeschiedene nicht teil, soweit diese Ergeb-
nisse nicht schon in dem für die Abfindung maßge-
benden Jahresabschluss berücksichtigt sind; dies gilt 
ebenfalls für den Gewinn und Verlust des laufenden 
Geschäftsjahres, wenn der Tag des Ausscheidens 
nicht mit einem Bilanzstichtag zusammenfällt.

Der ausgeschiedene Gesellschafter kann keine Si-
cherheitsleistung für Geschäftsverbindlichkeiten 
verlangen und Befreiung von diesen Verbindlichkei-
ten erst insoweit, als er von Gläubigern in Anspruch 
genommen wird.

Ändert sich der für die Abfindung maßgebende Jah-
resabschluss infolge einer steuerlichen Außenprü-
fung der Gesellschaft oder durch anderwärtig veran-
lasste Änderungen der Veranlagung, so ist die Abfin-
dung der Änderung nicht anzupassen.

Wettbewerbsverbot (Pflicht)

Die Gesellschafter unterliegen keinem Wettbewerbs-
verbot.

Liquidation (Recht)

Die Gesellschaft tritt unter den gesetzlichen Vor-
schriften oder wenn die Gesellschafter dies einstim-
mig beschließen in Liquidation.

Bei der Auflösung der Emittentin erfolgt die Liqui-
dation durch die Komplementärin. Der Umfang ih-
rer Geschäftsführungs- und Vertretungsmacht wird 
durch die Eröffnung der Liquidation nicht verändert.

Die Komplementärin hat das Vermögen der Emit-
tentin bestmöglich zu bewerten und den nach Aus-
gleich aller Verbindlichkeiten der Gesellschaft verblei-
benden Liquidationsüberschuss an die Gesellschafter 
im Verhältnis der festen Kapitalkonten auszuzahlen.
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C. Abweichende Rechte der Gesellschafter 
der Emittentin zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat die 
Emittentin zwei Gesellschafter: Die Bürgerwindpark 
Stadum-Sprakebüll Verw. GmbH mit Sitz in Sprake-
büll als persönlich haftende Gesellschafterin und ei-
nen Kommanditisten. 

Die Rechte der Komplementärin weichen zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung in folgenden 
Punkten von den Hauptmerkmalen der Anteile der 
Anleger ab:
- Die Komplementärin übernimmt die persönliche 

Haftung. Diese Haftung ist kraft Gesetzes auf ihr 
Gesellschaftsvermögen beschränkt.

- Die Komplementärin ist dazu berechtigt, mit 
Wirkung für die Emittentin und die Gesellschaf-
ter weitere Kommanditisten aufzunehmen, bis ein 
Gesamtkommanditkapital von 680.000,- EUR 
erreicht wird.

- Sie ist berechtigt, etwaige Ansprüche der Emit-
tentin gegen ihre Gesellschafter im Namen der 
Emittentin geltend zu machen.

- Die Geschäftsführung und Vertretung der Ge-
sellschaft erfolgt durch die Komplementärin. 
Sie hat die Geschäfte der Gesellschaft mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes zu füh-
ren. Sie darf sich zur Erledigung dieser Aufgaben 
Hilfe Dritter bedienen und dafür entsprechende 
Vollmachten erteilen. Sie und ihre Organe sind 
von den einschränkenden Bestimmungen des § 
181 BGB befreit.

- Der Gesellschaft steht bei Veräußerungen ein 
Vorkaufsrecht zu. Dies gilt jedoch nicht für Ver-
äußerungen an Personen, für die gemäß § 18 
Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages eine Geneh-
migung nicht erforderlich ist. Das Vorkaufsrecht 
muss innerhalb einer Frist von einem Monat nach 
Zugang des Kaufvertrages ausgeübt werden. 

- Die Komplementärin erhält als Haftungsvergü-
tung eine jährliche Vergütung in Höhe von 5 % 
ihres Stammkapitals, höchstens jedoch 2.500,- 
EUR. Die Vergütung ist unabhängig davon zu 
bezahlen, ob die Gesellschaft einen Gewinn oder 
Verlust erzielt. 

- Daneben  erhält die Komplementärin eine Ge-
schäftsführungsvergütung in Höhe von 2,00 % 

des Jahresumsatzes der Emittentin und 0,5 % 
des Jahresumsatzes für kaufmännische Unter-
stützung und Betriebsführung sowie Ersatz für 
Aufwendungen und Auslagen, die im Zusam-
menhang mit Angelegenheiten der Emittentin 
entstanden sind.

- Die Geschäftsführung der Emittentin bedarf 
im Innenverhältnis der Zustimmung der Gesell-
schafterversammlung in folgenden Fällen:
a) Rechtsgeschäfte im Zusammenhang mit 

Grund stücken;
b) Erwerb und Veräußerung eigener Antei-

le oder Anteile von verbundenen Unterneh-
men, sofern dies nur eine untergeordnete 
Neben- oder Hilfstätigkeit darstellt.

c) Eingehen und Gewährung von Darlehen von 
über 50.000,- EUR;

d) Wechselgeschäfte in Höhe von 
50.000,- EUR;

e) Übernahme von Garantien, Haftungen und 
Bürgschaften im Wert von 500.000,- EUR 
im Einzelfall gegenüber Dritten. Dies gilt 
auch für verbundene Unternehmen;

f) Einleitung von Rechtsstreitigkeiten mit ei-
nem Streitwert von über 500.000,- EUR;

g) Änderungen der Geschäftspolitik, sofern dies 
nur eine untergeordnete Nebenoder Hilfstä-
tigkeit darstellt.

h) Änderungen des Investitions- und Finanzie-
rungsplanes mit einer Auswirkung im Einzel-
fall von über 500.000,- EUR;

i) Abfi ndungsverträge mit einer Abfi ndung von 
über 100.000,- EUR;

j) Pensionszusagen, soweit die KG nicht schon 
durch Betriebsvereinbarungen hierzu ver-
pfl ichtet ist.

- Die Kommanditisten sind berechtigt, Beirats-
mitglieder zu werden.

Darüber hinaus existieren zum Zeitpunkt der Pro-
spektaufstellung keine abweichenden Rechte der 
Komplementärin.

Die Rechte des Gründungskommanditisten weichen 
nicht von den Rechten der zukünftigen Kommandi-
tisten ab.
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D. Abweichende Pflichten der 
Gesellschafter der Emittentin zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat die 
Emittentin zwei Gesellschafter: Die Bürgerwind-
park Stadum-Sprakebüll Verw. GmbH mit Sitz in 
Sprakebüll als persönlich haftende Gesellschafterin 
und einen Kommanditisten. 

Die Pflichten der Komplementärin weichen zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung in folgenden 
Punkten von den Hauptmerkmalen der Anleger ab:

Die Komplementärin hat ein Gesellschafterver-
zeichnis zu führen.

Die persönlich haftende Gesellschafterin hat da-
für Sorge zu tragen, dass in geeigneter Weise eine 
ordnungsgemäße und effektive Geschäftsführung 
sowohl im kaufmännischen als auch im technischen 
Bereich gewährleistet ist.

Die Komplementärin ist zur Einberufung der Ge-
sellschafterversammlung verpflichtet.

Sie hat die Auskunfts- und Einsichtsrechte der 
Anleger zu beachten und zu erfüllen.

Sie führt die Bücher der Emittentin, erstellt und 
veröffentlicht deren Jahresabschluss bzw. beauftragt 
hierzu einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer.

Sie ist verpflichtet, bei dem Wechsel eines Gesell-
schafters nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages 
mitzuwirken.

Darüber hinaus bestehen zum Zeitpunkt der Prospek-
taufstellung keine abweichenden Pflichten der Kom-
plementärin oder des Gründungskommanditisten.

E. Ansprüche ehemaliger Gesellschafter 
der Emittentin

Ansprüche ehemaliger Gesellschafter der Emitten-
tin bestehen nicht, da zum Zeitpunkt der Prospekt-
aufstellung keine ehemaligen Gesellschafter vorhan-
den sind.

F. Wesentliche Grundlagen der 
steuerlichen Konzeption der 
Vermögensanlage

Die folgenden Ausführungen haben die wesentlichen 
steuerlichen Grundlagen der Vermögensanlage zum 
Gegenstand.

I. Vorbemerkungen

Die steuerliche Konzeption dieser Vermögensanla-
ge berücksichtigt das zum Zeitpunkt der Prospekter-
stellung geltende Steuerrecht.

Die Darstellungen beschränken sich dabei auf die 
Grundlagen der steuerlichen Konzeption. Aufgrund 
der Komplexität der Materie können diese Ausfüh-
rungen eine detaillierte steuerliche Betrachtung, die 
auch die persönlichen steuerlichen Verhältnisse des 
Anlegers berücksichtigt, nicht ersetzen.

Es wird davon ausgegangen, dass der Komman-
ditanteil im Privatvermögen des Anlegers gehalten 
wird. Sofern sich dieses im Betriebsvermögen befin-
det, gelten für die Besteuerung andere Vorausset-
zungen. Ferner wird angenommen, dass der Anle-
ger in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist, 
so dass ausländische Besteuerungsfragen hier außer 
Betracht bleiben.

Die nachfolgenden Ausführungen können die 
steuerlichen Auswirkungen auf den individuellen An-
leger nicht abschließend darstellen. 

II. Steuerrechtliche Grundlagen für die 
Emittentin

Besteuerungsverfahren

Als gewerblich tätige Personengesellschaft ist die 
Emittentin nicht einkommenssteuerpflichtig. Es wird 
auf gesellschaftlicher Ebene ein handelsrechtlicher 
Jahresabschluss erstellt sowie eine darauf basieren-
de steuerliche Gewinnermittlung vorgenommen. Auf 
dieser Grundlage wird eine Erklärung zur einheitli-
chen und gesonderten Feststellung der Einkünfte 
der Emittentin erstellt. In der Erklärung werden der 
durch die Emittentin erzielte Gewinn oder der erlit-



V. Teil 
 . Wesentliche Grundlagen der steuerlichen Konzeption der Vermögensanlage

 43

BRATILEX GmbH & Co. KG . Wesentliche Grundlagen der steuerlichen Konzeption der VermögensanlageGmbH & Co. KG . Wesentliche Grundlagen der steuerlichen Konzeption der Vermögensanlage
V. Teil

Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll II GmbH & Co. KG

tene Verlust festgestellt und den einzelnen Anlegern 
anteilig zugerechnet. Diese anteiligen Ergebniszu-
weisungen werden vom Betriebsstättenfi nanzamt der 
Emittentin an die für die Anleger zuständigen Wohn-
sitzfi nanzämter weitergeleitet und bei den persönli-
chen Steuererklärungen der Anleger berücksichtigt. 
Darüber hinaus ist der Anleger verpfl ichtet, seine 
Einkünfte aus seiner Beteiligung bei der Emittentin 
seinem Wohnfi nanzamt mitzuteilen.

Gewerbesteuer

Als Gewerbetreibende unterliegt die Emittentin den 
Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes (GewStG). 
Bei der Ermittlung des Gewerbeertrags wird der ein-
kommensteuerrechtliche Gewinn bzw. Verlust aus 
dem Gewerbebetrieb um bestimmte Beträge vergrö-
ßert (Hinzurechnungen gemäß § 8 GewStG) bzw. 
vermindert (Kürzungen gemäß § 9 GewStG). 

Die Hinzurechnungen betreff en im Wesentlichen 
die Kosten der Finanzierung des Windparks sowie 
die Miet- und Pachtzinsen der elektrischen und ver-
kehrstechnischen Infrastruktur. Übersteigt die Sum-
me der Hinzurechnungen 100.000,- EUR, erhöht 
sich der Gewerbeertrag um ein Viertel der genann-
ten Entgelte.

Nach Inbetriebnahme des Windparks und so-
mit nach Aufnahme der gewerblichen Tätigkeit der 
Emittentin entstehende gewerbesteuerliche Ver-
luste können nach derzeitiger Rechtslage unbe-
schränkt vorgetragen werden, ein Verlustrücktrag ist 
nicht vorgesehen. Bei einem Verlustvortrag sind die 
Maximalbeträge des § 10 GewStG zu berücksichti-
gen: Bis zu einem Sockelbetrag des Gewerbeertrags 
von 1.000.000,- EUR ist der Verlustvortrag unbe-
schränkt möglich, liegt der Gewerbeertrag darüber, 
ist der darüber hinausgehende Betrag um maximal 
60 % zu kürzen.

Gibt ein Anleger seine Beteiligung an der Emit-
tentin auf, vermindert sich der Verlustvortrag um den 
dem Anleger zustehenden Anteil.

Die Steuerschuldnerin der Gewerbesteuer ist die 
Emittentin. Die Gewerbesteuer kann auf die Ein-
kommensteuer des Anlegers angerechnet werden, ist 
aber auf den tatsächlich von der Emittentin gezahl-
ten Betrag beschränkt.

Umsatzsteuer

Die Emittentin übt eine nachhaltige und selbständi-
ge Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen aus und ist 
somit Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuerge-
setzes (UStG). Die in diesem Prospekt enthaltenen 
Prognosen und Berechnungen basieren darauf, dass 
die Einnahmen aus der Lieferung von Strom umsatz-
steuerpfl ichtig sind und die Emittentin zum Vorsteu-
erabzug berechtigt ist. Die Kalkulationen erfolgen auf 
Nettobasis.

Grunderwerbs- und Grundsteuer

Es ist kein Grunderwerb durch die Emittentin vorge-
sehen, die benötigten Grundstücke werden gepach-
tet. Somit fällt keine Grunderwerbssteuer an.

Die den Verpächtern und Vermietern anfallende 
Grundsteuer wird im Rahmen der jährlichen Miete/
Pacht vergütet oder gilt damit als abgegolten.

Stromsteuer

Bei der von der Emittentin geplanten Tätigkeit fällt 
keine Stromsteuer an.

III. Steuerrechtliche Grundlagen für den Anleger 
(Kommanditisten)

Besteuerungsverfahren

Nachdem der Jahresabschluss der Emittentin durch 
die Gesellschafterversammlung festgestellt wor-
den ist, werden auf dessen Grundlage steuerliche 
Gewinnermittlungen und Steuererklärungen an das 
Betriebsstättenfi nanzamt weitergeleitet. Dort wer-
den die Einkünfte gesondert und einheitlich fest-
gestellt. Die Anleger geben davon unabhängig ihre 
Einkommensteuererklärung bei dem für sie zustän-
digen Finanzamt ab. Vom Betriebsstättenfi nanzamt 
der Emittentin erhalten die Wohnsitzfi nanzämter der 
Anleger die erforderlichen Daten zur Feststellung 
der gewerblichen Einkünfte aus der Emittentin. Wer-
den diese Einkünfte nicht in der persönlichen Steu-
ererklärung angegeben, erfolgt die Festsetzung von 
Amts wegen.
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Mitunternehmerschaft

Die Anleger sind sowohl an den positiven wie nega-
tiven steuerlichen Ergebnissen als auch an den stil-
len Reserven der Emittentin beteiligt. Das jeweilige 
Beteiligungsverhältnis eines Anlegers wird aus dem 
Verhältnis seines festen Kapitalkontos zum gesam-
ten Kommanditkapital der Emittentin bestimmt. Im 
Gesellschaftsvertrag der Emittentin sind die Stimm-, 
Kontroll- und Widerspruchsrechte entsprechend den 
§§ 165 – 166 Handelsgesetzbuch vereinbart. Damit 
tragen die Anleger als Kommanditisten unternehme-
risches Risiko und haben die erforderlichen Mitglied-
schaftsrechte, so dass sie, aus steuerrechtlicher Sicht, 
als Mitunternehmer der Emittentin anzusehen sind.

Einkunftsart

Die Emittentin erzeugt als Betreiberin eines Wind-
parks Strom auf eigene Rechnung und wird somit ge-
werblich tätig. Da die Anleger als Mitunternehmer 
gelten, sind die Einkünfte der Emittentin den Anle-
gern als gewerbliche Einkünfte zuzurechnen. Die An-
leger haben die Einkünfte also in ihrer Einkommens-
steuererklärung als gewerbliche Einkünfte anzugeben 
und zu versteuern.

Gewinnerzielungsabsicht

Die Anerkennung der steuerlichen Ergebnisse durch 
die Finanzverwaltung setzt eine Gewinnerzielungs-
absicht der Emittentin und der Anleger voraus. Die 
Rechtsprechung geht von einer solchen Absicht aus, 
wenn eine Betriebsvermögensvermehrung in Form 
eines Totalgewinnes angestrebt wird. Ein Totalgewinn 
liegt vor, wenn das steuerliche Ergebnis der Totalperi-
ode positiv ist. Basierend auf der Liquiditäts- und Er-
gebnisprognose wird über die Laufzeit des Windparks 
ein Totalgewinn erzielt. Damit ist die Gewinnerzie-
lungsabsicht nachgewiesen. 

Gewinnerzielungsabsicht der Emittentin

Da die Emittentin nach den Prognosen einen Total-
gewinn erzielen wird, liegt bei ihr eine Gewinnerzie-
lungsabsicht vor. Bei der Emittentin handelt es sich 
nicht um eine Verlustzuweisungsgesellschaft im Sin-
ne der Finanzgerichte.

Gewinnerzielungsabsicht des Anlegers

Da auf Seiten der Emittentin eine Gewinnerzielungs-
absicht vorliegt, kann grundsätzlich bei den Kom-
manditisten auch von dieser Absicht ausgegangen 
werden. Für die Anerkennung möglicher steuerlicher 
Verluste beim Anleger sind die individuellen Sonder-
betriebsausgaben und –einnahmen zusätzlich zu be-
rücksichtigen. Bei Sonderbetriebsausgaben handelt 
es sich um beteiligungsbezogene Aufwendungen, die 
der Anleger im Zusammenhang mit seiner Beteili-
gung an der Emittentin tätigt (z.B. Verwaltungs-, Be-
ratungs- und Finanzierungskosten). Bei einer teilwei-
sen und/oder vollständigen Refinanzierung mittels 
Fremdkapital könnte durch die Geltendmachung der 
Zinsaufwendungen für eine derartige Fremdfinanzie-
rung der zu erwartende steuerliche Totalgewinn beim 
Anleger erst zu einem späteren Zeitpunkt entstehen 
oder vollständig aufgezehrt werden. Deshalb könnte 
die Finanzverwaltung die Gewinnerzielungsabsicht 
des Anlegers anzweifeln und die steuerlichen Ver-
luste nicht anerkennen. Veräußert ein Anleger seine 
Anteile entgeltlich, ohne dass ein steuerlicher Total-
gewinn erzielt wird, zum Beispiel bei einer Veräuße-
rung nach wenigen Jahren, könnte die Finanzverwal-
tung vermuten, dass die Veräußerung von Anfang an 
geplant oder beabsichtigt gewesen ist. Deshalb könn-
te sie beim Anleger die Gewinnerzielungsabsicht ver-
neinen und anfallende Verluste nicht anerkennen. 
Werden die Anteile durch den Anleger vollständig 
unentgeltlich veräußert (Schenkung), kann davon 
ausgegangen werden, dass die Gewinnerzielungs-
absicht weder beim Veräußerer noch beim Rechts-
nachfolger von der Finanzverwaltung anerkannt wird. 

Insbesondere für den Fall jeglicher Fremdfinanzie-
rung der Vermögensanlage oder bei Veräußerungs-
absicht der Beteiligung wird den Anlegern dringend 
empfohlen, das Vorliegen und den Zeitpunkt des To-
talgewinnes und das Bestehen der persönlichen Ge-
winnerzielungsabsicht von seinem steuerlichen Bera-
ter ermitteln zu lassen.

Gewinnermittlung

Die langfristige Ergebnisrechnung der Emittentin 
ist die Grundlage der steuerlichen Ergebnisse. Die 
ausgewiesenen handelsrechtlichen Jahresabschlüs-
se werden unter Berücksichtigung der vorrangig zu 
beachtenden steuerlichen Gewinnermittlungsvor-
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schriften, der einschlägigen Finanzrechtsprechung 
und den Erlassen der Finanzverwaltung in steuer-
liche Ergebnisse umgerechnet. Somit sind die han-
delsrechtlichen Jahresabschlüsse und die steuerli-
chen Ergebnisse nicht identisch, es bedarf vielmehr 
einer für steuerliche Zwecke erforderlichen Gewin-
nermittlung (Überleitungsrechnung).

Die Gründungskosten sind, soweit sie nicht un-
mittelbar im Zusammenhang mit der Errichtung des 
Windparks stehen, sofort als abzugsfähige Betrieb-
sausgaben zu behandeln.

Die im Zusammenhang mit der Errichtung und In-
betriebnahme des Windparks von der Emittentin zu 
tragenden Nebenkosten (z.B. Kosten der Kapitalbe-
schaff ung, Rechts- und Beratungskosten und sonsti-
ge Gründungskosten) sind im Zeitpunkt ihrer Entste-
hung handelsrechtlich sofort aufwandswirksam. 

Abweichend von der handelsrechtlichen Betrach-
tung dieser Kosten sind diese nach dem BMF-Schrei-
ben vom 20. Oktober 2003 (BStBl. I 2003, Seite 
546), das die ertragssteuerliche Behandlung von Ei-
genkapitalvermittlungsprovisionen und anderer Ge-
bühren behandelte, keine sofort abzugsfähigen Be-
triebsausgaben. Es handelt sich dabei vielmehr, aus 
steuerlicher Sicht, um Anschaff ungsnebenkosten der 
durch die Emittentin anzuschaff enden oder herzu-
stellenden Wirtschaftsgüter (Windenergieanlage, In-
frastruktur). Diese Ansicht teilt auch der Bundesfi -
nanzhof in seinem Urteil vom 14. April 2011 (Az.: IV 
R 46/09). Die Bemessungsgrundlage für steuerliche 
Abschreibungen (Absetzung für Abnutzung) sind also 
die Anschaff ungs- und/oder Herstellungskosten des 
Windparks zuzüglich der voranstehend dargestellten 
beteiligungsbedingten Nebenkosten. Somit unter-
scheiden sich die handels- und steuerrechtlichen Be-
messungsgrundlagen für die Abschreibung. Schreitet 
die Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter des Wind-
parks fort, verschwinden diese Unterschiede.

Diese nach dem Steuerrecht defi nierten Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten der Windenergie-
anlage und der anderen wesentlichen Bestandteile 
des Windparks sind zunächst auf die einzelnen Wirt-
schaftsgüter des Windparks aufzuteilen und geson-
dert im Anlagenverzeichnis der Emittentin zu akti-
vieren. Sind die Wirtschaftsgüter abnutzbar, werden 
sie durch die Emittentin unter Berücksichtigung der 
betriebsüblichen Nutzungsdauer linear abgeschrie-
ben. Auf Grundlage der derzeit geltenden amtli-

chen Abschreibungstabelle des Bundesministeriums 
der Finanzen beträgt die betriebsgewöhnliche Nut-
zungsdauer einer Windkraftanlage 16 Jahre. Nach 
der Rechtsprechung des Bundesfi nanzhofes gilt die-
se Abschreibungsdauer für sämtliche Wirtschafts-
güter des Windparks, die in ihrer Gesamtheit dafür 
benötigt werden, dass bestimmungsgemäß Strom 
erzeugt wird. Entsprechend dieser Rechtsprechung 
wird die Emittentin die Wirtschaftsgüter des Wind-
parks auf 16 Jahre ab Anschaff ung oder Fertigstellung 
abschreiben. Die Emittentin könnte Sonderabschrei-
bungen nach § 7g EStG in Höhe von bis zu 20,00 
% der Anschaff ungs-/Herstellungskosten der Winde-
nergieanlage nebst der sonstigen Wirtschaftsgüter in 
den ersten fünf Jahren des Betreibens des Windparks 
in Anspruch nehmen, weil es sich bei einer Windener-
gieanlage nebst wesentlicher Bestandteile (z.B. Trans-
formator, Kabel) um eine sog. Betriebsvorrichtung 
handelt. Die Prognoseberechnungen gehen nicht da-
von aus, dass diese Sonderabschreibung in Anspruch 
genommen wird, da die Emittentin die weiteren Vo-
raussetzungen des § 7g EStG, insbesondere die dort 
festgelegten Größenmerkmale, nicht erfüllen wird.

Zinsschranke

Die Emittentin wird die Anschaff ung und Herstel-
lung der Windenergieanlage teilweise fremdfi nan-
zieren. Steuerlich sind Zinsaufwendungen nur bis zur 
Höhe des Zinsertrages unbeschränkt als Betrieb-
sausgabe abziehbar, darüber hinaus nur bis zur Höhe 
von 30,00 % des EBITDA, dem Gewinn vor Zinsen, 
Steuern und Abschreibungen (§ 4h EStG). Soweit 
das verrechenbare EBITDA die um die Zinserträge 
geminderten Zinsaufwendungen übersteigt, ist es für 
die folgenden fünf Wirtschaftsjahre vorzutragen und 
erhöht in den Folgejahren die abziehbaren Zinsauf-
wendungen (sog. EBITDA – Vortrag). Zinsaufwen-
dungen, die im laufenden Wirtschaftsjahr wegen der 
Zinsschranke nicht als Betriebsausgaben abgezogen 
werden dürfen, werden in die folgenden Wirtschafts-
jahre vorgetragen und erhöhen unter Beachtung der 
Zinsschrankenregelung die Zinsaufwendungen dieser 
Wirtschaftsjahre (sog. Zinsvortrag). Von den Zinsauf-
wendungen der Emittentin werden alle Vergütungen 
für jede Art der Fremdfi nanzierung, also auch die Zin-
saufwendungen der Anleger, umfasst, sofern diese, 
wovon ausdrücklich abgeraten wird, ihre Beteiligung 
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fremdfinanziert haben. Die Zinsschranke findet laut 
Gesetz keine Anwendung, wenn die Zinsaufwendun-
gen abzüglich der Zinserträge im Wirtschaftsjahr den 
Betrag von 3.000.000,- EUR nicht erreichen oder 
keine Konzernzugehörigkeit vorliegt. Prognosegemäß 
ist der Zinsaufwand bei der Emittentin geringer als 
dieser Betrag, so dass der beschränkte Zinsausgaben-
abzug bei ihr nicht zur Anwendung kommt. Zudem 
besteht keine Konzernzugehörigkeit, so dass auch 
deshalb die Zinsschranke nicht einschlägig ist.

Gewinn- und Verlustverteilung

Am Ende des jeweiligen Geschäftsjahrs sind die An-
leger als Kommanditisten im Verhältnis ihrer Kapi-
talkonten am Vermögen, Gewinn und Verlust der 
Emittentin zu beteiligen. Die Ergebniszuteilung soll 
so erfolgen, dass alle Anleger, die bis zum 31.12. des 
betroffenen Jahres beigetreten und den Eintrittsan-
forderungen nachgekommen sind, gleichmäßig ent-
sprechend ihrer oben genannten Beteiligungsquote 
beteiligt werden.

Ausschüttungen

Ausschüttungen an die Anleger sieht das Konzept der 
Emittentin bei planmäßigem Verlauf entsprechend 
der Ergebnis- und Liquiditätsprognose vor. Diese 
Ausschüttungen sind Entnahmen von Liquiditäts-
überschüssen, die grundsätzlich keiner Steuerpflicht 
unterliegen. Steuerpflichtig sind ausschließlich die im 
Rahmen der gesonderten und einheitlichen Gewinn-
feststellung festgesetzten steuerlichen Ergebnisse, 
die ggf. um die Sonderbetriebsausgaben der einzel-
nen Anleger (Mitunternehmer) vermindert werden, 
zum Beispiel, wenn diese ihre Beteiligung fremdfi-
nanziert haben. 

Entstehen in den ersten Jahren bei den Anlegern 
negative Kapitalkonten oder erhöhen sich diese, ist 
§ 15a Abs. 3 EStG zu beachten. Demnach wird der 
Gewinn in der Höhe fingiert, in der durch die Aus-
zahlung ein negatives Kapitalkonto entsteht oder sich 
erhöht. Die Einlagenminderung wird nur dann als Ge-
winn hinzugerechnet, wenn durch die Entnahme kei-
ne Haftung der Anleger nach § 171 Abs. 1 HGB be-
steht oder entsteht, die nach § 15a Abs. 1 Satz 2 EStG 
zu berücksichtigen ist. § 15 a EStG wird nicht ange-
wendet, wenn § 15b EStG vorrangig anzuwenden ist.

Begünstigung nicht entnommener Gewinne 
(Option gem. § 34a EStG)

Ist in dem zu versteuernden Gewinn des Anlegers ein 
nicht entnommener Gewinn aus der Emittentin ent-
halten, wird die Einkommensteuer für diese Gewinne 
auf Antrag des Anlegers ganz oder teilweise mit ei-
nem Steuersatz von 28,25 % berechnet. Dieser An-
trag ist für jeden Betrieb oder Mitunternehmeranteil 
des Anlegers für jeden Verlangungszeitraum geson-
dert bei dem für Einkommensbesteuerung zuständi-
gen Finanzamt zu stellen. Der Anleger kann den An-
trag für den Mitunternehmeranteil nur stellen, wenn 
sein Anteil an dem Gewinn mehr als 10,00 % beträgt 
oder 10.000,- EUR übersteigt. Der Antrag kann bis 
zur Unanfechtbarkeit des Einkommensteuerbeschei-
des für den nächsten Verlangungszeitraum vom An-
leger ganz oder teilweise zurückgenommen werden.

Der nicht entnommene Gewinn unterliegt einer 
späteren Besteuerung, der sog. Nachversteuerung. 
Diese ist abhängig von verschiedenen Tatbeständen, 
beispielsweise der Betriebsaufgabe, der Entnahme 
des begünstigten Gewinns zu einem späteren Zeit-
punkt, dem Antrag des Anlegers auf Nachversteu-
erung der nicht entnommenen Gewinne. Werden 
Gewinne, die in dem Wirtschaftsjahr nicht entnom-
men worden sind, später entnommen, entfällt der 
Begünstigungsgrund des § 34a EStG, so dass auf 
den nachsteuerpflichtigen Betrag eine Nachsteuer in 
Höhe von 25,00% zzgl. 5,50% Solidaritätszuschlag 
erhoben wird. Damit beträgt die Gesamtbelastung 
der Gewinne ca. 48,20%.

Die Begünstigung nicht entnommener Gewinne 
ist nur in den seltensten Fällen wirtschaftlich sinnvoll, 
so dass empfohlen wird, von dieser Begünstigung kei-
nen Gebrauch zu machen.

Verluste – Beschränkung der Verlustverrechnung aus 
Steuerstundungsmodellen (§ 15b EStG)

Das Beteiligungskonzept sieht über die Laufzeit der 
Beteiligung vor, dass ein steuerlicher Totalgewinn er-
zielt wird. Entgegen der Prognose kann es passieren, 
dass die Emittentin Verluste erwirtschaftet. Verlus-
te können grundsätzlich steuerlich ausgeglichen bzw. 
nach Maßgabe des § 10d EStG abgezogen werden. 
Dies gilt aber nicht für Verluste im Zusammenhang 
mit einem Steuerstundungsmodell.
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Auf Grundlage des § 15b EStG können die Verlus-
te aus einem Steuerstundungsmodell weder mit Ein-
künften aus Gewerbebetrieb noch mit Einkünften 
aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden; 
Sie können auch nicht nach § 10d EStG abgezogen 
werden. Die Gewinne, die der Anleger in den folgen-
den Wirtschaftsjahren aus derselben Einkunftsquelle 
erzielt, werden jedoch durch die Verluste gemindert. 
Ein Steuerstundungsmodell in diesem Sinne liegt vor, 
wenn aufgrund einer modellhaften Gestaltung steu-
erliche Vorteile in Form negativer Einkünften erzielt 
werden. Beteiligungen, die ihren Anlegern in der An-
fangsphase steuerliche Verluste zuweisen, werden als 
Steuerstundungsmodelle angesehen.

Ein solches Modell liegt nach aktuellem Stand 
aber nicht vor.

Die Anwendung des § 15b EStG geht gemäß § 15 
Abs. 1 Satz 3 EStG der Anwendung des § 15a EStG 
vor.

Verluste – Beschränkungen der Verlustverrechnung 
nach § 15a EStG

Aus § 15a EStG ergibt sich eine weitere Verlustaus-
gleichsberechnung. Nach § 15a Abs. 1 Satz 1 EStG 
darf der einem Anleger zuzurechnende Anteil am 
Verlust der Emittentin weder mit anderen Einkünf-
ten aus dem Gewerbebetrieb noch mit Einkünften 
anderer Art des Anlegers ausgeglichen werden, so-
weit ein negatives Kapitalkonto des Anlegers ent-
steht oder sich erhöht. Diese Verluste dürfen nur mit 
zukünftigen positiven Einkünften aus der Beteiligung 
an der Emittentin verrechnet werden. § 15a EStG 
wird nicht zur Anwendung kommen, da prognosege-
mäß kein negatives Kapitalkonto entstehen wird.

Pauschale Gewerbesteueranrechnung 
nach § 35 EStG

Gemäß § 35 EStG soll die gewerbesteuerliche Be-
lastung der Emittentin durch eine Steuerermäßi-
gung bei der Einkommenssteuer der Anleger besei-
tigt werden. Bei den Einkünften der Anleger aus ihrer 
Beteiligung an der Emittentin handelt es sich um Ein-
künfte aus Gewerbebetrieb, so dass sich die tarifl iche 
Einkommensteuer des Anlegers tarifl ich verringert. 
Diese Ermäßigung beträgt das 3,8-fache des jeweils 
für den Veranlagungszeitraum festgesetzten anteili-

gen Gewerbesteuermessbetrages, höchstens jedoch 
die anteilig tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuer 
auf Ebene der Emittentin. Der jeweilige Anteil des 
Anlegers am Gewerbesteuermessbetrag richtete sich 
nach seinem Anteil am Gewinn der Emittentin. Da-
für ist der allgemeingültige Gewinnverteilungsschlüs-
sel maßgeblich. Es ist notwendig, dass auf Seiten des 
Anlegers auf die gewerblichen Einkünfte überhaupt 
Einkommenssteuer entfällt. Zu einer vollständigen 
Entlastung von der anteiligen Gewerbesteuer kommt 
es nur unter bestimmten Konstellationen aus Hebe-
satz und persönlichem Einkommensteuersatz. Dabei 
wirken sich auch andere einkommensteuerrechtli-
che Vergünstigungen, beispielsweise der horizontale 
Verlustausgleich, Sonderbetriebsausgaben und ande-
re Steuerermäßigungen auf der Ebene des Anlegers, 
die dem Anwendungsbereich des § 35 EStG vorge-
hen, mindernd auf das Anrechnungspotential aus. Je-
der Anleger sollte mit seinem Steuerberater klären, 
ob eine Gewerbebesteuerungsanrechnung zum Tra-
gen kommt, da Anrechnungsüberhänge nicht erstat-
tungsfähig sind und es unter gewissen Voraussetzun-
gen zum vollständigen Wegfall der Gewerbesteuer-
anrechnung kommen kann.

Sonderbetriebsausgaben

Sonderbetriebsausgaben der Anleger, zum Beispiel 
Darlehenszinsen zur Anteilsfi nanzierung, können nur 
im Rahmen der Steuererklärung der Emittentin gel-
tend gemacht werden. Deshalb können die Anleger 
eine Aufstellung über die ihnen entstandenen Kosten 
für das vorangegangene Geschäftsjahr an die Emit-
tentin weiterleiten. Nachdem die Emittentin bzw. ihr 
Steuerberater die Steuererklärung abgegeben haben, 
können die Sonderbetriebsausgaben nur noch im 
Rahmen der Einspruchsfristen bzw. über Änderungs-
anträge bei Steuerbescheiden unter dem Vorbehalt 
der Nachprüfung nach § 165 Abgabenordnung be-
rücksichtigt werden. Die Kosten für die nachträgliche 
Geltendmachung trägt der Anleger.

Kapitalertragsteuer

Wenn die Emittentin Zinserträge erzielt, werden diese 
mit einer Kapitalertragssteuer von 25,00% besteuert. 
Zusätzlich fällt der Solidaritätszuschlag i.H.v. 5,50% 
der Kapitalertragssteuer an. Somit werden 26,38% 
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der Zinserträge vorab an das Finanzamt abgeführt. 
Der verbleibende Betrag fliest der Emittentin zu. Die 
Emittentin ist Steuerschuldnerin, die abgeführte Ka-
pitalertragssteuer und der dazugehörige Solidaritäts-
zuschlag werden anteilig bei den einzelnen Anlegern 
auf die spätere persönliche Einkommensteuerschuld 
bzw. den geschuldeten Solidaritätszuschlag über die 
einheitliche und gesonderte Feststellung angerechnet.

Veräußerung der Vermögensanlage

Im Fall der Veräußerung des Kommanditanteils, der 
Liquidation oder des Ausscheidens eines Anlegers 
kann bei dem einzelnen Anleger ein Veräußerungs- 
bzw. Aufgabegewinn entstehen, der zu versteuern 
ist. Ein Veräußerungsgewinn liegt vor, wenn der Ver-
äußerungserlös höher ist als der Betrag des Kapital-
kontos des Anlegers abzüglich etwaiger Kosten der 
Veräußerung. Wenn das Kapitalkonto des Anlegers 
bei der Veräußerung negativ ist und er von einer 
Ausgleichsverpflichtung freigestellt wird, gilt die-
ser negative Betrag zusätzlich als Veräußerungserlös 
bzw. Aufgabegewinn. Gemäß § 34 EStG kommt die 
Besteuerung nach der sogenannten Fünftelregelung 
oder dem ermäßigten Steuersatz, der sich nach den 
steuerlichen Verhältnissen des Anlegers richtet, in 
Frage. Die Inanspruchnahme dieses Steuersatzes wird 
neben anderen Voraussetzungen nur auf Antrag und 
nur einmal im Leben und nur dann gewährt, wenn der 
betroffene Anleger das 55. Lebensjahr vollendet hat 
oder dauerhaft berufsunfähig ist.

Kirchensteuer

Die Ausführungen im Verkaufsprospekt lässt Aus-
wirkungen, die sich aus einer möglichen Kirchensteu-
erpflicht des Anlegers ergeben, außer Betracht, da 
das Kirchensteuerrecht in den Bundesländern un-
terschiedlich ausgestaltet ist und nicht jeder Anleger 
kirchensteuerpflichtig ist. Ist der Anleger kirchen-
steuerpflichtig, ist mit einer zusätzlichen Belastung 
von etwa 9,00% der jeweils festgesetzten Einkom-
mensteuer zu rechnen. Im Regelfall ist jedoch eine 
Kappung vorgesehen. Darüber hinaus ist zu beach-
ten, dass die Kirchensteuer als Sonderausgabe bei 
der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens 
abzugsfähig ist und damit die Bemessungsgrundlage 
der Einkommensteuer verringert.

Erbschaft- und Schenkungssteuer

Überträgt der Anleger seinen Kommanditanteil zu 
Lebzeiten ganz oder teilweise unentgeltlich oder 
überträgt er ihn durch Erbschaft, unterliegt dies der 
Erbschafts- und Schenkungsteuer.

Diese Steuern sind vom Vermögenswert der über-
tragenen/vererbten Vermögensanlage abhängig. Bei 
einem Kommanditanteil ist dies der gemeine Wert. 
Dieser Wert wird durch den Preis bestimmt, der im 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach der Beschaf-
fenheit des Wirtschaftsgutes bei einer Veräußerung 
zu erzielen wäre. Dabei werden alle Umstände, die 
den Preis beeinflussen, berücksichtigt. Ungewöhnli-
che oder persönliche Verhältnisse werden nicht be-
achtet. Bei der Bewertung von Betriebsvermögen gilt 
das Vergleichsverfahren. Die Vergleichswerte bilden 
die Verkäufe des letzten Jahres. Lässt sich der gemei-
ne Wert nicht aus Verkäufen an fremde Dritte, die 
weniger als ein Jahr zurückliegen, ableiten, ist er un-
ter Berücksichtigung der Ertragsaussichten (verein-
fachtes Ertragswertverfahren) der Emittentin oder 
einer anderen anerkannten Methode zu ermitteln.

Das Erbschaftsteuergesetz sieht eine Begünsti-
gung für Betriebsvermögen vor, den Verschonungs-
abschlag. Dabei werden 85% des Vermögenswer-
tes von der Erbschaft-/Schenkungsteuer verschont, 
wenn die Beteiligung sieben Jahre gehalten bzw. 
fortgeführt wird (Regelverschonung). Ab einer Be-
haltensdauer von 7 Jahren werden 100% des Ver-
mögenswertes von der Erbschaft-/Schenkungsteu-
er verschont. Für nicht verschontes Betriebsvermö-
gen existiert ein Abzugsbetrag von 150.000,- EUR. 
Dieser verringert sich, wenn der Vermögenswert die 
Grenze von 150.000,- EUR übersteigt, um 50,00% 
des die Grenze übersteigenden Betrages. Der Ab-
zugsbetrag wird innerhalb von 10 Jahren nur einmal 
für die Erwerbe derselben Person berücksichtigt. Vo-
raussetzung ist aber, dass die Person als Kommandi-
tist im Handelsregister eingetragen ist.

Des Weiteren sind individuelle Freibeträge zu be-
rücksichtigen. Diese richten sich nach dem Ver-
wandtschaftsverhältnis zwischen dem Anleger als 
Schenkender/Erblasser und dem Beschenkten/Er-
ben. Aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten wird 
den Anlegern empfohlen, sich in diesen Fällen steu-
erlich beraten zu lassen.

Steuerermäßigung bei Belastung mit Erbschaft-
steuer
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Im Erbschaftsfall wird eine Doppelbelastung mit 
Erbschafts-/Einkommensteuer innerhalb von 5 Jah-
ren nach § 35b ErbStG verringert. Dies ist auf Fälle 
beschränkt, in denen bei Erwerb der Vermögensanla-
ge Einkünfte mit Einkommensteuer belastet werden, 
die zuvor als Vermögen oder Bestandteil von Vermö-
gen mit der Erbschaftsteuer belastet waren. Zu den 
Einkünften zählt auch der Gewinn aus der Veräuße-
rung eines Mitunternehmeranteils, § 16 EStG.

G. Übernahme der Zahlung von Steuern 
für den Anleger

Weder die Emittentin noch eine andere Person über-
nehmen die Zahlung von Steuern für den Anleger. 

H. Übertragung und Einschränkungen der 
freien Handelbarkeit der Vermögensanlage 

Die Abtretung, Übertragung, Veräußerung oder 
Verpfändung der Kommanditanteile oder des An-
spruchs auf Gewinn oder Auszahlung des Ausein-
andersetzungsguthabens sowie die Bestellung eines 
Nießbrauchsrechts an den Kommanditanteilen ist 
nur zulässig mit Zustimmung der Geschäftsführung.

Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn 
ein Gesellschafter über seinen Kommanditanteile 
im Wege einer vorweggenommenen Erbfolge oder 
durch Verfügungen von Todes wegen zugunsten von 
Personen verfügt, die zu dem in § 15 Abgabenord-
nung bezeichneten Personenkreis gehören. Dies gilt 
nicht für Verlobte.

Die Kommanditanteile können nur an die Gesell-
schaft oder Personen, die in der Gemeinde Stadum 
oder Sprakebüll ihren ersten Wohnsitz haben, über-
tragen bzw. abgetreten werden, soweit nicht in § 19 
Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages etwas anderes ge-
regelt ist. 

Der Gesellschaft steht bei Veräußerungen ein 
Vorkaufsrecht zu. Dies gilt jedoch nicht für Veräuße-
rungen an Personen, für die gemäß § 18 Abs. 2 des 
Gesellschaftsvertrages eine Genehmigung nicht er-

forderlich ist. Das Vorkaufsrecht muss innerhalb ei-
ner Frist von einem Monat nach Zugang des Kaufver-
trages ausgeübt werden. 

Die Kommanditisten sind jedoch berechtigt, zur 
Absicherung der Finanzierung ihrer Kommanditan-
teile eine Abtretung oder Verpfändung an die fi nan-
zierende Bank oder eine sonstige fi nanzierende Stel-
le vorzunehmen, sofern der Nachweis erbracht wird, 
dass diese Abtretung oder Verpfändung ausschließ-
lich der Finanzierung des Kommanditanteils dient. Die 
Gesellschafter sind sich darüber einig, dass es einer 
Zustimmung der Gesellschaft gemäß Abs. 1 dieser Be-
stimmung dann nicht bedarf, wenn der Geschäftsfüh-
rung der Nachweis der Finanzierung vorgelegt wird. 
Die Entscheidung, ob der Nachweis der Finanzierung 
geführt ist, triff t in diesem Fall die Geschäftsführung.

Durch den Tod eines Gesellschafters wird die Gesell-
schaft nicht aufgelöst, sondern mit den Erben oder 
Vermächtnisnehmern grundsätzlich fortgesetzt. Bei 
mehreren Erben oder Vermächtnisnehmern ist ein Be-
vollmächtigter für die Gemeinschaft zu benennen, der 
die Gemeinschaft als Kommanditist gegenüber der Ge-
sellschaft vertritt. Die Anordnung einer Testaments-
vollstreckung für Gesellschaftsanteile ist zulässig. 

Die Erben haben ihre Rechtsnachfolge grundsätz-
lich durch Vorlage einer Ausfertigung des Erbschei-
nes nachzuweisen. Die Komplementärin kann auf die 
Vorlage einer Ausfertigung eines Erbscheines ver-
zichten, wenn ihr andere Dokumente vorgelegt wer-
den, die für den Nachweis der Rechtsnachfolge im 
Handelsregister ausreichen. 

Wird der verstorbene Gesellschafter von mehre-
ren Personen beerbt, so haben diese der Gesellschaft 
innerhalb von drei Monaten einen Bevollmächtigten 
zur befreienden Entgegennahme von Leistungen und 
Erklärungen zu benennen, sofern nicht die Ietztwilli-
ge Verfügung des Erblassers einen Erben hierzu be-
stimmt. Haben die Erben nach Ablauf von drei Mona-
ten einen Bevollmächtigten nicht benannt, so ruhen 
die Gesellschafterrechte bis zur Benennung.

Jeder der Erben kann innerhalb von sechs Monaten 
nach dem Tode seine Gesellschafterbeteiligung zum 
Ablauf des am Tage der Kündigung laufenden Kalen-
derjahres kündigen, nicht jedoch bevor die 24-Mo-
natsfrist nach § 5a des Vermögensanlagengeset-
zes, die mit dem erstmaligen Erwerb der Beteiligung 
durch den Erblasser beginnt, abgelaufen ist. Die kün-
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digenden Erben haben Anspruch auf ein Abfindungs-
guthaben nach Maßgabe des § 16 des Gesellschafts-
vertrages. Die Gesellschaft hat daneben das Recht, 
ebenfalls unter Einhaltung der vorgenannten Frist 
nach § 5a Vermögensanlagengesetz, den oder die Er-
ben gegen Zahlung eines Abfindungsguthabens nach 
Maßgabe des § 16 des Gesellschaftsvertrages durch 
Beschlussfassung auszuschließen. Die Gesellschaft 
hat auch das Recht, bei Übertragungen im Wege der 
vorweggenommenen Erbfolge den oder die Begüns-
tigten entsprechend durch Beschluss auszuschließen 
und nach § 16 des Gesellschaftsvertrages abzufinden.

Die Gesellschafter können ihr Gesellschaftsverhält-
nis mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende ei-
nes Geschäftsjahres nicht jedoch vor dem 31.12.2034 
durch ein an die Komplementärin gerichtetes Schrei-
ben kündigen. Für die Rechtzeitigkeit der Kündigung 
kommt es auf den Zugang bei der Komplementärin an.

Eine Übertragung ist jederzeit möglich. 

Weiterhin ist die freie Handelbarkeit der Vermögens-
anlage durch das Fehlen eines geregelten Zweitmark-
tes mit öffentlichem Handel der Vermögensanlage an 
der Emittentin eingeschränkt.

Im Übrigen bestehen keine weiteren Einschränkungen 
der freien Handelbarkeit der Vermögensanlage.

I. Zahlstelle; Bereithaltung von 
Verkaufsprospekt, Vermögensanlagen 
-Informationsblatt, Jahresabschluss und 
Lagebericht

Die Emittentin, die Bürgerwindpark Stadum-Spra-
kebüll II GmbH & Co. KG, Hauptstraße 32, 25917 
Sprakebüll ist selbst die Zahlstelle, die Zahlungen an 
die Anleger ausführt.

An der Adresse Hauptstraße 32, 25917 Sprake-
büll, hält die Emittentin den Verkaufsprospekt, das 
Vermögensanlagen-Informationsblatt, den letzten 
veröffentlichten Jahresabschluss und den Lagebe-
richt sowie sämtliche Nachträge zu allem zur kosten-
losen Abholung bereit.

J. Einzelheiten der Zahlung des 
Zeichnungs- oder Erwerbspreises, 
insbesondere die Kontoverbindung

Die Kommanditisten leisten ihre Kommanditeinlage 
auf die Beteiligungssumme nach den Bestimmun-
gen der jeweiligen Beitrittsvereinbarung (S. 103 ff.). 
Hiernach ist die Kommanditeinlage nach Aufforde-
rung durch die Gesellschaft fällig und der Kommandit 
hat diese auf das in der Beitrittserklärung angebene 
Konto der Emittentin zu überweisen.  Die persön-
lich haftende Gesellschafterin gewährleistet, dass die 
Einlagen zweckgebunden zur Realisierung des Pro-
jektes verwendet werden.

Einzahlungen erfolgen durch Banküberweisung 
kosten- und spesenfrei auf folgendes Bankkonto der 
Emittentin:

Kontoinhaber: 
Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll II GmbH & Co. 
KG

IBAN: 
DE12 2176 3542 0007 8967 94

BIC: 
GENODEF1BDS

Kreditinstitut: 
VR-Bank eG Niebüll 

Verwendungszweck: 
Kommanditkapital, Name, Vorname, Wohnort des 
Gesellschafters

K. Empfangsberechtigte für den 
Zeichnungsschein

Die Aufnahme der Gesellschafter erfolgt durch Annah-
me einer entsprechenden Beitrittserklärung durch die 
Komplementärin, der Bürgerwindpark Stadum-Spra-
kebüll Verw. GmbH, Hauptstraße 32, 25917 Sprake-
büll. Diese nimmt Zeichnungen oder die auf den Er-
werb von Anteilen oder Beteiligungen gerichtete Wil-
lenserklärungen des Publikums entgegen.
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L. Zeichnungsfrist

Die für die Zeichnung oder den Erwerb der Vermö-
gensanlage vorgesehene Frist ist wie folgt bestimmt:

Acht Wochen nach Veröff entlichung des Ver-
kaufsprospekts.

Dieser Verkaufsprospekt ist nach seiner Billigung 
zwölf Monate lang für öff entliche Angebote gültig, 
sofern er um die nach § 11 VermAnlG erforderlichen 
Nachträge ergänzt wird.

M. Möglichkeiten, die Zeichnung vorzeitig 
zu schließen

Mit Vollplatzierung kann die Vermögensanlage vor-
zeitig geschlossen werden. Eine weitere Möglichkeit, 
die Zeichnung oder den Erwerb der Vermögensanlage 
vorzeitig zu schließen, besteht nicht. 

N. Möglichkeiten, Zeichnungen, Anteile 
oder Beteiligungen zu kürzen

Eine Möglichkeit, Zeichnungen, Anteile oder Beteili-
gungen zu kürzen, besteht nicht.

O. Gleichzeitiges Angebot in 
verschiedenen Staaten mit bestimmten 
Teilbeträgen

Das Angebot erfolgt ausschließlich in der Bundesre-
publik Deutschland und demnach nicht gleichzeitig in 
verschiedenen Staaten mit bestimmten Teilbeträgen.

P. Erwerbspreis für die Vermögensanlage

Der Erwerbspreis entspricht der individuellen Zeich-
nungssumme des Anlegers und beträgt für einen An-

teil 10,- EUR. Höhere Beträge müssen durch 10,- 
EUR teilbar sein.

Q. Laufzeit und Kündigungsfrist

Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet, 
die Laufzeit der Vermögensanlage ist nicht befristet 
und beginnt kollektiv mit der Zeichnung durch den 
ersten Anleger. Die Vermögensanlage läuft mindes-
tens bis zum 31. Dezember 2034. Die Laufzeit be-
trägt somit mehr als 24 Monate (§ 5a VermAnlG).  

Die Beteiligung an der Gesellschaft kann von je-
dem Kommanditisten ordentlich durch ein an die 
Komplementärin gerichtetes Schreiben mit einer 
Frist von 6 Monaten zum Ende eines Geschäftsjah-
res gekündigt werden, frühestens jedoch zum 31. De-
zember 2034. 

Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann der 
Anleger  außerordentlich kündigen.  

Es besteht weder ein ordentliches noch ein außer-
ordentliches Kündigungsrecht durch die Emittentin. 
Ein  Gesellschafter kann jedoch von der Gesellschaft 
bei Vorliegen eines wichtigen Grundes aus der Ge-
sellschaft ausgeschlossen werden, wenn der Gesell-
schafter in grober Weise gegen seine Gesellschafter-
pfl ichten verstößt oder der Gesellschaftsanteil oder 
das Auseinandersetzungsguthaben länger als zwei 
Monate von einer Vollstreckungsmaßnahme betrof-
fen ist oder der Gesellschafter in unzulässiger Weise, 
also ohne die erforderliche Zustimmung, über seinen 
Gesellschaftsanteil verfügt.

R. Anlegergruppe, auf die die 
Vermögensanlage abzielt

Im Folgenden werden der Anlagehorizont des An-
legers und seine Fähigkeit, Verluste, die sich aus der 
Vermögensanlage ergeben können, zu tragen, be-
schrieben. 

Die Vermögensanlage zielt auf natürliche Perso-
nen als Privatkunden  ab (§ 67 Abs. 3 WpHG).

Es wird davon ausgegangen, dass der Kommandit-
anteil im Privatvermögen des Anlegers gehalten wird 
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und dieser die Absicht hat, sich mit einem Teil seines 
Vermögens mit einem langfristigen Anlagehorizont 
von 20 Jahren am Betrieb von WEA unternehme-
risch zu beteiligen und bereit ist, die mit der Beteili-
gung verbunenden Risiken (S. 23 ff.) bis hin zum To-
talverlust (100 %) der Beteiligung  und das Maximal-
risiko (S. 23) zu tragen.  

Kenntnisse und/oder Erfahrungen des Anlegers im 
Bereich Vermögensanlagen sind erforderlich.  

Aufgrund der Gefahr des Totalverlustes der Betei-
ligung  und des Risikos für das über die Beteiligung 
hinausgehende weitere Vermögen des Anlegers bis 
hin zur Privatinsolvenz  sollte eine Anlage in die hier 
prospektierte Vermögensanlage nur einen Teil des 
Vermögens des Anlegers ausmachen. Ein solches Ri-
siko sollte vom Anleger wirtschaftlich verkraftet wer-
den können.
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S. Beifügung maßgeblicher Vertragswerke

I. Gesellschaftsvertrag:

Gesellschaftsvertrag der
Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll II 

GmbH & Co. KG
in der Fassung vom 12. Januar 2018

§ 1 
Firma, Sitz

1. Die Firma der Gesellschaft lautet
Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll II GmbH & 
Co. KG.

2. Der Sitz der Gesellschaft ist Sprakebüll.

§ 2 
Gegenstand des Unternehmens

1.  Gegenstand des Unternehmens ist die Projekt-
entwicklung, die Planung, der Erwerb, die Errich-
tung und der Betrieb einer Windenergieanlage in 
der Gemeinde Sprakebüll sowie die Erzeugung 
von und der Handel mit Strom.

2.  Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und 
Maßnahmen berechtigt, die dem Gesellschafts-
zweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen ge-
eignet sind und kann auch Zweigniederlassungen 
errichten sowie sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
anderer Unternehmen bedienen, sofern bei letz-
terem die unternehmerischen Entscheidungen 
im laufenden Geschäftsbetrieb bei der Gesell-
schaft selbst verbleiben. Die Gestaltungs-, Wei-
sungs- und Lenkungsrechte müssen dabei eben-
falls bei der Gesellschaft verbleiben.

3. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unter-
nehmen beteiligen oder solche erwerben, errich-
ten oder pachten, sofern dies nur eine unterge-
ordnete Neben- oder Hilftstätigkeit darstellt.

§ 3 
Geschäftsjahr

 Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 

§ 4
Dauer der Gesellschaft

1. Die Gesellschaft beginnt mit Ablauf des Tages, 
an dem sie in das Handelsregister eingetragen 
wird.

2. Sie wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
3. Die Gesellschafter können ihr Gesellschaftsver-

hältnis mit einer Frist von sechs Monaten zum 
Ende eines Geschäftsjahres nicht jedoch vor dem 
31.12.2034 durch ein an die Komplementärin ge-
richtetes Schreiben kündigen. Für die Rechtzei-
tigkeit der Kündigung kommt es auf den Zugang 
bei der Komplementärin an.

4. Kündigt ein Gesellschafter, so wird die Gesell-
schaft von den übrigen Gesellschaftern fortge-
setzt, wenn diese nicht unverzüglich die Aufl ö-
sung beschließen.  

5. Die Komplementärin ist nicht zur ordentlichen 
Kündigung der Gesellschaft berechtigt.

§ 5
Gesellschafter, Gesellschaftskapital

1. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Bür-
gerwindpark Stadum-Sprakebüll Verw. GmbH 
mit Sitz in Sprakebüll, eingetragen im Handels-
register des Amtsgerichts Flensburg unter HRB 
1501 NI, im Folgenden auch Komplementärin 
genannt. Zur Vertretung der Gesellschaft und 
zur Geschäftsführung in der Gesellschaft ist je-
der persönlich haftende Gesellschafter stets ein-
zeln berechtigt. Die Komplementärin und ihre 
Organe sind von den einschränkenden Bestim-
mungen des § 181 BGB befreit.

2. Gründungskommandist ist Herr Hans-Christi-
an Andresen, Hauptstraße 32, 25917 Sprakebüll 
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mit einer Kommanditeinlage in Höhe von 812,25 
EUR. 

3. Die Komplementärin leistet eine Einlage von 
187,75 EUR. 

4. Die Kommanditeinlagen und die Einlage der 
Komplementärin bilden das Festkapital der Ge-
sellschaft im Sinne dieses Vertrages. 

5. Nach den Kapitalanteilen der Gesellschafter 
am Festkapital im vorgenannten Sinne richten 
sich, sofern in diesem Vertrag nichts anderes 
bestimmt ist, die Rechte der Gesellschafter, so 
vor allem die Beteiligung an der Gesellschaft, die 
Gewinnbeteiligung und das Stimmrecht.

6. Im Rahmen der Realisierung der Windenergiean-
lage sind im Rahmen der Finanzierung Eigenmit-
tel in Höhe von 680.000,- EUR aufzubringen. 
Zu diesem Zwecke sollen weiterer Kommanditis-
ten aufgenommen und die Eigenmittel entspre-
chend eingeworben werden. 

7. Der Beitritt weiterer Gesellschafter erfolgt 
durch Annahme der Beitrittserklärung durch 
die Komplementärin. Die Komplementärin ist 
zur Annahme der Beitrittserklärung im Namen 
aller Gesellschafter unter Befreiung von allen 
Vertretungsbeschränkungen des § 181 BGB be-
vollmächtigt. Die Wirksamkeit des Beitritts von 
Kommanditisten steht unter der aufschiebenden 
Bedingung der vollständigen Leistung der ge-
zeichneten Kapitaleinlage durch den beigetrete-
nen Gesellschafter und der Eintragung im Han-
delsregister. Im Außenverhältnis wird die Betei-
ligung eines weiteren Kommanditisten erst mit 
seiner Eintragung im Handelsregister wirksam. 
Bis zur Eintragung wird die Beteiligung als aty-
pisch stille Beteiligung behandelt. 

8. Zur Aufbringung der erforderlichen Eigenmittel 
nach Abs. 6 sollen neue Kommanditisten auf-
genommen werden bzw. den Gründungsgesell-
schaftern eine Erhöhung des Anteils am Festka-
pital ermöglicht werden. Neben den Gesellschaf-
tern der Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll 
GmbH & Co. KG (Gruppe 1) können sich Bür-
ger der Gemeinde Sprakebüll (Gruppe 2) nach 
Maßgabe der nachfolgend dargestellten Rege-
lungen beteiligen. Der Gruppe 1 wird ein Anteil 
von 75%, das heißt 510.000,- EUR, der Gruppe 
2 ein Anteil von 25% und somit 170.000,- EUR 
zur Zeichnung bereitgestellt. 

9. Für die Gruppe 1 erfolgt die Zuteilung nach den 
folgenden Regeln: Jedem Gesellschafter der 
Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll GmbH & 
Co. KG, das heißt sowohl den Kommanditisten 
als auch der Komplementärin, wird ein Anteil an 
dem Festkapital der Gesellschaft zur Zeichnung 
angeboten, der im Verhältnis seinem Anteil am 
Festkapital der Bürgerwindpark Stadum-Spra-
kebüll GmbH & Co. KG entspricht und auf volle 
10,- EUR abgerundet wird. Hat ein Gesellschaf-
ter beispielsweise einen Anteil von 1% am Fest-
kapital der Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll 
GmbH & Co. KG, so werden ihm 1% der 75% des 
Festkapitals (Anteil für die Gruppe 1) der Bür-
gerwindpark Stadum-Sprakebüll II GmbH & Co. 
KG zur Zeichnung angeboten. Nehmen Gesell-
schafter die ihnen angebotene Beteiligung nicht 
oder nicht in der ihnen angebotenen Höhe wahr, 
so ist der verbleibende Teil des Festkapitals dieser 
Gruppe in Runden zu gleichen Teilen unter den-
jenigen der Gruppe 1 aufzuteilen, die einen höhe-
ren als den angebotenen Beteiligungswunsch ha-
ben. Ist das der Gruppe 1 angebotene Festkapital 
in den für die Gruppe 1 durchgeführten Beteili-
gungsrunden nicht voll in der Gruppe 1 ausgege-
ben worden, so geht der eventuelle Überhang in 
weitere Runden der Gruppe 2, bis die angebote-
ne Beteiligungshöhe erreicht ist. 

10. In der Gruppe 2 können sich Privatpersonen, die 
am 31.12.2016 ihren Hauptwohnsitz in der Ge-
meinde Sprakebüll hatten und zum 31.12.2016 
das 18. Lebensjahr bereits vollendet hatten, am 
Kommanditkapital beteiligen. Sofern eine der 
vorgenannten Personen bis zum Ende der Aus-
schlussfrist für den Zugang der Beitrittserklärung 
bei der Komplementärin verstirbt, ist stattdessen 
dessen Erbe, bei mehreren Erben sind diese nur 
in Form einer GbR oder einer der Erben allein 
berechtigt, an dessen Stelle beizutreten. Ist das 
der Gruppe 2 angebotene Festkapital in den für 
die Gruppe 2 durchgeführten Beteiligungsrun-
den nicht voll in der Gruppe 2 ausgegeben wor-
den, so geht der eventuelle Überhang in weitere 
Runden der Gruppe 1, bis die angebotene Betei-
ligungshöhe erreicht ist. 

11. Sollten natürliche Personen die Voraussetzun-
gen beider Gruppen (1 und 2) erfüllen, so können 



V. Teil 
 S. Beifügung maßgeblicher Vertragswerke

 55

BRATILEX GmbH & Co. KG
V. Teil

Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll II GmbH & Co. KG

diese an den jeweiligen Zeichnungsrunden der 
Gruppen 1 und 2 teilnehmen.  

12. Die Aufnahme der Gesellschafter erfolgt durch 
Annahme einer entsprechenden Beitrittserklä-
rung durch die Komplementärin. 

13. Die Aufnahme erfolgt, soweit die Beitrittserklä-
rung bei der Komplementärin eingegangen ist, 
innerhalb von zwei Wochen nach Mitteilung über 
die Beitrittsmöglichkeit (Ausschlussfrist für den 
Zugang der Beitrittserklärung bei der Komple-
mentärin). Vorauszugehen hat dieser Mitteilung 
die Erstellung eines Verkaufsprospektes, dessen 
Genehmigung durch die BAFin und Veröff ent-
lichung entsprechend den Vorgaben des Vermö-
gensanlagengesetz. Die Erhöhung der Einlage 
der Komplementärin erfolgt durch Erklärung ge-
genüber der Gesellschaft. Sie wird nach Maßga-
be der nachstehenden Regelungen berücksich-
tigt. 

14. Ein Kommanditanteil beträgt mindestens 
10,- EUR oder regelmäßig – außer im Zeitpunkt 
der Gründung - einen durch 10,- EUR teilbaren 
Betrag. Die Beteiligungsrunden fi nden grund-
sätzlich in Höhe von je 10,- EUR statt. Für die 
Gründungsgesellschafter gilt, dass diese Ihre be-
reits bestehenden Anteile in der Gruppe 1 auch 
zunächst auf den Ihnen zugeordneten Angebots-
betrag erhöhen dürfen. An weiteren Runden 
darf nur bei dem unter § 5 Abs. 9 beschriebe-
nen Angebotsüberhang teilgenommen werden. 
Die Verteilung von gegebenenfalls auftretenden 
Angebotsüberhängen (s. Abs. 8) wird ebenfalls in 
Runden zu 10,- EUR vorgenommen. Jeder Inter-
essent soll gleichberechtigt sein. Das heißt, jeder 
kann in seiner Beitrittserklärung angeben, wie 
viel er zeichnen möchte. Die Vergabe der Kom-
manditanteile bzw. Erhöhung der Einlage der 
Komplementärin erfolgt dann in Ausgaberunden 
bis das benötigte Kapital von 680.000,-  EUR 
erreicht ist. 

15. In einer ersten Zuteilungsrunde erhält jeder 
Beitrittswillige und die erhöhungsberechti-
ge Komplementärin zunächst höchstens einen 
Kommanditanteil bzw. Festkapitalanteil in Höhe 
von 10,- EUR zugeteilt, bis sämtliche Beitritts-
wünsche mit mindestens einem Kommanditan-
teil bzw. Festkapitalanteil in dieser Höhe berück-
sichtigt worden sind. In der ersten Zuteilungsrun-

de wird der Anteil der Gründungsgesellschafter 
zunächst auf den nächsten durch 10,- EUR teil-
baren Betrag aufgestockt. Für den Gründungs-
gesellschafter Hans Christian Andresen wird dies 
in der Zeichnungsrunde der Gruppe 1 durchge-
führt. In einer zweiten Zuteilungsrunde wird allen 
Beitrittswilligen, die eine höhere Kommanditbe-
teiligung erwerben möchten, ein Beteiligungsbe-
trag in Höhe von weiteren 10,-  EUR zugeteilt, 
bis alle Zuteilungswünsche in dieser Höhe be-
rücksichtigt worden sind. Dieses Verfahren wird 
in weiteren Runden so lange fortgesetzt, bis das 
gesamte Kommanditkapital erreicht ist. Dies gilt 
entsprechend für das Recht der Erhöhung der 
Einlage durch die Komplementärin. Sofern vor 
Durchführung der letzten Zuteilungsrunde das 
zu verteilende Kommanditkapital nicht mehr 
ausreicht um eine vollständige Runde durchzu-
führen, werden die noch zu verteilenden Betei-
ligungsbeiträge nach Ermessen der Komplemen-
tärin vergeben, wobei die Beteiligungsquoten am 
Festkapital in Höhe von 75  % für die Gruppe 1 
und in Höhe von 25 % für die Gruppe 2 erhalten 
bleiben müssen, es sei denn, dass das aufgrund 
einer unter §5 Abs. 9 und 10 beschriebenen 
Überhangsituation nicht mehr möglich ist. 

16. Über weitere Kommanditkapitalerhöhungen und 
Neuaufnahmen entscheidet die Gesellschafter-
versammlung.

17. Die Pfl ichteinlagen der Kommanditisten sind als 
Haftsumme in das Handelsregister einzutragen. 

18. Die Gesellschafter übernehmen über ihre Ein-
zahlungsverpfl ichtung hinaus keine Haftung, 
Ausgleichsverpfl ichtung oder Nachschusspfl icht. 
§ 172 Abs. 4 HGB bleibt unberührt. 

§ 6 
Geschäftsführung, Vertretung, Kontrollrechte

1. Die Geschäftsführung und Vertretung der Ge-
sellschaft erfolgen durch die Komplementärin. 
Sie hat die Geschäfte der Gesellschaft mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu führen. 
Sie darf sich zur Erledigung der hier beschriebe-
nen Aufgaben der Hilfe Dritter bedienen und da-
für die entsprechenden Vollmachten erteilen. Sie 
und ihre Organe sind von den einschränkenden 
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Bestimmungen des § 181 BGB befreit und unter-
liegen keinem Wettbewerbsverbot. 

2. Die Komplementärin haftet bei der Ausübung 
der Geschäftsführung gegenüber den Mitgesell-
schaftern nur für Vorsatz und grobe Fahrlässig-
keit, soweit dieses gesetzlich zulässig ist. 

3. Geschäftsführungsbefugnis und Vertretungs-
macht können der Komplementärin nur aus 
wichtigem Grund durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung entzogen werden. 

4. Die Geschäftsführungsbefugnis der Komple-
mentärin umfasst gewöhnliche und außerge-
wöhnliche Rechtsgeschäfte.

5. Zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesell-
schaft gehören insbesondere alle nachfolgenden 
Handlungen, Erklärungen und Rechtsgeschäfte 
und alle Maßnahmen, die damit in Zusammen-
hang stehen (einschließlich der Geltendmachung 
von Rechten der Gesellschaft):

a) Eröffnung und Auflösung von Konten der Ge-
sellschaft sowie die Abwicklung des Zahlungs-
verkehrs der Gesellschaft; 

b) Buchführung der Gesellschaft und Erstellung 
des Jahresabschlusses; 

c) Abschluss, Ergänzung, Änderung, Kündigung, 
Prolongation, Aufhebung und Durchführung 
von Verwaltungs- und Geschäftsbesorgungs-
verträgen, insbesondere über die Verwaltung 
der Gesellschaftsangelegenheiten und die 
Buchführung der Gesellschaft; 

d) Durchführung von Ausschüttungen an die Ge-
sellschafter; 

e) Einleitung, Führen, Beilegung (einschließlich 
des Abschlusses von Vergleichen) von gerichtli-
chen und außergerichtlichen Rechtsstreitigkei-
ten der Gesellschaft; 

f) Abschluss, Ergänzung, Änderung, Kündigung, 
Prolongation und Aufhebung marktüblicher 
Versicherungen sowie Änderung; Ergänzung, 
Kündigung, Prolongation und Aufhebung abge-
schlossener Verträge; 

g) Laufende Liquiditätssteuerung der Gesellschaft 
sowie Anlage von Geldern der Gesellschaft auf 
Festgeldkonten, Sparkonten, in Geldmarkt-
fonds oder vergleichbaren lnvestitionsinstru-
menten; 

h) Entscheidung über Einrichtung, Höhe und Ver-
wendung einer im Rahmen der Geschäftstätig-
keit angemessenen Liquiditätsreserve sowie die 

Zuführung etwaiger Zinsen, die durch die Liqui-
ditätsreserve erwirtschaftet werden, zur Liqui-
ditätsreserve; 

i) Bestellung des Abschlussprüfers der Gesell-
schaft soweit gesetzlich erforderlich; 

j) Erstellung der jeweiligen Steuererklärung der 
Gesellschaft nach der Aufstellung und Festel-
lung des Jahresabschlusses; 

k) Abschluss, die Änderung, die Ergänzung, die 
Kündigung und die Aufhebung von Verträgen 
zur Steuer- und Rechtsberatung der Gesell-
schaft und der Geschäftsführung; sowie 

l) im Übrigen alle Geschäfte, die einen Geschäfts-
wert von 50.000,- EUR (Euro fünfzigtausend) 
nicht übersteigen.

 Eine Zustimmung der Gesellschafter oder die 
Fassung eines Beschlusses der Gesellschafter ist 
für die Vornahme der vorstehenden Geschäfte 
oder Tätigkeiten nicht erforderlich.

6. Die Geschäftsführung und Vertretung erstreckt 
sich auf alle gewöhnlichen und außergewöhnli-
chen Maßnahmen, die der Geschäftsverkehr mit 
sich bringt. Ausnahmsweise ist aber für die nach-
folgend angeführten Geschäfte ein Gesellschaf-
terbeschluss erforderlich:

a) Rechtsgeschäfte in Zusammenhang mit Grund-
stücken; 

b) Erwerb und Veräußerung eigener Anteile oder 
Anteile von verbundenen Unternehmen, so-
fern dies nur eine untergeordnete Neben- oder 
Hilftstätigkeit darstellt.

c) Eingehen und Gewährung von Darlehen in 
Höhe von über 50.000,- EUR; 

d) Wechselgeschäfte in Höhe von 50.000,- EUR; 
e) Übernahme von Garantien, Haftungen und 

Bürgschaften im Wert von 500.000,- EUR im 
Einzelfall gegenüber Dritten. Dies gilt auch für 
verbundene Unternehmen; 

f) Einleitung von Rechtsstreitigkeiten mit einem 
Streitwert von 500.000,- EUR; 

g) Änderungen der Geschäftspolitik, sofern dies 
nur eine untergeordnete Neben- oder Hilftstä-
tigkeit darstellt.

h) Änderungen des Investitions- und Finanzie-
rungsplanes mit einer Auswirkung im Einzelfall 
von über 500.000,- EUR;

i) Abfindungsverträge mit einer Abfindung von 
über 100.000,- EUR;
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j) Pensionszusagen, soweit die KG nicht schon 
durch Betriebsvereinbarungen hierzu verpfl ich-
tet ist. 

 Geschäfte, die durch die Komplementärin ohne 
legitimierenden Gesellschaftsbeschluss vor-
genommen worden sind, können nachträglich 
durch Gesellschafterbeschluss genehmigt wer-
den.

7. Die Komplementärin darf in Ausnahmefällen 
(Not-/Eilfälle) auch ohne die in Abs. 6 erforder-
liche Zustimmung handeln, soweit dies zur Ab-
wehr erheblicher wirtschaftlicher Nachteile für 
die Gesellschaft geboten und eine vorherige Wil-
lensbildung der Gesellschafter mit angemesse-
nem Aufwand nicht rechtzeitig möglich ist. In ei-
nem derartigen Fall sind die Gesellschafter nach-
träglich unverzüglich zu unterrichten. 

8. Macht ein Kommanditist von seinem Wider-
spruchsrecht nach § 164 HGB Gebrauch, so 
entscheiden auf Antrag der Komplementärin die 
Gesellschafter durch Beschluss über die Vornah-
me der Handlung. 

9. Jedem Kommanditisten steht ein Auskunfts- 
und Einsichtsrecht (nachfolgend lnformations-
recht) zu. Der Kommanditist kann selbst oder 
durch einen zur Berufsverschwiegenheit ver-
pfl ichteten Angehörigen der rechts- und steu-
erberatenden Berufe alle Geschäftsunterlagen 
der Gesellschaft einsehen. Die hierdurch entste-
henden Kosten, auch die der Gesellschaft, trägt 
der Kommanditist selbst. Die über dieses lnfor-
mationsrecht hinausgehende Erteilung von Aus-
künften steht im pfl ichtgemäßen Ermessen der 
Komplementärin. Die Ausübung des lnformati-
onsrechts darf den ordentlichen Betrieb der Ge-
sellschaft nicht behindern. 

§ 7 
Vergütung der Komplementärin

1. Die Komplementärin erhält als Haftungsver-
gütung eine jährliche Vergütung in Höhe von 
5 % ihres Stammkapitals, höchstens jedoch 
2.500,- EUR. Die Vergütung ist unabhängig da-
von zu bezahlen, ob die Gesellschaft einen Ge-
winn oder Verlust erzielt. 

2. Die Gesellschaft ist zudem verpfl ichtet, der 
Komplementärin die   Geschäftsführervergütun-

gen und sonstige Aufwendungen und Auslagen, 
die im Zusammenhang mit Angelegenheiten der 
Gesellschaft, der Geschäftsführung und/oder 
Vertretung der Gesellschaft entstanden sind, auf 
schriftliche Auff orderung innerhalb von 14 Ta-
gen zu erstatten. Für ihre Geschäftsführung er-
hält die Komplementärin 2% des gesamten Jah-
resumsatzes inkl. aller sonstigen Erträge der Ge-
sellschaft. Die Komplementärin  darf vor Ablauf 
des betreff enden Geschäftsjahres Abschläge in 
Höhe von bis zu 75% des nach Ertragsgutachten 
zu erwartenden Jahresumsatzes von der Gesell-
schaft verlangen. 

3. Soweit nicht anders bestimmt, ist Abrechnungs-
zeitraum für die nach den vorstehenden Absät-
zen festgelegte Vergütung das Kalenderjahr. Die 
nach den vorstehenden Absätzen vereinbarten 
Vergütungen werden pro rata temporis berech-
net, sollte der Abrechnungszeitraum kürzer sein 
als das Kalenderjahr. 

4. Die Vergütungen verstehen sich zzgl. der gesetz-
lichen Umsatzsteuer.

5. Die hier vereinbarten Vergütungen gelten im ln-
nenverhältnis der Gesellschafter als Aufwand der 
Gesellschaft.

§ 8
Beirat

1. Die Kommanditgesellschaft kann einen Beirat 
wählen. Über die Frage, ob ein Beirat gewählt 
werden soll, entscheidet die Gesellschafterver-
sammlung. Dieser besteht dann aus drei Mitglie-
dern der Gesellschaft, die jedoch nicht gleich-
zeitig Geschäftsführer der persönlich haftenden 
Gesellschafterin sein dürfen. Die Beiratsmitglie-
der werden von der Gesellschafterversammlung 
gewählt, und zwar grundsätzlich auf die Dauer 
von vier Jahren. Soweit ein Beiratsmitglied ver-
stirbt oder geschäftsunfähig wird, wird auf der 
nächsten Gesellschafterversammung das zu er-
setzende Beiratsmitglied neu gewählt. Der Beirat 
wählt einen Vorsitzenden. Dieser sorgt für eine 
Einberufung und Durchführung der Beiratssit-
zungen sowie deren Protokollierung. Er führt die 
Beschlussfassungen des Beirats herbei und teilt 
deren Ergebnis der persönlich haftenden Ge-
sellschafterin mit. Der Beiratsvorsitzende ist zur 
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Abgabe und Entgegennahme von Erklärungen im 
Namen des Beirats ermächtigt. 

2. Aufgabe des Beirats sind:
a) die Geschäftsführung in allen wichtigen Ange-

legenheiten zu beraten; über Maßnahmen, die 
ihr zur Beschlussfassung nach diesem Gesell-
schaftsvertrag oder durch Beschluss der Ge-
sellschafterversammlung übertragen worden 
sind, zu entscheiden, sowie die Durchführung 
von Beschlüssen der Gesellschafterversamm-
lung zu überwachen und die Interessen der Ge-
sellschaft zu wahren; er darf sich hierzu eines 
sachverständigen Dritten, z. B. eines Steuerbe-
raters oder eines Wirtschaftsprüfers bedienen;

b) der Beirat ist berechtigt, von der Geschäfts-
führung sämtliche erforderlichen Auskünfte zu 
verlangen;

c) die Geschäftsführung unterrichtet über die 
Geschäftsführerbelange den Beirat schriftlich 
oder mündlich;

d) die Beiratsmitglieder erhalten eine Aufwands-
entschädigung;

e) der Beirat ist kein Organ im Sinne des Aktien-
rechtes. Die Mitglieder des Beirats haften nur 
für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit und im 
Übrigen nur für diejenige Sorgfalt, die sie in ei-
genen Angelegenheiten anzuwenden pflegen. 
Etwaige Schadensersatzansprüche und/oder 
andere Ansprüche gegen Beiratsmitglieder ver-
jähren nach Maßgabe der gesetzlichen Bestim-
mungen;

f) die Mitglieder des Beirats haben bei ihrer Bei-
ratstätigkeit ordentlich und gewissenhaft zu 
handeln. Über vertrauliche Angaben und Ge-
heimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit im 
Beirat bekannt geworden sind, haben sie Still-
schweigen zu bewahren;

g) die Beiratsmitglieder haben Anspruch auf Ent-
lastung. 

§ 9  
Gesellschafterversammlung, Gesellschafterbe-

schlüsse

1. Die Gesellschafter fassen ihre Beschlüsse in Ge-
sellschafterversammlungen. Sofern kein Gesell-
schafter widerspricht, können Beschlüsse auch 

außerhalb von Gesellschafterversammlungen, 
und zwar schriftlich (Umlaufverfahren), per Te-
lefax, per Telefon oder via E-Mail getroffen wer-
den.

2. Abgestimmt wird nach Kapitalanteilen. Je 
1,-  EUR Kapitaleinlage der Kommanditisten 
bzw. Einlage der Komplementärin gewährt eine 
Stimme. Kommanditisten, die ihr Gesellschafts-
verhältnis gekündigt haben, haben kein Stimm-
recht mehr. Vor dem Beitritt weiterer Gesell-
schafter beträgt das Stimmverhältnis gemäß den 
Kapitalanteilen 18,75 % für die Komplementärin 
und 81,25 % für den Gründungskommanditisten. 
Zwingende gesetzliche Regelungen, die einem 
Stimmrechtsausschluss entgegenstehen würden, 
bleiben unberührt. Vertretung durch einen Be-
vollmächtigten ist zulässig; die Vollmacht bedarf 
der Schriftform.

3. Die Gesellschafter fassen ihre Beschlüsse mit ei-
ner Mehrheit von 50 % der abgegebenen Stim-
men, soweit das Gesetz oder dieser Gesell-
schaftsvertrag keine anderen Mehrheiten vorse-
hen. 

4. Jährlich einmal nach Vorliegen des Jahresab-
schlusses, findet eine ordentliche Gesellschaf-
terversammlung statt, die insbesondere über die 
Feststellung des Jahresabschlusses zu beschlie-
ßen hat. Die Komplementärin kann jederzeit 
weitere Gesellschafterversammlungen einberu-
fen, wenn sie dies für erforderlich erachtet.

5.  Gesellschafterversammlungen werden von der 
Komplementärin mit einer Frist von zwei Wo-
chen ab Absendung der Mitteilung unter Angabe 
der Tagesordnung einberufen. Bei einer außeror-
dentlichen Gesellschafterversammlung kann die 
Einberufungsfrist auf eine Woche verkürzt wer-
den. In der Einladung sind Tagungsort, Tagungs-
zeit sowie Tagesordnung anzugeben. Kommandi-
tisten, die 20 % des Kommanditkapitals auf sich 
vereinigen, können die Einberufung einer Ge-
sellschafterversammlung von der Komplemen-
tärin verlangen. Kommt die Komplementärin der 
Aufforderung von Kommanditisten zur Einberu-
fung einer außerordentlichen Gesellschafterver-
sammlung nicht nach, sind die Kommanditisten 
selbst berechtigt, eine Gesellschafterversamm-
lung in entsprechender Form und Frist einzube-
rufen. 
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6. Eine Gesellschafterversammlung ist unabhängig 
von der Anzahl der anwesenden stimmberechtig-
ten Stimmen beschlussfähig. 

7. Die Gesellschafterversammlung fi ndet am Sitz 
der Gesellschaft oder an einem Ort im Umkreis 
von zehn Kilometern um den Sitz der Gesell-
schaft statt, soweit die Gesellschafter nicht et-
was anderes beschließen.

8. Die Gesellschafterversammlung wird von der 
Komplementärin oder durch einen von ihr be-
nannten Vertreter geleitet. 

9. Jeder Gesellschafter kann sich in Gesellschaf-
terversammlungen durch einen anderen Gesell-
schafter, seinen Ehegatten oder einer Person 
mit Verwandtschaft ersten Grades oder einer 
aus Berufsgründen zur Verschwiegenheit ver-
pfl ichteten Person vertreten lassen. Die Gesell-
schafterversammlung kann einen Beistand durch 
Beschluss ablehnen, wenn in dessen Person ein 
wichtiger Ablehnungsgrund vorliegt. 

10. Der wesentliche Verlauf der Gesellschafterver-
sammlung nebst der gefassten Gesellschafterbe-
schlüsse ist in ein von der Komplementärin zu er-
stellendes Protokoll aufzunehmen und zu unter-
zeichnen.

11. Fehlerhafte Beschlüsse der Gesellschafter kön-
nen nur innerhalb eines Monats seit Bekanntga-
be der Beschlussfassung durch Klage angefoch-
ten werden. Nach Ablauf der Frist gilt ein etwa-
iger Mangel als geheilt. Auch bei fristgemäßer 
Klage kann die Unwirksamkeit oder Nichtigkeit 
nicht auf formelle Mängel gestützt werden, wenn 
diese Mängel off ensichtlich keinen Einfl uss auf 
das Ergebnis der Abstimmung hatten.

§ 10 
Buchführung, Jahresabschluss

1. Die Komplementärin ist verpfl ichtet, für die Ge-
sellschaft Buch zu führen, die dazugehörigen 
Belege aufzubewahren und die Geldmittel der 
Gesellschaft auf Konten zu verwalten, die aus-
schließlich auf den Namen der Gesellschaft ge-
führt werden. Sie kann sich bei der Führung der 
Bücher und der Erstellung des Jahresabschlusses 
hierbei der Unterstützung Dritter bedienen.

2. Die Komplementärin hat den handelsrechtlichen 
Jahresabschluss nach den gesetzlichen Vorschrif-

ten zu erstellen und, soweit gesetzlich erforder-
lich, zu veröff entlichen. Der Jahresabschluss ist 
den Kommanditisten gleichzeitig mit der Einla-
dung zur ordentlichen Gesellschafterversamm-
lung zur Genehmigung vorzulegen. Sie kann sich 
hierbei der Mitwirkung fachlich qualifi zierter und 
zur Berufsverschwiegenheit verpfl ichteter Per-
sonen bedienen. 

3. Die Komplementärin ist verpfl ichtet, aus dem 
handelsrechtlichen Jahresabschluss für steuer-
liche Zwecke der Gesellschaft und der Gesell-
schafter einen steuerrechtlichen Jahresabschluss 
abzuleiten, der den jeweils aktuellen steuerrecht-
lichen Vorschriften entspricht. Bei abweichen-
den Veranlagungen durch die Finanzverwaltung 
bzw. bei späteren Betriebsprüfungen ist der 
steuerrechtliche Jahresabschluss, der auf die Be-
standskraft der entsprechenden Steuerbeschei-
de folgt, soweit als möglich nach Maßgabe der fi -
nanzamtlichen Festsetzung aufzustellen. 

4. Sonderbetriebsausgaben der Gesellschafter (z. B. 
Zinsen auf die Finanzierung der Kommanditein-
lage), die im Rahmen der Veranlagung der Ge-
sellschaft zu berücksichtigen sind, sind der Kom-
plementärin bis zum 30. März des Folgejahres 
nachzuweisen. Später nachgewiesene Sonderbe-
triebsausgaben können nur berücksichtigt wer-
den, wenn dies verfahrensrechtlich noch möglich 
ist. Etwaige durch eine Verzögerung entstehende 
Mehrkosten trägt der betreff ende Gesesllschafter.

§ 11
Gesellschafterkonten

1. Für die Gesellschafter werden folgende Gesell-
schafterkonten geführt: Feste Kapitalkonten, 
Verlustvortragskonten und Verrechnungskon-
ten.

2. Auf den Kapitalkonten, die Festkonten sind, 
sind die Kommanditeinlagen der Gesellschafter 
zu buchen. Hierzu zählen auch die Einlagen der 
Komplementärin. Sie sind maßgebend für die 
Beteiligung der Gesellschafter am Gesellschafts-
vermögen, am Auseinandersetzungsguthaben, 
für die Beteiligung am Gewinn und Verlust für 
das Stimmrecht.

3. Auf den Verlustvortragskonten werden die von 
den Gesellschaftern zu tragenden Verlustantei-
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le gebucht. Gewinnanteile sind den Verlustvor-
tragskonten so lange gut zu schreiben, bis diese 
ausgeglichen sind. 

4. Auf den Verrechnungskonten werden alle Gut-
schriften und Belastungen verbucht, die nach 
den vorstehenden Bestimmungen nicht auf an-
deren Konten zu verbuchen sind. Die Verrech-
nungskonten sind weder im Soll noch im Haben 
zu verzinsen. 

§ 12  
Ergebnis-/Vermögensbeteiligung

1. Die Komplementärin erhält ihre Haftungsvergü-
tung als Gewinnvorab.

2. Die Auslagen der Komplementärin sind als Auf-
wand der Gesellschaft zu buchen.

3. Das sich nach den Ziffern 1. bis 2. ergebende Er-
gebnis steht den Gesellschaftern im Verhältnis 
ihrer festen Kapitalkonten zum Bilanzstichtag zu. 

4. Die gesetzlichen Vorschriften über die Haf-
tungsbeschränkung bleiben unberührt.

§ 13 
Ausschüttungen / Entnahmen

1. Der nach Bedienung der Gesellschaftsdarlehen 
und nach der Bildung evt. Rücklagen verbleiben-
de Liquiditätsüberschuss kann, soweit er nicht 
zum Ausgleich bestehender Verlustvortragskon-
ten zu verwenden ist, mittels eines entsprechen-
den Beschlusses der Gesellschafterversammlung 
unter Berücksichtigung der im Voraus gezahlten 
Beträge ausgeschüttet werden. 

2. Soweit die Ausschüttungen an die Kommandi-
tisten nach den handelsrechtlichen Vorschriften 
als Rückzahlung der Kapitaleinlage anzusehen ist, 
entsteht bis zur Höhe der jeweiligen Einlage eine 
persönliche Haftung des Kommanditisten für die 
Verbindlichkeiten der Gesellschaft (§ 172 Abs. 4 
HGB).

3. Über die Ausschüttungen hinausgehende Ent-
nahmen der Gesellschaft bedürfen der Zustim-
mung der Gesellschafterversammlung. 

§ 14 
Rechtsgeschäftliche Verfügungen

1. Die Abtretung, Übertragung, Veräußerung oder 
Verpfändung der Kommanditanteile oder des 
Anspruchs auf Gewinn oder Auszahlung des 
Auseinandersetzungsguthabens sowie die Be-
stellung eines Nießbrauchsrechts an den Kom-
manditanteilen ist nur zulässig mit Zustimmung 
der Geschäftsführung

2. Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn 
ein Gesellschafter über seinen Kommanditantei-
le im Wege einer vorweggenommenen Erbfolge 
oder durch Verfügungen von Todes wegen zu-
gunsten von Personen verfügt, die zu dem in § 
15 Abgabenordnung bezeichneten Personenkreis 
gehören. Dies gilt nicht für Verlobte.

3. Die Kommanditanteile können nur an die Ge-
sellschaft oder Personen, die in der Gemeinde 
Stadum oder Sprakebüll ihren ersten Wohnsitz 
haben, übertragen bzw. abgetreten werden, so-
weit nicht in § 19 Abs. 2 etwas anderes geregelt 
ist. 

4. Der Gesellschaft steht bei Veräußerungen ein 
Vorkaufsrecht zu. Dies gilt jedoch nicht für Ver-
äußerungen an Personen, für die gemäß § 18 
Abs. 2 eine Genehmigung nicht erforderlich ist. 
Das Vorkaufsrecht muss innerhalb einer Frist 
von einem Monat nach Zugang des Kaufvertra-
ges ausgeübt werden. 

5. Die Kommanditisten sind jedoch berechtigt, zur 
Absicherung der Finanzierung ihrer Kommandit-
anteile eine Abtretung oder Verpfändung an die 
finanzierende Bank oder eine sonstige finanzie-
rende Stelle vorzunehmen, sofern der Nachweis 
erbracht wird, dass diese Abtretung oder Ver-
pfändung ausschließlich der Finanzierung des 
Kommanditanteils dient. Die Gesellschafter sind 
sich darüber einig, dass es einer Zustimmung der 
Gesellschaft gemäß Abs. 1 dieser Bestimmung 
dann nicht bedarf, wenn der Geschäftsführung 
der Nachweis der Finanzierung vorgelegt wird. 
Die Entscheidung, ob der Nachweis der Finan-
zierung geführt ist, trifft in diesem Fall die Ge-
schäftsführung. 
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§ 15 
Tod eines Gesellschafters

1. Durch den Tod eines Gesellschafters wird die Ge-
sellschaft nicht aufgelöst, sondern mit den Erben 
oder Vermächtnisnehmern grundsätzlich fort-
gesetzt. Bei mehreren Erben oder Vermächt-
nisnehmern ist ein Bevollmächtigter für die Ge-
meinschaft zu benennen, der die Gemeinschaft 
als Kommanditist gegenüber der Gesellschaft 
vertritt. Die Anordnung einer Testamentsvoll-
streckung für Gesellschaftsanteile ist zulässig. 

2. Die Erben haben ihre Rechtsnachfolge grundsätz-
lich durch Vorlage einer Ausfertigung des Erb-
scheines nachzuweisen. Die Komplementärin kann 
auf die Vorlage einer Ausfertigung eines Erbschei-
nes verzichten, wenn ihr andere Dokumente vor-
gelegt werden, die für den Nachweis der Rechts-
nachfolge im Handelsregister ausreichen. 

3. Wird der verstorbene Gesellschafter von meh-
reren Personen beerbt, so haben diese der Ge-
sellschaft innerhalb von drei Monaten einen Be-
vollmächtigten zur befreienden Entgegennahme 
von Leistungen und Erklärungen zu benennen, 
sofern nicht die Ietztwillige Verfügung des Er-
blassers einen Erben hierzu bestimmt. Haben die 
Erben nach Ablauf von drei Monaten einen Be-
vollmächtigten nicht benannt, so ruhen die Ge-
sellschafterrechte bis zur Benennung.

4. Jeder der Erben kann innerhalb von sechs Mo-
naten nach dem Tode seine Gesellschafterbetei-
ligung zum Ablauf des am Tage der Kündigung 
laufenden Kalenderjahres kündigen, nicht jedoch 
bevor die 24-Monatsfrist nach §  5  a des Ver-
mögensanlagegesetzes, die mit dem Erwerb der 
erstmaligen Beteiligung durch den Erblasser be-
ginnt, abgelaufen ist. Die kündigenden Erben ha-
ben Anspruch auf ein Abfi ndungsguthaben nach 
Maßgabe des §  16. Die Gesellschaft hat dane-
ben, ebenfalls unter Einhaltung der vorgenann-
ten Frist nach § 5 a Vermögensanlagegesetz, das 
Recht, den oder die Erben gegen Zahlung eines 
Abfi ndungsguthabens nach Maßgabe des §  16 
durch Beschlussfassung auszuschließen. Die Ge-
sellschaft hat auch das Recht, bei Übertragungen 
im Wege der vorweggenommenen Erbfolge den 
oder die Begünstigten entsprechend durch Be-
schluss auszuschließen und nach § 16 abzufi nden.

§ 16
Ausscheiden, Ausschließung

1. Ein Kommanditist scheidet aus, wenn er die 
Kommanditbeteiligung wirksam kündigt. Schei-
det ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, 
so wird die Gesellschaft von den verbleibenden 
Gesellschaftern unter der bisherigen Firma fort-
gesetzt. Verbleibt nur noch ein Gesellschafter, so 
geht das Vermögen der Gesellschaft ohne Liqui-
dation mit Aktiven und Passiven und dem Recht, 
die Firma fortzuführen, auf diesen über. 

2. Mit der in § 9 Abs. 3 angegebenen Mehrheit 
kann die Ausschließung eines Gesellschafters 
beschlossen werden, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere 
vor, wenn

a) über sein Vermögen das lnsolvenzverfahren er-
öff net oder die Eröff nung mangels Masse abge-
lehnt wird; 

b) er eine eidesstattliche Versicherung gemäß § 
807 ZPO abgibt oder gegen ihn Haft zur Ab-
gabe der eidesstattlichen Versicherung ange-
ordnet wird;

c) in seinen Gesellschaftsanteil, seinen Gewin-
nanteil, sein Auseinandersetzungsguthaben die 
Zwangsvollstreckung betrieben wird;

d) die Voraussetzungen des Abs. 3 erfüllt sind.
3. Ein Gesellschafter kann durch Beschluss der Ge-

sellschafterversammlung aus der Gesellschaft 
ausgeschlossen werden,

a) wenn er seine Verpfl ichtungen aus dem Ge-
sellschaftsverhältnis verletzt und den anderen 
Gesellschaftern die Fortsetzung des Gesell-
schaftsverhältnisses mit diesem Gesellschafter 
unzumutbar gemacht wird;

b) wenn der Gesellschafter Klage auf Aufl ösung 
der Gesellschaft erhebt;

c) wenn er gegen die im § 14 genannten Verfü-
gungsbeschränkungen verstoßen hat;

d) wenn er ohne Zustimmung der Komplementä-
rin den Gesellschaftsanteil treuhänderisch hält. 

4. Die Ausschließung wird wirksam im Falle
a) des Absatzes 2 a) mit der Rechtskraft des ent-

sprechenden Beschlusses;
b) des Absatzes 2 b) am Tage des ersten für die 

Abgabe der eidesstattlichen Versicherung an-
gesetzten Termins;
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c) des Absatzes 2 c) mit der Zustellung des Pfän-
dungs- und Überweisungsbeschlusses an die Ge-
sellschaft, wenn dieser nicht innerhalb eines Mo-
nats nach Zustellung wieder aufgehoben wird;

d) des Absatzes 2 d) mit Ablauf des Tages, an dem 
der Ausschluss beschlossen wurde.

5. Das Abfindungsguthaben des ausgeschlossenen 
Gesellschafters und die Auszahlung des Abfin-
dungsguthabens bestimmen sich nach § 17 dieses 
Vertrages. 

6. Der Ausschluss des Gesellschafters erfolgt durch 
Beschluss der Gesellschafterversammlung. Der 
auszuschließende Gesellschafter hat hierbei kein 
Stimmrecht. Er ist jedoch anzuhören, wenn er an 
der Gesellschafterversammlung, in der über sei-
nen Ausschluss Beschluss gefasst werden soll, 
teilnimmt.

§ 17 
Abfindung

1. Der ausgeschiedene Gesellschafter erhält eine 
Abfindung, für deren Höhe und Bezahlung gilt:

a) In jedem Fall des Ausscheidens (Kündigung, 
Ausschluss, etc.) erhält der Gesellschafter eine 
Abfindung.

b) Liegen die Voraussetzungen des § 16 Abs. 2 vor, 
beträgt die Abfindung der Höhe nach den Be-
trag der eingezahlten Einlage abzüglich etwai-
ger Verluste abzüglich der der Gesellschaft ent-
standenen Kosten bei der Durchsetzung ihrer 
Ansprüche auf Zahlung der Einlage.

c) Liegen die Voraussetzungen für einen Aus-
schließungsbeschluss gem. § 15 Abs. 3 a) bis d) 
vor, beträgt die Abfindung 60 % des wirklichen 
Wertes der Gesellschaftsbeteiligung i. S. des 
nachfolgenden Absatzes d), mindestens aber 
den Buchwerte des Gesellschaftsanteiles zum 
Zeitpunkt des Ausscheidens. Soweit aufgrund 
zwingender gesetzlicher Vorschriften ein hö-
herer Wert vorgeschrieben ist, wird dieser ge-
schuldet.

d) In allen übrigen Fällen errechnet sich die Ab-
findung nach dem wirklichen Wert des Gesell-
schaftsanteiles ermittelt nach den Regelungen 
des Buchstaben e). 

e) Zur Ermittlung des Abfindungsguthabens ist 
von der Geschäftsführung zum Ausscheidens-
zeitpunkt eine Ermittlung des Verkehrswer-

tes durchzuführen anhand einer nach handels-
rechtlichen Grundsätzen zu erstellenden Aus-
einandersetzungsbilanz, die die vorhandenen 
stillen Reserven sowie notwendige Rückstel-
lungen und Risiken berücksichtigt; ein etwaiger 
Firmenwert bleibt außer Ansatz. 

f) Scheidet der Gesellschafter zum Schluss eines 
Kalenderjahres aus, so ist der Jahresabschluss 
zum 31.12. der handelsrechtlichen Auseinan-
dersetzungsbilanz zugrunde zu legen; anderen-
falls ist der Jahresabschluss zum 31.12. des Jah-
res, welches dem Zeitpunkt des Ausscheidens 
voran ging, Grundlage für die Auseinanderset-
zungsbilanz.

g) Der Wert des Gesellschaftsanteiles (Abfin-
dungsguthaben) entspricht dem Anteil des aus-
geschiedenen Gesellschafters am Gesamtwert 
der Gesellschaft, ermittelt nach der Quote 
seines Gesellschaftsanteiles als Summe seiner 
Kapitalkonten. Ergibt sich ein negativer Saldo, 
begründet dieser Betrag keine Forderung; das 
Abfindungsguthaben des Gesellschafters be-
trägt in diesem Fall 0,- EUR. Wird die Gesell-
schaft jedoch innerhalb von sechs Monaten vor 
und nach dem Stichtag des Ausscheidens des 
Gesellschafters liquidiert, so tritt der Liquida-
tionsüberschuss an die Stelle des nach Satz 1 
maßgebenden Abfindungsguthabens. 

h) Die Kosten der Wertermittlung trägt die Ge-
sellschaft, wenn deren Bilanzstichtag auch für 
den Bewertungsstichtag maßgebend ist. In al-
len anderen Fällen trägt diese Kosten der aus-
scheidende Gesellschafter. Der ausgeschiedene 
Gesellschafter hat der Gesellschaft einen ange-
messenen Vorschuss in Höhe der mutmaßlich 
insoweit von ihm zu tragenden Kosten zur Ver-
fügung zu stellen.

i) Das Abfindungsguthaben wird durch den Aus-
scheidenden und die Komplementärin nach Vor-
liegen der maßgebenden Wertermittlung inner-
halb angemessener Frist einvernehmlich festge-
stellt. Können sich die Beteiligten nach Vorliegen 
der Wertermittlung und innerhalb einer weiteren 
Frist von einem Monat nach Aufforderung durch 
eine Partei nicht auf das Abfindungsguthaben 
einigen, werden die streitigen Positionen durch 
einen Schiedsgutachter verbindlich festgestellt. 
Der Schiedsgutachter wird gemeinschaftlich 
durch den ausgeschiedenen Gesellschafter und 
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die Komplementärin bestimmt. Der Schiedsgut-
achter soll ein in der Unternehmensbewertung 
erfahrener Wirtschaftsprüfer oder Steuerbera-
ter sein. Sofern sich die Parteien nicht innerhalb 
einer Frist von zwei Monaten auf die Person des 
Schiedsgutachters einigen, bestimmt die örtlich 
zuständige Wirtschaftsprüfer- bzw. Steuerbe-
raterkammer den Schiedsgutachter. Die Kos-
ten des Schiedsgutachtens tragen die Parteien 
im Verhältnis ihres Unterliegens. Auf Verlangen 
einer Partei oder des Schiedsgutachters haben 
beide Parteien je zur Hälfte einen Vorschuss bis 
zur Höhe der Kosten des Schiedsverfahrens an 
den Schiedsgutachter zu leisten. 

j) Die Abfi ndung ist in sechs gleichen Halbjah-
resraten zu bezahlen. Die erste Rate wird sechs 
Monate, nach dem Tag des Ausscheidens fäl-
lig. Steht zu diesem Zeitpunkt die Höhe der 
Abfi ndung noch nicht fest, so ist eine von der 
Komplementärin, zu bestimmende angemesse-
ne Abschlagszahlung zu leisten. Die Abfi ndung 
ist ab dem Tage des Ausscheidens mit 2 % p. a. 
über dem jeweiligen Basiszins der Europäischen 
Zentralbank zu verzinsen. Die aufgelaufenen 
Zinsen sind mit jeder Rate zu bezahlen. 

2. Am Gewinn oder Verlust, der sich aus den am 
Tag des Ausscheidens schwebenden Geschäften 
ergibt, nimmt der Ausgeschiedene nicht teil, so-
weit diese Ergebnisse nicht schon in dem für die 
Abfi ndung maßgebenden Jahresabschluss be-
rücksichtigt sind; desgleichen nicht am Gewinn 
und Verlust des laufenden Geschäftsjahres, wenn 
der Tag des Ausscheidens nicht mit einem Bilanz-
stichtag zusammenfällt.

3. Der ausgeschiedene Gesellschafter kann Si-
cherheitsleistung für Geschäftsverbindlichkeiten 
nicht verlangen und Befreiung von diesen Ver-
bindlichkeiten erst insoweit, als er von Gläubi-
gern in Anspruch genommen wird.

4. Ändert sich der für die Abfi ndung maßgebende 
Jahresabschluss infolge einer steuerlichen Außen-
prüfung der Gesellschaft oder durch anderweitig 
veranlasste Änderungen der Veranlagung, so ist 
die Abfi ndung der Änderung nicht anzupassen.

§ 18
Aufl ösung der Gesellschaft

1. Die Gesellschaft tritt unter den gesetzlichen 
Vorschriften sowie dann in Liquidation, wenn 
die Gesellschafter die Aufl ösung einstimmig be-
schließen.

2. Bei der Aufl ösung der Gesellschaft erfolgt die Li-
quidation durch die Komplementärin. Der Um-
fang ihrer Geschäftsführungs- und Vertretungs-
macht wird durch die Eröff nung der Liquidation 
nicht verändert.

3. Die Komplementärin hat das Vermögen der Ge-
sellschaft bestmöglich zu verwerten und den 
nach Ausgleich aller Verbindlichkeiten der Ge-
sellschaft verbleibenden Liquidationsüberschuss 
an die Gesellschafter im Verhältnis der festen 
Kapitalkonten auszuzahlen.

§ 19
Haftung und Verjährung

1. Die Gesellschafter untereinander sowie die Ge-
sellschafter im Verhältnis zur Gesellschaft haften 
nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, soweit 
dies gesetzlich zulässig ist. Schadensersatzansprü-
che der Gesellschafter untereinander verjähren 
innerhalb von drei Jahren nach Bekanntwerden 
des haftungsbegründenden Sachverhaltes, soweit 
nicht das Gesetz oder andere Bestimmungen eine 
kürzere Verjährungsfrist vorsehen. 

2. Die Ansprüche sind binnen einer Frist von sechs 
Monaten nach Kenntniserlangung von dem 
Schaden gegenüber dem Verpfl ichteten per ein-
geschriebenen Brief geltend zu machen.

§ 20
Veröff entlichungen

Veröff entlichungen der Gesellschaft erscheinen, so-
weit gesetzlich erforderlich, im Bundesanzeiger.

§ 21
Allgemeine Bestimmungen

1. Dieser Vertrag bleibt auch dann gültig, wenn ein-
zelne Bestimmungen sich als ungültig erweisen 
sollten. Die betreff ende Bestimmung ist dann 
durch die Gesellschafterversammlung so zu än-
dern, dass die mit ihr ursprünglich angestrebten 
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wirtschaftlichen und rechtlichen Zwecke soweit 
wie möglich erreicht werden. 

2. Änderungen dieses Vertrages sowie ein Verzicht 
auf ein Recht aus diesem Vertrag bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Schriftform und der aus-
drücklichen Bezugnahme auf diesen Vertrag, so-
weit nicht eine strengere Form gesetzlich vorge-
schrieben ist. Dies gilt auch für den Verzicht auf 
das Schriftformerfordernis. 

3. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprü-
che, Verpflichtungen und Streitigkeiten aus oder im 

Zusammenhang mit diesem Gesellschaftsvertrag 
oder seine Gültigkeit ist der Sitz der Gesellschaft.

4. Dieser Vertrag gibt die Vereinbarungen zwischen 
den Vertragsparteien hinsichtlich des Vertragsge-
genstandes vollständig wieder; Nebenabreden sind 
nicht getroffen. Alle bisherigen Abreden der Ver-
tragspartner im Zusammenhang mit dem Vertrags-
gegenstand werden durch diesen Vertrag ersetzt.

5. Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bun-
desrepublik Deutschland.

6. Die Kosten dieses Vertrages und seiner Durch-
führung trägt die Gesellschaft.

Sprakebüll, den 12.Januar 2018

Hans-Christian Andresen  
Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll Verw. GmbH 
vertreten durch die Geschäftsführer Hans-Christian Andresen und Christian Andresen

II. Sonstige für das Anlageverhältnis zwischen 
Anleger und Emittentin maßgebliche Verträge

Sonstige für das Anlageverhältnis maßgebliche Ver-
träge gibt es nicht.

III. Treuhandvermögen

Bei der angebotenen Vermögensanlage handelt es 
sich nicht um ein Treuhandvermögen im Sinne des § 

1 Abs. 2 Nr. 2 Vermögensanlagengesetz, so dass we-
der Treuhandvertrag noch Treuhänder existieren.

IV. Vertrag über die Mittelverwendungskontrolle

Es existieren weder ein Mittelverwendungskontrol-
leur noch ein Mittelverwendungskontrollvertrag.
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VI. Teil:  

Angaben über die Emittentin

A. Angaben über die rechtliche Struktur der Emittentin

Firma Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll II GmbH & Co. KG

Sitz 25917 Sprakebüll

Geschäftsanschrift Hauptstraße 32, 25917 Sprakebüll

Datum der Gründung 20. September 2017

Dauer der Emittentin Die Dauer der Emittentin ist unbestimmt.

Rechtsordnung Die Emittentin unterliegt der Rechtsordnung der Bundesrepublik 
Deutschland.

Rechtsform Die Emittentin ist eine Emittentin in der Rechtsform der Kommanditge-
sellschaft, an der eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 
beteiligt ist. Bei der Rechtsform der GmbH & Co. KG handelt es sich um 
eine Sonderform der Kommanditgesellschaft.

Gegenstand des Unternehmens Gegenstand des Unternehmens ist die Projektentwicklung, die Planung, 
der Erwerb, die Errichtung und der Betrieb einer Windenergieanlage 
in der Gemeinde Sprakebüll sowie die Erzeugung und der Handel mit 
Strom.
Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die 
dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet 
sind und kann auch Zweigniederlassungen errichten sowie sich zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sofern bei letzterem 
die unternehmerischen Entscheidungen im laufenden Geschäftsbetrieb 
bei der Gesellschaft selbst verbleiben. Die Gestaltungs-, Weisungs- und 
Lenkungsrechte müssen dabei ebenfalls bei der Gesellschaft verbleiben.
Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sol-
che erwerben, errichten oder pachten, sofern dies nur eine untergeord-
nete Neben- oder Hilfstätigkeit darstellt.

Zuständiges Registergericht Amtsgericht Flensburg

Handelsregisternummer HRA 9365 FL

Tag der Eintragung in das HR 20. September 2017

Stand des Gesellschaftsvertrages 12. Januar 2018

Persönlich haftende Gesellschafterin Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll Verw. GmbH

Gründungskommanditist Hans-Christian Andresen, Hauptstraße 32, 25917 Sprakebüll

Kommanditkapital Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung beträgt das Kommanditkapital 
1.000,00 EUR. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind 0,- EUR 
auf das Kommanditkapital ausstehend.
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B. Angaben über die Struktur des persönlich haftenden Gesellschafters (Komplementärin)

Firma Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll Verw. GmbH
Sitz 25917 Sprakebüll
Geschäftsanschrift Hauptstraße 32, 25917 Sprakebüll
Datum der Gründung 14. Juli 2005
Dauer der Emittentin Die Dauer der Komplementärin ist unbestimmt.
Rechtsordnung Die Komplementärin unterliegt der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland.
Rechtsform Die Komplementärin ist eine Gesellschaft in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung (GmbH). Die Haftung der GmbH ist auf das Gesellschaftervermögen begrenzt.
Gegenstand des Un-
ternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung, die Erschließung und der Betrieb von Windkraftan-
lagen, die Übernahme der Geschäftsführung und Verwaltung von Gesellschaften sowie die Vor-
nahme aller diesem Zwecke förderlichen Maßnahmen und Rechtsgeschäfte. Die Gesellschaft ist 
berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, sich an anderen Betrieben gleicher, ähnlicher oder 
verwandter Art zu beteiligen und solche Betriebe zu erwerben.

Zuständiges Register-
gericht

Amtsgericht Flensburg

Handelsregister-
nummer

HRB 1501 NI

Tag der Eintragung in 
das HR

14. Juli 2005

Stand des Gesell-
schaftsvertrages

20. April 2001

Geschäftsführer 1. Hans-Christian Andresen, geb. am 25.05.1948, Hauptstraße 32, 25917 Sprakebüll
2. Christian Andresen, geb. am 06.07.1979, Hauptstraße 32, 25917 Sprakebüll

Gesellschafter - Christian Andresen, Hauptstraße 32, 25917 Sprakebüll,  
mit einer Stammeinlage von 2.100,- EUR

- Hans-Christian Andresen, Hauptstraße 32, 25917 Sprake-
büll, mit einer Stammeinlage von 2.900,- EUR

- Karla Hahn, Hauptstraße 64, 24980 Schafflund, mit einer Stammeinlage von 1.200,- EUR
- Bonke Hansen, Freienwill 4, 25917 Sprakebüll, mit einer Stammeinlage von 4.200,- EUR
- Marten Jensen, Heideblick 1, 25917 Leck, mit einer Stammeinlage von 5.000,- EUR
- Inge Klappstein, Aventofter Straße 82, 25923 Humptrup, mit einer Stammeinlage von 2.500,- EUR
- Hermann Kühl, Sprakebüller Straße 1, 25917 Stadum, mit einer Stammeinlage von 5.600,- EUR
- Heinrich Kühn, Alter Moorweg 5, 25917 Sprakebüll, mit einer Stammeinlage von 4.200,- EUR
- Gert Lorenzen, Westerheide 12, 25917 Stadum, mit einer Stammeinlage von 2.500,- EUR
- Peter-Christian Petersen, Alter Moorweg 1, 25917 Sprake-

büll, mit einer Stammeinlage von 4.200,- EUR
- Frank Pohlmann, Brandhörn 1, 25917 Stadum, mit einer Stammeinlage von 5.600,- EUR
- Bernd Schmidt, Norderheide 3, 25917 Stadum, mit einer Stammeinlage von 1.200,- EUR
- Gerhard Siegert, Schottenburger Weg 2, 25917 Sprake-

büll, mit einer Stammeinlage von 4.200,- EUR
- Bernd Thomsen, Stadum-Nord 1, 25917 Stadum, mit einer Stammeinlage von 5.600,- EUR

Haftung Grundsätzlich haftet die Komplementärin einer KG unbeschränkt. Da es sich vorliegend jedoch um 
eine Kapitalgesellschaft in Rechtsform einer GmbH handelt, ist die Haftung der Komplementärin 
kraft ihrer Rechtsform auf deren Gesellschaftervermögen beschränkt.

Stammkapital Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung beträgt das Stammkapital 51.000,-  EUR, wobei 
25.400,- EUR eingezahlt sind.
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C. Beschreibung des Konzerns

Die Emittentin ist zum Zeitpunkt der Aufstellung 
dieses Verkaufsprospekts kein Konzernunterneh-
men i.S.d. § 18 AktG i.V.m. §§ 290, 296 HGB. Eine 
Beschreibung des Konzerns und der Einordnung der 
Komplementärin in einen solchen ist daher nicht 
möglich.
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VII. Teil:  

Angaben über das Kapital  
der Emittentin

A. Höhe der Kapitalanteile

Die Höhe der Kapitalanteile beträgt 1.000,- EUR.

B. Art der Anteile, in die das Kapital zerlegt 
ist

Das Kapital ist zerlegt in Komplemenär- und Kom-
manditanteile.

C. Höhe der ausstehenden Einlagen auf 
das Kapital

Die Höhe der ausstehenden Einlagen auf das Kapital 
beträgt 0,- EUR.

D. Hauptmerkmale der Anteile

Diesbezüglich wird auf die S. 36 ff. verwiesen.

E. Bisherige Ausgabe von Wertpapieren 
oder Vermögensanlagen
Bisher ausgegebene Wertpapiere oder Vermögens-
anlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögens-
anlagengesetzes, einschließlich des Datums ihrer 
ersten Kündigungsmöglichkeit oder ihrer Fälligkeit, 
gibt es nicht.
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VIII. Teil:  

Angaben über Gründungsgesellschafter 
des Emittenten und über die Gesell-
schafter des Emittenten zum Zeitpunkt 
der Aufstellung des Verkaufsprospekts

A. Angaben zu den 
Gründungsgesellschaftern 

Die Gründungsgesellschafter der Emittentin sind die 
Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll Verw. GmbH 
als Komplementärin (nachfolgend: Komplementä-
rin) und der Kommanditist Hans-Christian Andresen 
(nachfolgend: Kommanditist). s

I. Namen, Geschäftsanschrift, bei juristischen 
Personen Firma und Sitz 

Angaben zur Komplementärin

Die Firma der Komplementärin lautet: Bürgerwind-
park Stadum-Sprakebüll Verw. GmbH.

Die Komplementärin hat ihren Sitz in Sprakebüll.

Angaben zu dem Kommanditist

Hans - Christian Andresen, Geschäftsanschrift: 
Hauptstraße 32, 25917 Sprakebüll.

II. Art und Gesamtbetrag der von den 
Gründungsgesellschaftern insgesamt 
gezeichneten und eingezahlten Einlagen 

Die Gründungsgesellschafter haben insgesamt Einla-
gen in Höhe von 1.000,- EUR gezeichnet und einge-
zahlt. Bei den Einlagen handelt es sich um Bareinlagen 
in Form von Kommanditkapital.

III. Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte und 
Jahresbetrag der sonstigen Gesamtbezüge 

Angaben zur Komplementärin

Die Komplementärin ist im Zeitpunkt der Prospek-
taufstellung mit einem Anteil von 18,775% am Ver-
mögen und Ergebnis der Emittentin beteiligt. Pro-
gnosegemäß steht der Komplementärin der Emit-
tentin hierfür in dem Prognosezeitraum insgesamt 
Ausschüttungen in Höhe von  649,57 € zu. 

Der nach Bedienung der Gesellschaftssdarlehen, 
also den von der Emittentin zu bedienenden Darle-
hen (S. 75f.)   und nach der Bildung evtl. Rücklagen 
und Befriedigung der Komplementärin verbleiben-
de Liquiditätsüberschuss kann, soweit er nicht zum 
Ausgleich bestehender Verlustkonten zu verwenden 
ist, mittels entsprechenden Beschlusses der Gesell-
schafterversammlung an die Komplementärin und 
den Kommanditisten ausgeschüttet werden. Über die 
Ausschüttung hinausgehende Entnahmen bedürfen 
der Zustimmung der Gesellschafterversammlung.

Der Komplementärin steht jährlich eine Haftungs-
vergütung in Höhe von 5,00  % (im Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung: 51.000,- EUR) ihres Stammka-
pitals zu, höchstens jedoch 2.500,- EUR p.a. Auf die 
Laufzeit betrachtet steht der Komplementärin eine 
Haftungsvergütung von insgesamt 50.000,- EUR 
zu. Zusätzlich steht der Komplementärin Auslagen-
erstattung, die  im Zusammenhang mit Angelegen-
heiten der Gesellschaft, der Geschäftsführung und/
oder Vertretung der Gesellschaft entstanden sind,  
zu. Diese wird pauschal mit  2.500 € pro Jahr kalku-
liert. Auf die Laufzeit sind dies auch 50.000,- EUR. 
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Darüber hinaus steht der  Komplementärin als Ge-
schäftsführungsvergütung 2,00% des gesamten Jah-
resumsatzes inkl. aller sonstigen Erträge der Emitten-
tin zu. Weitere 0,5 % des gesamten Jahresumsatzes 
inklusive aller sonstigen Erträge der Emittentin fallen 
für kaufmännsiche Unterstützung/Betriebsführung 
an. Die 2,5 % p.a. machen gemäß Prognose einen Ge-
samtbetrag für die Laufzeit in Höhe von 273.398,- 
EUR aus (2018: 17.661,- EUR; 2019: 17.589,- EUR; 
2020: 17.518,- EUR; 2021: 17.447,- EUR; 2022: 
17.376,- EUR; 2023: 17.306,- EUR; 2024: 17.236,- 
EUR; 2025: 17.166,- EUR; 2026: 17.096,- EUR; 
2027: 17.027,- EUR; 2028: 16.958,- EUR; 2029: 
9.368,- EUR; 2030: 9.330,- EUR; 2031: 9.291,- 
EUR; 2032: 9.253,- EUR; 2033: 9.215,- EUR; 
2034: 9.187,- EUR; 2035: 9.166,- EUR; 2036: 
9.145,- EUR; 2037: 9.063,- EUR). Diese Beträge 
der Geschäftsführervergütung  werden an den Kom-
mandististen als Mitglied der Geschäftsführung der 
Emittentin und den weiteren Geschäftsführer Chris-
tian Andresen weitergeleitet.

Insgesamt stehen der Komplementärin über die 
prognostizierte Laufzeit Vergütungenin Höhe eines 
Betrages von 374.047,57  EUR zu. 

Im Übrigen stehen der Komplementärin keine wei-
teren Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte oder 
ein sonstige Gesamtbezüge, insbesondere Gehälter, 
Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, 
Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleis-
tungen jeder Art zu.

Angaben zum Kommanditisten

Der Kommanditist ist im Zeitpunkt der Prospekt-
aufstellung mit einem Anteil von 81,23% am Vermö-
gen und Ergebnis der Emittentin beteiligt. Progno-
segemäß steht dem Kommanditisten der Emitten-
tin hierfür im Prognosezeitraum Ausschüttungen in 
Höhe von 2.810,39 € zu.

Der nach Bedienung der Gesellschaftsdarlehen, 
also den von der Emittentin zu bedienenden Darle-
hen (S. 75f.)   und nach der Bildung evtl. Rücklagen 
und Befriedigung der Komplementärin verbleiben-
de Liquiditätsüberschuss kann, soweit er nicht zum 
Ausgleich bestehender Verlustkonten zu verwenden 
ist, mittels entsprechenden Beschlusses der Gesell-
schafterversammlung an die Komplementärin und 
den Kommanditisten ausgeschüttet werden. Über 

die Ausschüttung hinausgehende Entnahmen bedür-
fen der Zustimmung der Gesellschafterversammlung

Als Mitglied der Geschäftsführung der Emitten-
tin steht ihm die oben aufgeführte Geschäftsführer-
vergütung zzgl. der Auslagen und Aufwendungen in 
Höhe eines Betrages von insgesamt 273.398,- EUR 
zu. Dieser Betrag wird zwischen den beiden Mitglie-
dern der Geschäftsführung nach individueller Verein-
barun aufgeteilt und von der Komplementärin an diese 
weitergeleitet.Die Aufteilung unter den beiden Mit-
gliedern der Geschäftsführung steht noch nicht fest.

Im Übrigen stehen dem Kommanditisten kei-
ne weiteren Gewinnbeteiligungen, Entnahmerech-
te oder ein sonstige Gesamtbezüge, insbesondere 
Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschä-
digungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und 
Nebenleistungen jeder Art im Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung zu. Dem Kommanditisten stehen als 
Betrag insgesamt 276.208,39 EUR zu. 

Der Gesamtbetrag aller Vergütungen, die den Grün-
dungsgeselllschaftern und Gesellschaftern zustehen 
beträgt 376.857,96  EUR  .

IV. Angaben zu Eintragungen in einem 
Führungszeugnis 

In Bezug auf den Kommanditisten (natürliche Perso-
nen) sind keine Eintragungen zu Verurteilungen we-
gen einer Straftat nach den 
• §§ 263 bis 283d des Strafgesetzbuches (Straf-

taten wegen Betrugs und Untreue, Urkundenfäl-
schung und Insolvenzstraftaten)

• § 54 des Kreditwesengesetzes (verbotene Ge-
schäfte und Betreiben von Bankgeschäften oder 
Finanzdienstleistungen ohne erforderliche Ge-
nehmigung)

• § 119 des Wertpapierhandelsgesetzes (Börsen-
straftaten, insbesondere verbotene Insiderge-
schäfte und Marktmanipulation),

• § 369 der Abgabenordnung (Steuerstraftaten)
in einem Führungszeugnis enthalten.
Das Führungszeugnis des Kommanditisten (natür-

liche Person) ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung nicht älter als sechs Monate. 

Der Kommanditist (natürliche Person) ist Deut-
scher. Eine ausländische Verurteilung wegen einer 
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Straftat, die mit den vorgenannten Straftaten ver-
gleichbar ist, besteht nicht. 

Da es sich bei der Komplementärin um eine im In-
land gegründete juristische Person handelt, ist für diese 
die Erstellung eines Führungszeugnisses nicht möglich.

Bei der Komplementärin handelt es sich um eine 
im Inland gegründete juristische Person, deren Sitz 
und Geschäftsleitung sich im Inland befi ndet und 
somit strafrechtlich im Inland nicht verfolgt werden 
kann. Auch bestehen bzgl. der soeben genannten ju-
ristischen Person keine ausländischen Verurteilungen.

V. Angaben zu Insolvenzverfahren innerhalb der 
letzten fünf Jahre

Über das Vermögen der Gründungsgesellschafter 
wurde zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung inner-
halb der letzten fünf Jahre kein Insolvenzverfahren 
eröff net oder mangels Masse abgewiesen.

Sämtliche Gründungsgesellschafter waren zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung innerhalb der letz-
ten fünf Jahre nicht in der Geschäftsführung einer 
Gesellschaft tätig, über deren Vermögen ein Insol-
venzverfahren eröff net oder mangels Masse abge-
wiesen wurde.

VI. Angaben über frühere Aufh ebung 
einer Erlaubnis zum Betreiben von 
Bankgeschäften oder zur Erbringung von 
Finanzdienstleistungen durch die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht 

Weder gegenüber der Komplementärin noch gegen-
über dem Kommanditisten wurde durch die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die Erlaub-
nis zum Betreiben von Bankgeschäften oder zur Er-
bringung von Finanzdienstleistungen aufgehoben.

VII. Angaben über die Gründungsgesellschafter 
der Emittentin und über die Gesellchafter der 
Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung und über die unmittelbaren und mittelbaren 
Beteiligungen an diesen Unternehmen sowie über 
die Art und Weise der  Tätigkeit für diese Unter-
nehmen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung

Die Komplementärin ist nicht an Unternehmen,
– die der Emittentin Fremdkapital zur Verfügung 

stellen,
– die im Zusammenhang mit der Anschaff ung oder 

Herstellung des Anlageobjektes Leistungen oder 
Lieferungen erbringen  

beteiligt oder für diese tätig.

Der Kommanditist ist Gesellschafter der Komple-
mentärin. 

Er ist an der VR Bank eG Niebüll in Höhe von 
2.000,-  EUR beteiligt. Diese stellt der Emitten-
tin Fremdkapital zur Verfügung. Der Kommanditist 
ist Gesellschafter des Lohnbetriebes Hans-Christi-
an Andresen GbR. und der Solar-Energie Andresen 
GmbH. Diese Unternehmen haben im Zusammen-
hang mit der Anschaff ung oder Herstellung der Win-
denergieanlage Leistungen erbracht. 

Der Kommanditist ist für die Solar-Energie Andre-
sen GmbH und für die Komplementärin als Mitglied 
der Geschäftsführung der Emittentin tätig.

Im Übrigen ist der Kommanditist nicht an Unter-
nehmen,
– die der Emittentin Fremdkapital zur Verfügung 

stellen,
– die im Zusammenhang mit der Anschaff ung oder 

Herstellung des Anlageobjektes Leistungen oder 
Lieferungen erbringen

beteiligt oder für diese tätig.

VIII. Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen 
der Gründungsgesellschafter an Unternehmen, 
die mit dem Vertrieb der emittierten 
Vermögensanlage beauftragt sind

Die Emittentin ist mit dem Vertrieb der Vermögens-
anlage beauftragt. Der Kommanditist Hans-Christi-
an Andresen ist an dieser beteiligt. Im Übrigen sind 
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die Gründungsgesellschafter weder unmittelbar noch 
mittelbar an Unternehmen beteiligt, mit dem Ver-
trieb der emittierten Vermögensanlage, beauftragt 
sind.

IX. Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen 
der Gründungsgesellschafter an Unternehmen, 
die mit der Emittentin/Anbieterin  nach § 271 
des Handelsgesetzbuchs in einem Beteiligungs-
verhältnis stehen oder verbunden sind

Die Komplementärin steht in einem Beteiligungsver-
hältnis zur Emittentin.Die Emittentin ist gleichzei-
tig die Anbieterin. Der Kommandtist Hans-Christi-
an Andresen ist an der Komplementärin beteiligt, so 
dass er sowohl unmittelbar als auch mittelbar an der 
Emittentin beteiligt ist.

Im Übrigen sind die Gründungsgesellschafter we-
der unmittelbar noch mittelbar an Unternehmen be-
teiligt, die mit der Emittentin/ Anbieterin nach § 271 
des Handelsgesetzbuchs in einem Beteiligungsver-
hältnis stehen oder verbunden sind.

X. Tätigkeit der Gründungsgesellschafter 
für Unternehmen, die mit dem Vertrieb der 
emittierten Vermögensanlage beauftragt ist

Die Emittentin ist mit dem Vertrieb der Vermögens-
anlage beauftragt. Der Kommanditist Hans-Christi-
an Andresen ist für diese tätig.

Im Übrigen sind weder die Gründungsgesellschaf-
ter noch die Gesellschafter im Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung für Unternehmen tätig, die mit dem 
Vertrieb der emittierten Vermögensanlage beauf-
tragt sind.

XI. Tätigkeit der Gründungsgesellschafter für 
Unternehmen, die mit der Emittentin/Anbieterin 
nach § 271 des Handelsgesetzbuches in einem 
Beteiligungsverhältnis stehen oder verbunden sind

Der Kommanditist ist als Geschäftsführer der Kom-
plementärin für diese tätig. Ansonsten sind die Grün-
dungsgesellschafter nicht für Unternehmen, die mit 

der Emittentin/Anbieterin nach § 271 des Handels-
gesetzbuches in einem Beteiligungsverhältnis stehen 
oder verbunden sind, tätig.

XII. Angaben zur Beauftragung mit dem Vertrieb 
der emittierten Vermögensanlage 

Die Emittentin ist mit dem Vertrieb der Vermögens-
anlage beauftragt. Der Kommanditist Hans-Chris-
tian Andresen ist als Mitglied der Geschäftsführung 
der Emittentin folglich auch damit beauftragt. Im 
Übrigen  sind die Gründungsgesellschafter  zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung nicht mit dem Ver-
trieb der emittierten Vermögensanlage beauftragt.

XIII. Angaben zur Bereitstellung oder 
Vermittlung von Fremdkapital  

Weder die Komplementärin noch der Kommanditist 
stellen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung der 
Emittenten Fremdkapital zur Verfügung oder ver-
mitteln ihr dieses.

XIV. Angaben über Lieferungen oder Leistungen 
im Zusammenhang mit der Anschaffung oder 
Herstellung des Anlageobjektes 

Weder die Komplementärin noch der Kommanditist 
erbringen Leistungen im Zusammenhang mit der An-
schaffung oder Herstellung des Anlageobjekts.

B. Angaben zu den Gesellschaftern 

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufspros-
pektes gibt es keine Gesellschafter, die keine Grün-
dungsgesellschafter sind.
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IX. Teil:  

Angaben über  
die Geschäftstätigkeit der Emittentin

A. Die wichtigsten Tätigkeitsbereiche der 
Emittentin

Gegenstand des Unternehmens ist die Projektent-
wicklung, die Planung, der Erwerb, die Errichtung 
und der Betrieb einer Windenergieanlage in der Ge-
meinde Sprakebüll sowie die Erzeugung von und der 
Handel mit Strom.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maß-
nahmen berechtigt, die dem Gesellschaftszweck un-
mittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind und 
kann auch Zweigniederlassungen errichten sowie sich 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen 
bedienen, sofern bei letzterem die unternehmeri-
schen Entscheidungen im laufenden Geschäftsbe-
trieb bei der Gesellschaft selbst verbleiben. Die Ge-
staltungs-, Weisungs- und Lenkungsrechte müssen 
dabei ebenfalls bei der Gesellschaft verbleiben.

Die Gesellschaft kann sich an anderen Unterneh-
men beteiligen oder solche erwerben, errichten oder 
pachten, sofern dies nur eine untergeordnete Ne-
ben- oder Hilfstätigkeit darstellt.

B. Abhängigkeit der Emittentin von 
Patenten, Lizenzen, Verträgen oder neuen 
Herstellungsverfahren

I. Patente, Lizenzen, neue Herstellungsverfahren

Die Emittentin ist nicht von Patenten, Lizenzen oder 
neuen Herstellungsverfahren abhängig.

II. Verträge

Die Emittentin ist von folgenden Verträgen abhän-
gig, die von wesentlicher Bedeutung für die Ge-
schäftstätigkeit oder Ertragslage der Emittentin sind:

1. Darlehensverträge
Die Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll GmbH & Co. 
KG hat mit der VR Bank eG Niebüll folgende Dar-
lehensverträge abgeschlossen, die durch Vertrag vom 
14.02.2018 auf die Emittentin übergegangen sind:
- Roll-Over Darlehen (Limit 300.000,- EUR): 

Zur Teilfinanzierung und Errichtung der WEA 
wurde am 12.12.2016 dieser Vertrag geschlossen. 
Die Rückzahlung erfolgt nach freiem Ermes-
sen der Emittentin, spätestens jedoch bis zum 
30.12.2023. Ohne diesen Kredit wäre eine Fi-
nanzierung der drei WEA nicht zustande gekom-
men.

- Endfälliges Darlehen vom 02.02.2017 für die 
Vorfinanzierung des Eigenkapitals (170.000,- 
EUR): Um die WEA bezahlen zu können und 
um nicht zu 100% auf Fremdkapital zugreifen 
zu müssen, will die Emittentin mit diesem Ver-
kaufsprospekt Eigenkapital einsammeln. Da die 
Aufnahme der Anleger aber zeitlich hinter der 
Fälligkeit der Errichtungs- und Inbetriebnahme-
kosten liegt, wurde das einzusammelnde Eigen-
kapital vorfinanziert. Dieses Darlehen wird abge-
löst, wenn das in diesem Verkaufsprospekt pros-
pektierte Eigenkapital eingesammelt ist.

- Langfristiges Ratendarlehen vom 02.02.2017 
(2.300.000,- EUR): Um den Rest des erfor-
derlichen Fremdkapitals zu bekommen, um den 
Kauf der WEA zu ermöglichen, wurde ein Ver-
trag über ein langfristiges Ratendarlehen ge-
schlossen. Dieses wird in 59 Tilgungsraten, erst-
mals ab 30.06.2019, getilgt. Ohne diesen Kredit 
wäre ein Kauf der WEA nicht zustande gekom-
men.
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- Langfristiges Ratendarlehen vom 02.02.2017 
(1.330.000,- EUR): Um den Rest des erforder-
lichen Fremdkapitals zu bekommen, um den Kauf 
der WEA zu ermöglichen, wurde ein Vertrag 
über ein langfristiges Ratendarlehen geschlos-
sen. Dieses wird in 31 Tilgungsraten, erstmals ab 
30.06.2019, getilgt. Ohne diesen Kredit wäre 
ein Kauf der WEA nicht zustande gekommen.

- Als Sicherheit hat die Bürgerwindpark 
Stadum-Sprakebüll GmbH & Co. KG u.a. ein 
Termingeldkonto mit einem Guthaben von 
154.000,- EUR an die VR Bank eG Niebüll ver-
pfändet. Dieses wird nach Tilgung der langfristi-
gen Darlehen umgewidmet und in die Rückbau-
rücklage eingestellt.

2. Dienstleistungsvertrag
Die Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll GmbH & 
Co. KG hat mit der S.-H. Rechtsanwaltsgesellschaft 
mbH am 03.04.2017 einen Vertrag über die Erstel-
lung dieses Verkaufsprospektes geschlossen. Da die 
in diesem Verkaufsprospekt emittierte Vermögens-
anlage gemäß §§ 6, 1 VermAnlG prospektpflichtig 
ist, musste dieser Vertrag geschlossen werden, um 
das Eigenkapital einsammeln zu können. Der Vertrag 
ist nicht  auf die Emittentin übertragen worden.

3. Versicherungsverträge 
- Mit Datum vom 23.08.2017 hat die Bürger-

windpark Stadum-Sprakebüll GmbH & Co. KG 
eine Maschinen-Differenz-Versicherung für 
Windkraftanlagen abgeschlossen. Diese beinhal-
tet eine Maschinen- sowie eine Maschinen-Er-
tragsausfallversicherung. Diese Versicherung ist 
mit Wirkung zum 01.01.2018 auf  die Emittentin 
übertragen worden.

- Mit Datum vom 21.12.2016 hat die Bürger-
windpark Stadum-Sprakebüll GmbH & Co. KG 
eine Betriebs- und Berufshaftpflichtversiche-
rung mit der Allianz Versicherungs-Aktiengesell-
schaft geschlossen. Versicherungsbeginn war der 
07.12.2016 und Ende ist am 07.12.2019. Versi-
chert ist die gesetzliche Haftpflicht als Unter-
nehmer des versicherten Betriebes. Diese Versi-
cherung ist mit Wirkung zum 01.01.2018 auf die 
Emittentin übertragen  worden.

- Mit Datum vom 18.07.2017 hat die Bürgerwind-
park Stadum-Sprakebüll GmbH & Co. KG einen 
Rechtsschutzversicherungsvertrag mit der Allianz 

Versicherungs-Aktiengesellschaft geschlossen. 
Versicherungsbeginn war der 21.04.2017 und der 
Vertrag endet am 01.01.2020. Abgesichert wird 
hierdurch der Firmen-Vertrags-Rechtsschutz. 
Versichert sind zurzeit noch alle vier WEA der 
Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll GmbH & 
Co. KG. Diese Versicherung ist mit Wirkung zum 
01.01.2018 in Bezug auf die eine WEA, die von 
der Emittentin abgekauft wurde, auf  die Emit-
tentin übertragen worden.

4. Kaufvertrag für die WEA
Mit  Datum vom 14.02.2018 hat die Emittentin mit 
der Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll GmbH & 
Co. KG einen Kaufvertrag über die in diesem Ver-
kaufsprospekt prospektierte WEA geschlossen. 
Ohne diesen Vertrag kann die Emittentin die WEA 
nicht betreiben und daraus die Erlöse nicht erzielen.

5. Wartungsvertrag für die WEA
Mit  Datum vom 15.02.2018 hat die Emittentin den 
von der Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll GmbH 
& Co. KG mit der Nordex Energy GmbH geschlos-
senen Wartungsvertrag übernommen. Dieser Ver-
trag endet am Tag vor dem 20. Jahrestag der erstma-
ligen Inbetriebnahme der WEA. Da die Emittentin 
gar nicht das technische Wissen und die technische 
Ausstattung hat, war die Vertragsübernahme für eine 
optimale technische Ausnutzung der WEA erforder-
lich und aufgrund der Bindung an den Werklieferver-
trag auch zwingend geboten.

6. Fachgutachten
Mit Datum vom 16.12.2014, 30.06.2015, 10.07.2015, 
07.09.2015, 27.10.2015 und 16.12.2015wurden 
Fachgutachten erstellt. Diese waren für die Planung 
und die Bauantragsstellung erforderlich. 

7. Nutzungsverträge
Im Februar 2018 wurde zwischen der Bürgerwind-
park Stadum-Sprakebüll GmbH & Co. KG und der 
Emittentin eine Übertragungsvereinbarung des Nut-
zungsvertrages mit Gerhard

Siegert vom 11.05.2011 samt dessen Nachträgen 
vom 28.08.2015 und 07.12.2016 für einen Winde-
nergieanlagenstandort im Windpark Stadum-Sprake-
büll geschlossen. Diese Übernahme ist erforderlich, 
um die Flächen für die WEA zu generieren. 
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8. Städtebaulicher Vertrag
Mit Datum vom 07.10.2015 wurde zwischen der 
Gemeinde, den Landeigentümern und der Bürger-
windpark Stadum-Sprakebüll GmbH & Co. KG ein 
städtebaulicher Vertrag zur Windenergienutzung in 
der Gemeinde Sprakebüll geschlossen. Diesen Städ-
tebaulichen Vertrag hat die Emittentin mit dem 1. 
Nachtrag zum Städtebaulichen Vertrag zur Winde-
nergienutzung in der Gemeinde Sprakebüll mit Ver-
trag vom Februar 2018 übernommen. Diese Über-
nahme war erforderlich, um die Rechte aus dem 
Städtebaulichen Vertrag nutzen zu können.

9. Vertrag über die Mitnutzung der Infrastruktur für eine 
Windkraftanlage im Windpark 
Stadum-Sprakebüll und über die gemeinsame Ein-
speisung von Strom
Die Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll GmbH & 
Co. KG betrieb insgesamt vier Windkraftanlagen der 
Firma Nordex im Windpark Stadum-Sprakebüll. Mit 
gesonderter Vereinbarung hat die Bürgerwindpark 
Stadum-Sprakebüll GmbH & Co. KG eine der WEA, 
und zwar die am 28.07.2017 in Betrieb genomme-
nen WEA vom Typ N117/3000, an die Emittentin 
verkauft. Kaufgegenstand nach dieser Vereinbarung 
ist die WEA selbst, die Zuwegung und die befestig-
te Kranstellfl äche sowie eine ca. 20 m lange Leitung. 
Die übrige Infrastruktur, d.h. das gesamte Leitungs-
netz, der Trafo und die Übergabestation samt sämt-
licher zugehörigen Anlagen steht im Eigentum der 
Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll GmbH & Co. 
KG. Zur Einspeisung des in der WEA produzierten 
Stroms ist die Emittentin auf die Mitnutzung der im 
Eigentum der Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll 
GmbH & Co. KG stehende Infrastruktur angewiesen. 
Die Emittentin wird den in ihrer WEA produzierten 
Strom über den Einspeisepunkt der Bürgerwindpark 
Stadum-Sprakebüll GmbH & Co. KG einspeisen.

Vor diesem Hintergrund haben die Bürgerwindpark 
Stadum-Sprakebüll GmbH & Co. KG und die Emit-
tentin mit Datum vom 14.02.2018 einen Vertrag über 
die Mitnutzung der Infrastruktur für eine Windkraft-
anlage im Windpark Stadum-Sprakebüll und über die 
gemeinsame Einspeisung von Strom geschlossen.

10. Baulastenübertragungsvereinbarungen
Mit Datum vom 14.02.2018 hat die Emittentin 
mit den jeweiligen Landeigentümern und der Bür-
gerwindpark Stadum-Sprakebüll GmbH & Co. KG 

Baulastenübertragungsvereinbarungen geschlos-
sen. Die Eigentümer hatten der Bürgerwindpark 
Stadum-Sprakebüll GmbH & Co. KG Baulasten ein-
geräumt. Nach Kauf der WEA ist es für den Betrieb 
dies erforderlich, dass die Baulasten auf die Emitten-
tin übertragen wurden.

Ansonsten besteht keine Abhängigkeit der Emitten-
tin von Verträgen, wenn sie von wesentlicher Bedeu-
tung für die Geschäftstätigkeit oder Ertragslage des 
Emittenten sind. 

C. Gerichts-, Schieds- oder 
Verwaltungsverfahren

Im Zeitpunkt der Aufstellung dieses Verkaufspros-
pektes bestehen keine Gerichts-, Schieds- oder Ver-
waltungsverfahren, die einen Einfl uss auf die wirt-
schaftliche Lage der Emittentin oder auf die Vermö-
gensanlage haben.

D. Angaben über laufende Investitionen

Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Verkaufspros-
pektes werden folgende  Investitionen getätigt: 

WEA inkl. Fundament: 3.347.073,92 EUR
Wegebau, Ausgleich: 285.769,44 EUR
Kabelbau, Netzanbindung: 32.269,54 EUR
Gutachten: 84.748,75 EUR
Projektierung inkl. Rechtsbe-
ratung, Notar etc.:

359.846,26EUR

sonstiges: 140.292,09 EUR
Risikoübernahmeentgelt: 100.000,- EUR
Investitionssumme: 4.350.000,- EUR

Weitere laufende Investitionen der Emittentin be-
stehen nicht.

E. Beeinfl ussung durch außergewöhnliche 
Ereignisse

Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Verkaufspro-
spektes ist die Tätigkeit der Emittentin nicht durch 
außergewöhnliche Ereignisse beeinfl usst worden.
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X. Teil:  

Angaben über die Anlageziele und 
Anlagepolitik der Vermögensanlage

A. Anlagestrategie und Anlagepolitik

Anlagestrategie ist der Betrieb der emittierten WEA 
auf dem Gebiet der Gemeinden Stadum und Sprake-
büll , um durch die Nutzung erneuerbarer Energien 
zum Klimaschutz beizutragen durch Entlastung der 
Umwelt. Gleichzeitig soll aus dem Verkauf von er-
neuerbarer Energie ein Gewinn erzielt werden.

Als Anlageziel willl die Emittentin einen Über-
schuss aus der Einspeisung und dem Verkauf der er-
zeugten elektrischen Energie erzielen. Die Vermö-
gensanlage hat den Zweck, den Bürgern der Gemein-
den Stadum und Sprakebüll die Beteiligung an einer 
Windenergieanlage sowie die Erzielung von Erträgen 
aus dem Verkauf von elektrischer Energie zu ermög-
lichen. Mit den daraus resultierenden Betriebsein-
nahmen soll nach Abzug der Betriebskosten ein mög-
lichst hoher Gewinn erzielt werden, der an die Ge-
sellschafter ausgeschüttet werden soll. 

Die Anlagepolitik besteht darin, das mit diesem 
Verkaufsprospekt einzuwerbende Eigenkapital sowie 
das Fremdkapital für den Betrieb der WEA einzuset-
zen. Außerdem wird durch die gesetzlich garantierte 
Förderung der Stromerzeugung durch das EEG eine 
Risikominimierung angestrebt. 

Die von der Emittentin betriebene WEA wurde 
durch die Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll GmbH 
& Co. KG geplant, errichtet und in Betrieb genom-
men. Erst mit Kaufvertrag vom 14.02.2018 ist diese 
auf die Emittentin mit allen Rechten und Pflichten 
übergegangen.

Die prospektierte WEA ist am 28.07.2017 in Betrieb 
genommen worden und erzielt seitdem elektrische 
Energie.

Die Nettoeinnahmen aus dem Angebot dieses 
Verkaufsprospektes sollen dazu verwendet werden, 
die Investitionskosten für die WEA zum Teil zu de-

cken. Speziell sollen die Nettoeinnahmen dafür ver-
wendet werden, das Darlehen für die Vorfinanzierung 
des Eigenkapitals abzulösen, wofür die Nettoeinnah-
men ausreichen. 

Die Nettoeinnahmen alleine reichen für die Realisie-
rung des Projekts, also der prospektierten WEA, nicht 
aus. Vielmehr musste die Emittentin Fremdkapital 
aufnehmen, um das Projekt realisieren zu können.

Für sonstige Zwecke werden die Nettoeinnahmen 
nicht verwendet.

B. Geschäftsveränderung und 
Anlagetechniken

Es ist keine Änderung der Anlagepolitik oder Anla-
gestrategie vorgesehen. Die Gesellschafter können 
aber durch Gesellschafterbeschluss, der der Mehr-
heit von 50,00% der abgegebenen Stimmen bedarf, 
den Gesellschaftsvertrag und damit den Gegenstand 
des Unternehmens erweitern oder beschränken und 
dadurch die Anlagepolitik oder Anlagestrategie än-
dern. Darüber hinaus bestehen keine Möglichkeiten 
der Änderung.

Die Emittentin setzt keine Derivate oder Termin-
geschäfte ein.

C. Konkretisierungen des Anlageobjekts

I. Beschreibung des Anlageobjekts

Anlageobjekt der Vermögensanlage ist eine WEA des 
Typs N117/3000 der Firma Nordex Energy GmbH 
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inklusive der elektrischen und verkehrstechnischen 
Infrastruktur.

Die Windenergieanlage besteht aus Fundament, 
Turm, Transformator, Generator und Rotoren. Die 
verkehrstechnische Infrastruktur umfasst die Zuwe-
gung zu der Anlage, die Kranstellfläche und etwaige 
Lagerplätze. Die elektrische Infrastruktur umfasst 
Kabel und mögliche externe Transformatoren.

Das mit diesem Verkaufsprospekt einzuwerbende Ka-
pital dient der Ablösung der Vorfinanzierung. 

II. Ob den nach den §§ 3, 7 oder 12 
VermVerkProspV zu nennenden Personen das 
Eigentum am Anlageobjekt oder wesentlichen 
Teilen desselben zustand oder zusteht oder 
diesen Personen aus anderen Gründen eine 
dingliche Berechtigung am Anlageobjekt zusteht

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung steht weder 
der Emittentin/Anbieterin/Prospektverantwortliche, 
noch den Gründungsgesellschaftern, den Gesell-
schaftern der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospek-
taufstellung und den Mitgliedern der Geschäftsfüh-
rung der Emittentin das Eigentum am Anlageobjekt 
oder wesentlichen Teilen desselben zu, da es zur Si-
cherheit an die VR Bank eG Niebüll sicherungsüber-
eignet wurde. Der Emittentin/Anbieterin/Prospekt-
verantwortliche steht nur der Besitz zwecks weiterer 
Nutzung zu.

Vorher stand das Eigentum der Emittentin/An-
bieterin/Prospektverantwortlichen zu, da Windener-
gieanlagen und die dazugehörende Infrastruktur nach 
herrschender Meinung keine wesentlichen Bestand-
teile eines Grundstückes sind. 

An dem zum Betrieb der Windenergieanlage gepach-
teten Boden wurden der Emittentin/Anbieterin/Pro-
spektverantwortlichen durch die Übernahmeverträ-
ge dingliche Nutzungsrechte bestellt.

III. Dingliche Belastungen des Anlageobjektes

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist das Anla-
geobjekt an die VR Bank eG Niebüll sicherungsüber-
eignet. 

IV. Rechtliche und tatsächliche Beschränkungen 
des Anlageobjektes

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung bestehen 
folgende rechtliche und tatsächliche Beschränkun-
gen hinsichtlich der Verwendungsmöglichkeiten des 
Anlageobjektes:

1. Rechtliche Beschränkungen:

Aus der Baugenehmigung

Die WEA darf nachts in der Zeit von 22.00 bis 
06.00 Uhr zur Sicherstellung der nächtlichen Im-
missionsrichtwerte an den nächsten Gebäuden mit 
schutzbedürftigen Wohnräumen nur mit einem 
Schallleistungspegel von maximal 106,0 dB(A), einer 
maximalen Nennleistung von 3.000 kW und einer 
Rotordrehzahl von 12,6 U/min betrieben werden.

Innerhalb von 12 Monaten nach Inbetriebnahme der 
WEA ist durch eine Messung einer gemäß § 29b Bim-
SchG bekannt gegebenen Stelle an der genehmigten 
WEA die Einhaltung des Schallleistungspegels für den 
gesamten Betriebsbereich nachzuweisen. Sollte der 
Nachweis innerhalb dieser Frist nicht gelingen, ist die 
WEA bis zur Vorlage nachts in der Zeit von 22.00 bis 
06.00 Uhr auf die Leistungsstufe von maximal 2.735 
kW bei maximal 11,5 U/min und einem Schallleistungs-
pegel von maximal 104,00 dB(A) zu drosseln. 

Die WEA ist gemäß LBP im Zeitraum vom 10.05. 
bis 30.09. in der Zeit von einer Stunde vor Sonnen-
untergang bis eine Stunde nach Sonnenaufgang bei 
folgenden Witterungsbedingungen abzuschalten: 
Windgeschwindigkeit in Gondelhöhe unterhalb von 6 
m/s sowie Lufttemperatur höher als 10 °C und Nie-
derschlagsfreiheit. Von diesem Abschaltalgorithmus 
kann abgewichen werden, wenn ein Änderungsantrag 
gestellt wird und die Untere Naturschutzbehörde 
diesem aufgrund der Ergebnisse des nachgeschalte-
ten Höhenmonitorings zustimmt.
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Innerhalb eines Jahres nach der Einstellung des Be-
triebes ist die WEA zu demontieren und das Funda-
ment komplett zu beseitigen.

Sofern die WEA im Betrieb eine Ton- oder Impuls-
haltigkeit aufweisen sollte, ist diese nachts in der Zeit 
von 22.00 bis 06.00 Uhr abzuschalten.

Geräuschsverursachende Erscheinungen, die durch 
nicht bestimmungsgemäßen Betrieb, Verschleiß oder 
unvorhersehbare Ereignisse entstehen, sind durch re-
gelmäßige Wartungsdienste bzw. umgehende Ersatz-
reparaturen zu vermeiden bzw.- zu beseitigen. Soll-
ten diese Geräusche dann tonhaltig oder impulshaltig 
sein, ist die WEA bis zur Reparatur nachts in der Zeit 
von 22.00 bis 06.00 Uhr abzuschalten.

Sofern der Schallleistungspegel von 106,0 dB(A) nur 
mit einer erweiterten schalloptimierten Betriebsweise 
durch Leistungs- und Rotordrehzahlreduktion erreicht 
werden kann, sind die Betriebsbedingungen, die wäh-
rend der Schallvermessung eingehalten wurden, auch 
dauerhaft in der Nachtzeit von 22.00 bis 06.00 Uhr 
für die gesamte Betriebsdauer einzuhalten.

Die WEA ist so zu betreiben und zu unterhalten, dass 
durch Abschaltmaßnahmen erhebliche Belästigun-
gen der Nachbarschaft durch periodischen Schatten-
wurf verhindert werden. Die Beschattungsdauer der 
WEA, unter der Berücksichtigung der Vorbelastung, 
darf an den im Einwirkungsbereich der WEA liegen-
den schutzbedürftigen Räumen die Immissionsricht-
werte von maximal 30 Minuten pro Tag und maximal 
8 Stunden pro 12 Monate nicht überschreiten.

Dort, wo die Richtwerte aufgrund der Vorbelas-
tung schon überschritten sind, darf die WEA keinen 
zusätzlichen periodischen Schattenwurf mehr verur-
sachen.

Sollte die WEA vom Netzbetreiber von Netz genom-
men werden, ist der Rotor der WEA während dieser 
Zeit stillzusetzen. Sofern im sogenannten „Trudelbe-
trieb“ (Betrieb mit einer Rotordrehzahl von ca. 6 U/
min) die WEA am nächsten Immissionsort akustisch 
nicht mehr wahrgenommen werden, ist auch dieser 
immissionsarme Betrieb zulässig.

Schattenwurf

Durch die Rotoren wird im Betriebslauf bei Son-
nenschein wiederkehrender Schattenwurf ausgelöst. 
Dieser ist, wenn gesetzlich vorgegebene Werte über-
schritten werden, zu verhindern, indem die Blatt-
stellung der Rotoren während bestimmter Tageszei-
ten, in denen es bei Sonnenschein zu Schattenwurf 
kommt, verändert wird. Dadurch kommt es zu einer 
temporären Leistungsbeschränkung.

Automatische Anlagenabschaltung

Wegen der technischen Ausgestaltung der Winde-
nergieanlage und/oder gesetzlicher Vorgaben sind 
die WEA und die sonstigen technischen Anlagen aus 
rechtlichen und tatsächlichen Beschränkungen in 
bestimmten Situationen des Betriebszustands zum 
Schutz der technischen Anlagen und zum Schutz von 
Mensch und Tier automatisch herunter zu regeln, im 
leistungsreduzierten Zustand zu fahren oder automa-
tisch abzuschalten.

Schallemissionen

Sollten die Anlagen aufgrund ihrer technischen Ge-
staltung die gesetzlich vorgegebenen Begrenzungen 
bezüglich Schallemissionen überschreiten, ist sie in-
folge etwaiger behördlicher Aufl agen aus rechtlichen 
Beschränkungen ganz oder teilweise abzuschalten 
oder währen bestimmter Tages- und Nachtzeiten 
leistungsreduziert zu betreiben.
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Umweltauflagen

Zum Schutz der Artenvielfalt im Bereich der Vö-
gel und Fledermäuse sind Windenergieanlagen aus 
rechtlichen Beschränkungen aufgrund behördlicher 
Auflagen ganz oder teilweise auszuschalten oder 
während bestimmter Tages- und Nachtzeiten leis-
tungsreduziert zu betreiben. 

Weitere Umweltauflagen existieren betreffend den 
Grund und Boden, das Grundwasser und die Luft. 
Dazu erlassen die Behörden in der Genehmigung ent-
sprechende Auflagen, die bei Errichtung, Betrieb und 
Wartung der Windenergieanlage und der sonstigen 
Anlagen zu beachten sind. Des Weiteren ist sicher-
zustellen, dass die immissionsschutz-, bauordnungs-, 
gesundheits- und arbeitsschutzrechtlichen Vorschrif-
ten und die Vorschriften des Naturschutzes, des Luft-
verkehrs, des Abfallrechts, des Wasserschutzes und 
des Denkmalschutzes eingehalten werden.

Im Übrigen bestehen keine rechtlichen Beschränkun-
gen der Verwendungsmöglichkeit des Anlageobjektes. 

2. Tatsächliche Beschränkungen:

Aufgrund der technischen Ausgestaltung der Win-
denergieanlage ist diese und die sonstigen techni-
schen Anlagen aus tatsächlichen Beschränkungen in 
bestimmten Situationen des Betriebszustands zum 
Schutz der technischen Anlagen und zum Schutz von 
Mensch und Tier automatisch herunterzuregeln, im 
leistungsreduzierten Zustand zu fahren oder automa-
tisch abzuschalten.

Im Übrigen bestehen keine tatsächlichen Be-
schränkungen der Verwendungsmöglichkeit des An-
lageobjektes. 

V. Behördliche Genehmigungen

Die zur Errichtung der Windenergieanlage erfor-
derliche Genehmigung nach § 4 BimSchG ist erteilt 
worden (25.10.2016). 

Des Weiteren wurde die Genehmigung zur Ro-
dung eines Knicks auf einer Länge von insgesamt 96 
Metern am 05.02.2016 erteilt.

Darüber hinaus sind keine weiteren behördlichen 
Genehmigungen erforderlich.

VI. Verträge zur Anschaffung oder Herstellung 
des Anlageobjektes

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat die Emit-
tentin folgende Verträge zur Anschaffung oder Her-
stellung des Anlageobjektes oder wesentlicher Teile 
davon geschlossen:

Kaufvertrag vom 14.02.2018 mit der Bürgerwind-
park Stadum-Sprakebüll GmbH & Co. KG.
Die Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll GmbH & Co. 
KG hat mit der VR Bank eG Niebüll folgende Dar-
lehensverträge abgeschlossen, die durch Vertrag vom 
14.02.2018 auf die Emittentin übergegangen sind:
- Roll-Over Darlehen (300.000,- EUR)
- Endfälliges Darlehen vom 02.02.2017 für die 

Vorfinanzierung des Eigenkapitals (170.000,- 
EUR)

- Langfristiges Ratendarlehen vom 02.02.2017 
(2.300.000,- EUR)

- Langfristiges Ratendarlehen vom 02.02.2017 
(1.330.000,- EUR)

Im Februar 2018 wurde zwischen der Bürgerwind-
park Stadum-Sprakebüll GmbH & Co. KG und der 
Emittentin eine Übertragungsvereinbarung des Nut-
zungsvertrages mit Gerhard Siegert vom 11.05.2011 
samt dessen Nachträgen vom 28.08.2015 und 
07.12.2016 für einen Windenergieanlagenstandort 
im Windpark Stadum-Sprakebüll geschlossen. 
Mit Datum vom 07.10.2015 wurde zwischen der 
Gemeinde, den Landeigentümern und der Bürger-
windpark Stadum-Sprakebüll GmbH & Co. KG ein 
städtebaulicher Vertrag zur Windenergienutzung in 
der Gemeinde Sprakebüll geschlossen. Diesen Städ-
tebaulichen Vertrag hat die Emittentin mit dem 1. 
Nachtrag zum Städtebaulichen Vertrag zur Winde-
nergienutzung in der Gemeinde Sprakebüll mit Ver-
trag vom Februar 2018 übernommen. 

Die Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll GmbH & 
Co. KG betrieb insgesamt vier Windkraftanlagen der 
Firma Nordex im Windpark Stadum-Sprakebüll. Mit 
gesonderter Vereinbarung hat die Bürgerwindpark 
Stadum-Sprakebüll GmbH & Co. KG eine der WEA, 
und zwar die am 28.07.2017 in Betrieb genomme-
nen WEA vom Typ N117/3000, an die Emittentin 
verkauft. Kaufgegenstand nach dieser Vereinbarung 
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ist die WEA selbst, die Zuwegung und die befestig-
te Kranstellfl äche sowie eine ca. 20 m lange Leitung. 
Die übrige Infrastruktur, d.h. das gesamte Leitungs-
netz, der Trafo und die Übergabestation samt sämt-
licher zugehörigen Anlagen steht im Eigentum der 
Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll GmbH & Co. 
KG. Zur Einspeisung des in der WEA produzierten 
Stroms ist die Emittentin auf die Mitnutzung der im 
Eigentum der Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll 
GmbH & Co. KG stehende Infrastruktur angewiesen. 
Die Emittentin wird den in ihrer WEA produzierten 
Strom über den Einspeisepunkt der Bürgerwindpark 
Stadum-Sprakebüll GmbH & Co. KG einspeisen.

Vor diesem Hintergrund haben die Bürgerwindpark 
Stadum-Sprakebüll GmbH & Co. KG und die Emit-
tentin mit Datum vom 14.02.2018 einen Vertrag über 
die Mitnutzung der Infrastruktur für eine Windkraft-

anlage im Windpark Stadum-Sprakebüll und über die 
gemeinsame Einspeisung von Strom geschlossen.

Mit Datum vom 14.02.2018 hat die Emittentin 
mit den jeweiligen Landeigentümern und der Bür-
gerwindpark Stadum-Sprakebüll GmbH & Co. KG 
Baulastenübertragungsvereinbarungen geschlos-
sen. Die Eigentümer hatten der Bürgerwindpark 
Stadum-Sprakebüll GmbH & Co. KG Baulasten ein-
geräumt. Nach Kauf der WEA ist es für den Betrieb 
dies erforderlich, dass die Baulasten auf die Emitten-
tin übertragen wurden.

Weitere Verträge hat die Emittentin zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung über die Anschaff ung oder 
Herstellung des Anlageobjektes oder wesentlicher 
Teile davon nicht geschlossen.

VII. Bewertungsgutachten über das Anlageobjekt

Gesellschaft / Personen Datum (Art d. Gutachten)
1. Messung Abstrahleigenschaften
Dr. Stefan Hawlitschka

Frauenhoferstraße 20, 53343 Wachtberg
Frauenhofer-Institut für Kommunikation, 
Informationsverarbeitung und Ergonomie FKIE 

17.08.2016

(Projekt-Bericht über die Messung der Abstrahlei-
genschaften der Windenergieanlage Nordex N117)

2. Ertragsgutachten
DNV GL Energy
Renewables Advisory, Project Development (PD)
GL Garrad Hassan Deutschland GmbH
Sommerdeich 14b, 25709 Kaiser-Wilhelm-Koog

07.09.2015

(Bestimmung d. Windpotentials)

3. Standorteignung
I17-Wind GmbH & Co. KG
Lena Petersen & Heiko Pauls
Am Westersielzug 11, 28840 Friedrichstadt

10.07.2015 

(Standorteignung)

4. Gutachten zur Raumnutzung des Seeadlers
Bio Consult SH GmbH & Co. KG
Dr. Bodo Grajetzky
Klara Artmann
Schobüller Str. 36, 25813 Husum

Dezember 2015

(Artenschutzrechtliche Beurteilung des Vorhabens 
bzgl. des Seeadlers)

5. Schalltechnisches Gutachten
INGENIEURBÜRO FÜR AKUSTIK BUSCH GmbH
Bernd Dörries
Kerstin Peters
Eckernförder Straße 315, 24119 Kronshagen

30.06.2015

(Schalltechnisches Gutachten)
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6. Schattenwurfprognose
Gesellschaft für Energie und Oekologie mbH
Redlingsweg 3, 25842 Langenhorn

27.10.2015

(Schattenwurfprognose)
7. Landschaftspflegerischer Begleitplan
GFN – Gesellschaft für Freilandökologie und 
Naturschutzplanung mbH
Stuthagen 25, 24113 Molfsee

16.12.2015

(Landschaftspflegerischer Begleitplan)

1. Messung Abstrahleigenschaften:

Dr. Stefan Hawlitschka, Frauenhoferstraße 20, 
53343 Wachtberg, vom Frauenhofer-Institut für 
Kommunikation, Informationsverarbeitung und 
Ergonomie FKIE hat am 17.08.2016 einen Pro-
jekt-Bericht über die Messung der Abstrahleigen-
schaften der Windenergieanlage Nordex N117 er-
stellt.

Der Bericht beschreibt die Ergebnisse einer Mess-
kampagne einer exemplarischen Vermessung einer 
Windenergieanlage Nordex N117. Die Messung wur-
de in einer Entfernung von 100 m vom Turm der An-
lage durchgeführt. Das Messverfahren lässt die Un-
terscheidung unterschiedlicher Störquellen zu. Aus 
den Messergebnissen geht hervor, dass bei einer Auf-
stellung in 9,8 km Entfernung aufgrund der abge-
strahlten Feldstärken im Frequenzbereich zwischen 
9 kHz und 30 MHz keine Beeinträchtigungen des 
Funkempfangs an der HF-Empfangsanlage der Bun-

deswehr in Bramstedtlund zu erwarten sind. Kleinere 
Abstände sind gesondert zu untersuchen.

Die Grenzwerte wurden um einige dB unterschrit-
ten. Daher standen dem Bau einer WEA vom Typ 
Nordex N117 in Sprakebüll aus EMV-Sicht keine Ein-
wände entgegen.

2. Ertragsgutachten:

Die Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll GmbH & 
Co. KG hat die DNV GL Energy, Renewables Advi-
sory, Project Development (PD), GL Garrad Hassan 
Deutschland GmbH aus dem Kaiser-Wilhelm-Koog 
mit der gutachterlichen Bestimmung des Windpo-
tentials und des Energieertrages am Standort Spra-
kebüll beauftragt. Verantwortlich für die Erstellung 
des Gutachtens war Dipl. – Geogr. Torsten Lubenow, 
genehmigt wurde es vom Dipl.-Ing. (FH) Christoph 
Böge. Das Gutachten wurde am 07.09.2015 erstellt. 

Turbinenhersteller und -typ Nordex N117 3.0
Geplante Nabenhöhe 91 m
Nennleistung 3.000 MW
Freier- / Bruttoenergieertrag 10.593 MWh/a
Parkwirkungsgrad 96,1 %
Parkenergieertrag 10.176 MWh/a
Verfügbarkeit der WEA 97,0 %
Elektrische Effizienz 97,5 %
Schattenwurf 99,0 %
Fledermausabschaltung 99,3 %
Nettoenergieertrag 9.463 MWh/a
Überschreitungswahrscheinlichkeiten P50 – 20 Jahres-Mittelwert 9.463 MWh/a
Überschreitungswahrscheinlichkeiten P75 – 20 Jahres-Mittelwert 8.795 MWh/a
Überschreitungswahrscheinlichkeiten P90 – 20 Jahres-Mittelwert 8.194 MWh/a

Tabelle 1: Zusammenfassung des Energieertrags (Quelle: DNV GL Ertragsgutachten S.16, 20)
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Zunächst wird in Tabelle 1 der freie oder Bruttoener-
gieertrag ausgewiesen, der einen theoretisch zu er-
zielenden Energieertrag unter freier Anstromung al-
ler WEA im Windpark und ohne Berücksichtigung 
jeglicher Verluste darstellt.

Der Parkenergieertrag ist defi niert als der Brut-
toenergieertrag abzüglich der Abschattungsverluste, 
die bei der Modellierung des Parkwirkungsgrades be-
stimmt werden.

Vom Bruttoenergieertrag werden zusätzlich zu 
den Abschattungsverlusten die Verluste durch

Abschaltung sowie Abregelung der WEA abgezo-
gen. Folgende Verluste werden ermittelt, und in den

Ergebnisse als Effi  zienzen dargestellt (100% - 
Verlust = Effi  zienz):

· Berechnung der Verfügbarkeit bzw. der elektri-
schen Effi  zienz der WEA,

· durch Verwendung schallreduzierter Leistungs-
kurven in der Ertragsberechnung sowie

· durch die Einbeziehung der Ergebnisse weiter-
gehender Untersuchungen (z.B. Schattenwurf-
gutachten)

und Aufl agen (z.B. Fledermausabschaltung) in die 
Ertragsberechnung.

Nach Abzug aller genannten Verluste ergibt sich der 
Nettoenergieertrag, welcher die Summe aller Energie-
ertrage darstellt, die an den einzelnen WEA im Park 
erzielt werden können, hier sind das  9.463 MWh/a.

3. Standorteignung:

Die Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll GmbH & 
Co. KG hat die I17-Wind GmbH & Co. KG aus Fried-
richstadt mit der gutachterlichen Bestimmung der 
Standorteignung nach DIBt 2012 beauftragt. Ver-
antwortlich für die Erstellung des Gutachtens war 
der Sachverständige B.Eng. Heiko Pauls. Geprüft 
wurde das Gutachten von Dipl.-Ing. (FH) Christian 
Kebbel. Das Ergebnis dieses Gutachtens erging un-
ter der Bericht-Nr. I17-SE-2015-98 dar und wur-
de am 10.07.2015 erstellt. Tabelle 2 veranschaulicht 
die Übersicht der Standorteignungen für die von der 
Emittentin betriebenen WEA.

WEA Hersteller Anlagentyp Nabenhöhe Standorteignung gemäß DIBt 
2012 nachgewiesen

WEA 4 Nordex N117 / 3000 91 m Ja
 Tabelle 2: Zusammenfassung der Ergebnisse (Quelle: I17-Wind Revisionsgutachten, S. 24)

Am Standort Stadum-Sprakebüll wurden die Stand-
ortbedingungen für die von der Emittentin betriebe-
nen WEA ermittelt und mit den Auslegungswerten 
verglichen. Dieser Vergleich hat gezeigt, dass
- die WEA keine Überschreitung der mittleren 

Windgeschwindigkeit im Vergleich zur Ausle-
gungswindgeschwindigkeit aufweist,

- die WEA in einer Windzone errichtet wurde, die 
den Auslegungswert der 50-Jahres-Windge-
schwindigkeit nicht überschreitet und

- die WEA keine Überschreitungen der eff ektiven 
Turbulenzintensität gegenüber den Auslegungs-
werten aufweist.

Die Standorteignung gemäß DIBt 2012 ist für die 
von der Emittentin betriebenen WEA des Typs Nor-
dex N117 / 3000 auf 91m Nabenhöhe nachgewiesen.

4. Gutachten zur Raumnutzung des Seeadlers:

Die Windpark Achtrup GmbH & Co. KG, die Bürger-
windpark Stadum-Sprakebüll Verwaltungs GmbH, die 
Windpark Schaffl  undfeld GmbH & Co. Betriebs KG, 
die Windpark Schnatebüll Repowering GmbH & Co. 
KG und die Windpark Leck GmbH & Co. KG haben 
die Bio Consult SH GmbH & Co. KG aus Husum mit 
der gutachterlichen und artenschutzrechtlichen Be-
urteilung ihrer Vorhaben gemeinschaftlich beauftragt. 
Verantwortlich für die Erstellung des Gutachtens wa-
ren der Diplom Biologe Dr. Bodo Grajetzky sowie die 
Diplom Bioökologin Klara Artmann. Das Gutachten 
wurde im Dezember 2015 fertiggestellt und umfasst 
einen Erfassungszeitraum von August 2014 – August 
2015. Die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Be-
urteilung sind in Tabelle 3 dargestellt.
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Geprüfter Verbotstatbestand Befund 
Schädigung / Tötung von Individuen gem. §44(1), 1 BNatSchG Nicht ersichtlich
Erhebliche Störungen gem. §44(1), 2 BNatSchG Nicht ersichtlich
Schädigung / Vernichtung v. Fortpflanzungs- und Ruhestätten gem. 
§44(1), 3 BNatSchG Nicht ersichtlich

Tabelle 3: Zusammenfassung der artenschutzrechtlichen Beurteilung (Quelle: Eigene Darstellung)

Im einjährigen Untersuchungszeitraum (70 Untersu-
chungstage zu je 8 Stunden) zeigen die Ergebnisse der 
Raumnutzung, dass eine Konzentration von Seead-
ler-Flügen auf Grund vorhandener Nahrungsgebie-
te oder Flugkorridore innerhalb der Vorhabenfläche 
nicht nachzuweisen war. Außerdem ist auf Grund der 
seltenen Frequentierung und der fehlenden Eignung 
der Vorhabenfläche als Nahrungshabitat eine signi-
fikante Erhöhung des Tötungsrisikos nicht zu erwar-
ten. Hinzu befinden sich im Umkreis von 2,8 km der 
Vorhabenfläche keine Brutstandorte, womit baube-
dingte Tötungen ebenfalls als sehr unwahrscheinlich 
eingestuft werden. Folglich ist ein Verbotstatbestand 
gem. §44(1), 1 BNatSchG nicht zu erkennen. Hinzu 
ist auf Grund des großen Abstands der Vorhabenflä-
che (min. 2,8 km) zum nächsten Brutstandort keine 
erhebliche Störung gem. 44(1), 1 BNatSchG ersicht-
lich. Ebenso ist die Schädigung oder Vernichtung 
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gem. §44(1), 
3 BNatSchG, auf Grund der hohen Entfernung zum 
nächsten Brutstandort und den fehlenden Nah-
rungsquellen in der Vorhabenfläche, nicht ersichtlich. 
Die geplanten WEA sind somit genehmigungsfähig.

5. Schalltechnisches Gutachten:

Die GEO Gesellschaft für Energie und Oekologie 
mbH hat die INGENIEURBÜRO FÜR AKUSTIK 
BUSCH GmbH aus Kronshagen mit der Erstellung 
des Schalltechnischen Gutachten beauftragt. Die-
se wurde von Dipl.-Geophys. Bernd Dörries verfasst 
und von Dipl.-Ing. (FH) Kerstin Peters geprüft und 
am 30.06.2015 fertiggestellt.

Für die Genehmigung der WEA des Typs Nor-
dex N117/3000 forderte das zuständige Landesamt 
für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
des Landes Schleswig-Holstein (LLUR) den Nach-
weis, dass durch den Betrieb der geplanten WEA 
die Anforderungen der TA Lärm /1/ und des Erlasses 
des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, 

Umwelt und ländliche Räume des Landes Schles-
wig-Holstein (MELUR) /8/ eingehalten werden. 

Die Berechnungen zeigen, dass bei Betrieb der ge-
planten Nordex N117/3000 mit dem von der Nordex 
Energy GmbH für den Standardbetrieb mit 3.000 
kW angegebenen Schallleistungspegel von 106,0 
dB(A) die Immissionsrichtwerte der TA Lärm /1/ 
durch die Gesamtbelastung an allen maßgeblichen 
Immissionsorten unterschritten werden. Damit ist 
die geplante Nordex N117/3000 aus sachverständi-
ger Sicht mit dem oben genannten maximalen im-
missionswirksamen Schallleistungspegel im Sinne der 
TA Lärm /1/ und des Erlasses des MELUR /8/ geneh-
migungsfähig.

Tagsüber befinden sich bei Betrieb der geplanten 
WEA mit dem von der Nordex Energy GmbH für 
den Standardbetrieb mit 3.000 kW angegebenen 
Schallleistungspegel von 106,0 dB(A) keine Immissi-
onsorte im Einwirkungsbereich der Anlage.

6. Schattenwurfprognose

Die Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll GmbH & 
Co. KG hat die Gesellschaft für Energie und Oeko-
logie mbH aus Langenhorn mit der Erstellung einer 
Schattenwurfprognose beauftragt. Diese wurde am 
27.10.2015 erstellt.

In dieser Prognose wird der Schattenwurf der 
von der Emittentin betriebenen Windenergieanlage 
N117-3 MW dargestellt. Als Vorbelastung wurden die 
drei bereits errichteten Windenergieanlagen des

Windparks der Bürgerwindpark Stadum-Sprake-
büll GmbH & Co. KG sowie die benachbarten Wind-
parks berücksichtigt.

Gemäß dieser Prognose, werden im Rahmen 
der Zusatzbelastung (geplanten WEA) die zulässi-
gen Werte von astronomisch maximal möglichen 30 
Stunden pro Jahr bzw. 30 Minuten pro Tag stellen-
weise überschritten. Im Fall der Überschreitung soll 
eine Reduzierung des Schattenwurfs über eine zeit-
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weilige Abschaltung beitragender WEA für Zeiten 
real auftretenden

Schattenwurfes in den betreff enden Immissions-
bereichen erfolgen. Für Standorte in unseren Breiten 
ergibt sich, unter Berücksichtigung der hiesigen me-
teorologischen Bedingungen (Sonnen- und Wind-
wahrscheinlichkeit), ein realer anzunehmender Wert 
von ca. 8 Stunden Schattenwurf/Jahr. Bei der Fest-
legung der genauen Abschaltzeiten ist ggf. der räum-
lichen Ausdehnung am Immissionsort, z.B. Fenster- 
oder Balkonfl ächen, Rechnung zu tragen. Im Falle 
mehrerer beitragender WEA ist eine Aufteilung der 
Immissionsbeiträge für den jeweiligen Immissionsort 
vorgesehen.

Das begutachtete Gebiet wurde dabei in Immissi-
onsorte eingeteilt.

An den Immissionsorten IO 01, IO 07 und IO 08 
sind keine Maßnahmen erforderlich, da die WEA 
dort keinen periodischen Schattenwurf verursacht. 
An dem IO 06 werden die Richtwerte nicht über-
schritten.

An den Immissionsorten IO 02 bis IO 05 kommt 
es zu Überschreitungen der Richtwerte in der Ge-
samtbelastung. Da die Richtwerte der jährlichen 
Beschattungsdauer an den Immissionsorten IO 03 
und IO 04 bzw. die Richtwerte der täglichen Be-
schattungsdauer an den Immissionsorten IO 02 bis 
IO 04 bereits durch die Vorbelastung überschritten 
sind, dürfen durch die Zusatzbelastung keine weite-
ren Schattenimmissionen an diesen Immissionsorten 
hervorgerufen werden.

Bei den derzeitigen Gebäudekonstellationen vor 
Ort ist teilweise eine Abschattung der Wohngebäude 
durch vorhandene Wirtschaftsgebäude zum Wind-
park gegeben, so dass die Beeinträchtigungen in der 
Realität voraussichtlich geringer ausfallen, als durch 
die Worstcase Berechnung prognostiziert.

7. Landschaftspfl egerischer Begleitplan

Die GEO Gesellschaft für Energie und Oekolo-
gie aus Langenhorn hat für die Bürgerwindpark 
Stadum-Sprakebüll GmbH & Co. KG einen Land-
schaftspfl egerischen Begleitplan in Auftrag gegeben. 
Dieser wurde am 16.12.2015 durch die GFN – Ge-
sellschaft für Freilandökologie und Naturschutzpla-
nung mbH aus Molfsee erstellt.

Eine direkte Betroff enheit von Flächen der 
FFH-Gebiete ist ausgeschlossen. Aufgrund der 
Entfernungen der Natura 2000-Gebiete und der 
Schutzgegenstände (Lebensraumtypen) ist eine er-
hebliche Beeinträchtigung im Vorhinein auszuschlie-
ßen. Damit kann eine Prüfung auf die Verträglichkeit 
mit den Erhaltungszielen der Schutzgebiete gem. § 
34 BNatSchG entfallen.

Den Entwicklungszielen von im Umfeld liegenden 
Biotopverbundfl ächen steht eine Windkraftnutzung 
nicht entgegen.

Für die Gemeinde Sprakebüll liegt ein Land-
schaftsplan aus dem Jahr 2000 vor. Die Entwick-
lungsgrade enthält keine Darstellung, die im Konfl ikt 
mit der Windkraftplanung steht.

Nach den Daten des Ausgleichsfl ächenkatasters 
der UNB Nordfriesland (Stand: 17.12.2014) liegen 
im überplanten Bereich keine Flächen für Maßnah-
men des Naturschutzes.

Das Schutzgut Boden besitzt eine mittlere Bedeu-
tung im Untersuchungsraum.

Dem Gebiet wird hinsichtlich des Wasserhaushal-
tes eine geringe Bedeutung zugewiesen.

Geschützte Biotope befi nden sich in Form von 
Feldhecken und Knicks im UG.

Die Bewertung für die einzelnen Tiergruppen sind 
gering bis mittel.

Aufgrund der vorherrschenden Intensivnutzung 
sowie der vorhandenen Vorbelastung durch beste-
hende WEA ist das Landschaftsbild von geringer bis 
mittlerer Bedeutung.

Nach Kenntnis der Emittentin existieren keine wei-
teren Bewertungsgutachten. 

VIII. Lieferungen und Leistungen in Bezug auf 
das Anlageobjekt

Der Kommanditist ist als Gesellschafter-Geschäfts-
führer an der Solar-Energie-Andresen GmbH be-
teiligt und für diese tätig, die im Zusammenhang mit 
der Anschaff ung oder Herstellung der WEA für die 
Emittentin Lieferungen oder Leistungen erbringt/
erbracht hat. Die Solar-Energie-Andresen GmbH 
hat Planungsleistungen, Bauüberwachungsleistun-
gen, die Begleitung bei Vertragsverhandlungen und 



X. Teil

88 Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll II GmbH & Co. KG

der Vertragsgestaltung, Rechnungs- und Baukosten-
kontrolle, Bau- und Finanzierungsverhandlungen so-
wie den Zahlungsverkehr, die Rechnungslegung, die 
Einrichtung der Buchhaltung und die Buchführung 
erbracht.

Ansonsten haben weder die Emittentin/Anbiete-
rin/Prospektverantwortliche, noch die Gründungs-
gesellschafter oder die Gesellschafter der Emitten-
tin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sowie die 
Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin Lie-
ferungen und Leistungen in Bezug auf das Anlageob-
jekt erbracht.

IX. Gesamtkosten des Anlageobjekts

Die nachfolgenden Tabellen verdeutlichen die 
Aufgliederung der voraussichtlichen Gesamtkos-
ten des Anlageobjekts, die insbesondere Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten, sonstige Kosten, 
die Erstellung der geplanten Finanzierung nach Ei-
gen- und Fremdmittel, die angestrebte Fremdka-
pitalquote und die Auswirkung der Hebeleffekte 
aufweisen. 

Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll II GmbH & Co. KG 
I. Prognose der Mittelverwendung
Prognose der Investition In EUR In % des Investitions-

volumens
In % des 
Eigenkapitals

1. Kaufpreis für die WEA 3.197.173,92 73,5 470,17
2. Weitere Aufwendungen 729.229,33 16,76 107,24
3. Weitere Aufwendungen (geschätzt) 423.596,75 9,74 62,29
Summe (Anschaffungs- und Herstellungskosten) 4.350.000,- 100 639,7

(1) Den Kaufpreis zahlt die Emittentin an die Bürger-
windpark Stadum-Sprakebüll GmbH & Co. KG.

(2) Unter die weiteren Aufwendungen fallen We-
gebau und Ausgleichsmaßnahmen (212.329,44 
EUR), Kabelbau und Netzanbindung (24.269,54 
EUR), Gutachten (57.748,75 EUR), Projektie-
rung und Rechtsberatung (263.846,26 EUR), 
Risikoübernahmeentgelt (100.000,- EUR) und 
Sonstige Kosten (71.035,34 EUR).

(3) Zum Zeitpunkt des Kaufvertrages über die WEA 
stand die endgültige Höhe der sonstigen Aufwen-

dungen nicht fest. Da die Emittentin  diese aber 
übernehmen soll, mussten diese geschätzt wer-
den. Hierunter fallen die letzte Rate nach Ende 
der Nachbesserungen und der Abnahme für die 
WEA (149.900,- EUR), Wegebau und Ausgleich 
(73.440,- EUR), Kabelbau und Netzanbindung 
(8.000,- EUR), Gutachten (27.000,- EUR), 
Projektierungs- und Beratungskosten   (96.000,- 
EUR) und Sonstiges (69.256,75 EUR).
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II. Prognose der 
Mittelherkunft
Prognose der 
Finanzierung

In EUR Darle-
hens-
geber

Konditionen Fälligkeit In % des 
Investitions-
volumens

In % des 
Eigen-
kapitals

Eigenkapital
1. Kommandit-
kapital

680.000,- Anle-
ger

338,33 % über die 
gesamte Laufzeit

Die Ausschüttung erfolgt 
immer im Folgejahr für das 
zurückliegende Jahr

Mit diesem Ver-
kaufsprospekt 
einzuwerben 

15,63 100,-

Fremdkapital
1. Darlehen

Endfi nanzierung

2.300.000,- VR 
Bank 
eG,

Niebüll

1,33 % jährlich

Sollzinsbindung bis 
30.12.2026

Auszahlung zu 100%

Sollzinsen vierteljährlich am 30. 
ab Juni 2017;

Tilgung: 59 Raten vierteljähr-
lich am 30. ab Juni 2019;

In voller Höhe 
verbindlich 

zugesagt und 
ausbezahlt

52,87 338,24

2. Darlehen

Endfi nanzierung

1.330.000,- VR 
Bank 
eG,

Niebüll

1,08 % jährlich

Sollzinsbindung bis 
30.12.2026

Auszahlung zu 100%

Sollzinsen: vierteljährlich am 
30. ab Dezember 2017;

Tilgung: 31 Raten vierteljährlich 
am 30. ab Juni 2019;

In voller Höhe 
verbindlich 

zugesagt und 
ausbezahlt

30,58 195,59

3. Darlehen

Kurzfristig

40.000,- VR 
Bank 
eG, 
Niebüll

1,25 % variabel Sollzinsen: vierteljährlich am 
30. ab Dezember 2016

Tilgung in voller Höhe am 
30.12.2023

In Höhe von bis zu 
300.000,- EUR 
verbindlich zu-
gesagt

0,92 5,88

Summe 4.350.000,- 100,- 639,71

Eigenkapital:
1. Das Eigenkapital soll durch die angebotenen Kom-
manditeinlagen in Höhe von 680.000,- EUR ein-
geworben werden.Dieses ist der Emittentin noch 
nicht verbindlich zugesagt. Es steht der Emittentin 
unbefristet zur Verfügung und kann erstmals zum 
31.12.2034 gekündigt werden.

Fremdkapital:
1. Darlehen über 17 Jahre, Zinsbindung 10 Jahre, no-
minaler Zinssatz 1,33 %.
2. Darlehen über 10 Jahre, Zinsbindung 10 Jahre, no-
minaler Zinssatz 1,08 %.
3. Roll-Over Darlehen über 7 Jahre, nominaler Zins-
satz 1,25 % variabel.

Im Übrigen besteht ein Darlehen zur Zwischenfi nan-
zierung. Dieses fi ndet keine Erwöhnung in der Tabel-
le und in der Gesamtsumme, da diese nur kurzfristig 
sind: 

Darlehen zur Vorfi nanzierung des Eigenkapitals i.H.v. 
170.000,- , nominaler Zinssatz 1,5 %, Zurückzuzah-
len nach Einsammlung des Eigenkapitals.

Weitere Fremdmittel existieren nicht für die geplan-
te Finanzierung und sind auch nicht verbindlich zu-
gesagt. 

Bei den Berechnungen in diesem Verkaufsprospekt 
ist davon ausgegangen, dass eine Fremdkapitalquote 
von 84,37 % vorliegt.

Durch die Aufnahme von Fremdkapital ist ein so-
genannter Hebeleff ekt verbunden. Dieser bedeutet, 
dass die Ausschüttungen an die Anleger (in Prozent 
bezogen auf das von Ihnen eingesetzte Kommandit-
kapital) prognosegemäß höher sind als bei einer Re-
alisierung ohne Fremdkapital. Die Ausschüttungen 
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wären deutlich niedriger, würde kein Fremdkapital 
genutzt werden.

Vorliegend sind die auf das Fremdkapital zu zah-
lenden Zinsen günstiger als die aus der Investition 
erwarteten Rückflüsse, es liegt folglich ein positiver 
Hebeleffekt vor.

Ein solcher bewirkt höhere Rückflüsse in Pro-
zent auf das Eigenkapital als diese ohne den Einsatz 

von Fremdkapital zu erzielen wären. Solche höheren 
Rückflüsse führen zu hören Ausschüttungen für die 
Anleger. 

Sobald die Zinsen über die Gesamtrendite der In-
vestition steigen, liegt ein negativer Hebeleffekt vor. 
Dieser wirkt sich nachteilig auf die Eigenkapitalren-
dite und damit die Ausschüttungen für den Anleger 
aus. 
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XI. Teil:  

Angaben über die Mitglieder der  Ge-
schäftsführung oder des Vorstands, Auf-
sichtsgremien und Beiräte des Emittenten, 
den Treuhänder und sonstige Personen

A. Angaben über die Mitglieder der 
Geschäftsführung der Emittentin 

I. Namen, Geschäftsanschrift und Funktion

Die Geschäftsführung der Emittentin wird durch deren 
Komplementärin, der Bürgerwindpark Stadum-Spra-
kebüll Verw. GmbH, ausgeübt. 
Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind:
- Christian Andresen,  

Süderstraße 3, 25917 Achtrup
- Hans-Christian Andresen,  

Hauptstraße 32, 25917 Sprakebüll.
Beide sind ihrer Funktion nach Geschäftsführer der 
Emittentin. Eine Funktionstrennung findet nicht 
statt.  Hans-Christian Andresen ist sowohl Mitglied 
der Geschäftsführung der Emittentin als auch Kom-
manditist der Emittentin.

II. Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte und 
Jahresbetrag der sonstigen Gesamtbezüge 

Die Komplementärin ist im Zeitpunkt der Prospek-
taufstellung mit einem Anteil von 18,775% am Ver-
mögen und Ergebnis der Emittentin beteiligt. Pro-
gnosegemäß steht der Komplementärin der Emit-
tentin hierfür in dem Prognosezeitraum insgesamt 
Ausschüttungen in Höhe von  649,57 € zu.  

Der Komplementärin als Geschäftsführerin der 
Emittentin steht jährlich eine Haftungsvergütung 
in Höhe von 5,00  % (im Zeitpunkt der Prospekt-

aufstellung: 51.000,-  EUR) ihres Stammkapitals, 
höchstens jedoch 2.500,-  EUR p.a. zu. Auf die 
Laufzeit betrachtet steht der Komplementärin eine 
Haftungsvergütung von insgesamt 50.000,- EUR 
zu. Zusätzlich steht der Komplementärin Auslagen-
erstattung, für  im Zusammenhang mit Angelegen-
heiten der Gesellschaft, der Geschäftsführung und/
oder Vertretung der Gesellschaft entstanden sind  zu. 
Diese wird pauschal mit  2.500 € pro Jahr kalkuliert. 
Auf die Laufzeit sind dies auch 50.000,- EUR. 

Darüber hinaus steht der Komplementärin als Ge-
schäftsführungsvergütung 2,00% des gesamten Jah-
resumsatzes inkl. aller sonstigen Erträge der Emitten-
tin zu. Weitere 0,5 % des gesamten Jahresumsatzesin-
klusive aller sonstigen Erträge der Emittentin fallen für 
kaufmännsiche Unterstützung/Betriebsführung an. Die 
2,5 % p.a. machen gemäß Prognose einen Gesamtbe-
trag für die Laufzeit in Höhe von 273.398,- EUR aus 
(2018: 17.661,- EUR; 2019: 17.589,- EUR; 2020: 
17.518,- EUR; 2021: 17.447,- EUR; 2022: 17.376,- 
EUR; 2023: 17.306,- EUR; 2024: 17.236,- EUR; 
2025: 17.166,- EUR; 2026: 17.096,- EUR; 2027: 
17.027,- EUR; 2028: 16.958,- EUR; 2029: 9.368,- 
EUR; 2030: 9.330,- EUR; 2031: 9.291,- EUR; 
2032: 9.253,- EUR; 2033: 9.215,- EUR; 2034: 
9.187,- EUR; 2035: 9.166,- EUR; 2036: 9 . 1 4 5 , - 
EUR; 2037: 9.063,- EUR). Diese Beträge der Ge-
schäftsführervergütung werden  an die Mitglieder der 
Geschäftsführung der Emittenitn weitergeleitet. Die 
Aufteilung erfolgt nach individueller Vereinbarung un-
ter den beiden Mitgliedern der Geschäftsführung und 
steht noch nicht fest. Der Gesamtbetrag aller Vergü-
tungen, die den Mitgliedern der Geschäftsführung  zu-
stehen beträgt  273.398 € .
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Insgesamt stehen der Komplementärin über die 
prognostizierte Laufzeit Vergütungen in Höhe eines 
Betrages von 374.047,57  EUR  zu.

Im Übrigen stehen der Komplementärin keine wei-
teren Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte oder 
ein sonstige Gesamtbezüge, insbesondere Gehälter, 
Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, 
Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleis-
tungen jeder Art zu.

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin 
Hans-Christian Andresen ist als Kommanditist mit ei-
ner Einlage von 812,25 EUR im Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung mit einem Anteil von 81,23 % am Ver-
mögen und Ergebnis der Emittentin beteiligt. Nach 
Einsammlung des Eigenkapitals wird diese Beteiligung 
nur noch einen Bruchteil betragen. . Prognosegemäß 
steht dem Mitglied der Geschäftsfürhung der Emit-
tentin hierfür in dem Prognosezeitraum insgesamt 
Ausschüttungen in Höhe von 2.810,39 EUR zu. 

Dem Mitglied der Geschäftsführung Christian Andre-
sen steht ein Betrag von 136.699,- EUR zu.

Dem Mitglied der Geschäftsführung Hans-Christian 
Andresen steht ein Betrag von 139.509,39 EUR zu. 

Insgesamt stehen den Mitgliedern der Geschäftsfüh-
rung der Emittentin ein Betrag von 276.208,39 EUR 
zu.

Der nach Bedienung der Gesellschaftsdarlehen, also 
den von der Emittentin zu bedienenden Darlehen 
(S. 75f .)  und nach der Bildung evtl. Rücklagen ver-
bleibende Liquiditätsüberschuss kann, soweit er nicht 
zum Ausgleich bestehender Verlustkonten zu ver-
wenden ist, mittels entsprechenden Beschlusses der 
Gesellschafterversammlung unter Berücksichtigung 
der im Voraus gezahlten Beträge ausgeschüttet wer-
den. Über die Ausschüttungen hinausgehende Ent-
nahmen der Gesellschaft bedürfen der Zustimmung 
der Gesellschafterversammlung.

Im Übrigen stehen den Mitgliedern der Geschäfts-
führung der Emittentin keine weiteren Gewinnbetei-
ligungen, Entnahmerechte oder ein Jahresbetrag der 
sonstigen Gesamtbezüge, insbesondere der Gehäl-
ter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigun-
gen, Versicherungsentgelte, Provisionen und Neben-
leistungen jeder Art, zu.

III. Angaben zu Eintragungen in einem 
Führungszeugnis 

In Bezug auf die Mitglieder der Geschäftsführung der 
Emittentin als natürliche Personen sind keine Eintra-
gungen zu Verurteilungen wegen einer Straftat nach 
den 
• §§ 263 bis 283d des Strafgesetzbuches (Straf-

taten wegen Betrugs und Untreue, Urkundenfäl-
schung und Insolvenzstraftaten)

• § 54 des Kreditwesengesetzes (verbotene Ge-
schäfte und Betreiben von Bankgeschäften oder 
Finanzdienstleistungen ohne erforderliche Ge-
nehmigung)

• § 119 des Wertpapierhandelsgesetzes (Börsen-
straftaten, insbesondere verbotene Insiderge-
schäfte und Marktmanipulation),

• § 369 der Abgabenordnung (Steuerstraftaten)
in einem Führungszeugnis enthalten.
Die Führungszeugnisse der Mitglieder der Ge-

schäftsführung der Emittentin sind zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung nicht älter als sechs Monate. 

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emit-
tentin sind Deutsche. Eine ausländische Verurtei-
lung wegen einer Straftat, die mit den vorgenannten 
Straftaten vergleichbar ist, besteht nicht. 

IV. Angaben zu Insolvenzverfahren innerhalb der 
letzten fünf Jahre

Über die Vermögen der Mitglieder der Geschäfts-
führung der Emittentin wurde innerhalb der letzten 
fünf Jahre keine Insolvenzverfahren eröffnet oder 
mangels Masse abgewiesen.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emit-
tentin waren innerhalb der letzten fünf Jahre nicht in 
der Geschäftsführung einer Gesellschaft tätig, über 
deren Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet 
oder mangels Masse abgewiesen wurde.
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V. Angaben über frühere Aufh ebung 
einer Erlaubnis zum Betreiben von 
Bankgeschäften oder zur Erbringung von 
Finanzdienstleistungen durch die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht 

Gegenüber den Mitgliedern der Geschäftsführung 
der Emittentin wurde durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht die Erlaubnis zum Be-
treiben von Bankgeschäften oder zur Erbringung von 
Finanzdienstleistungen nicht aufgehoben.

VI. Angaben darüber, in welcher Art und 
Weise die Mitglieder der Geschäftsführung 
der Emittentin tätig sind und inwieweit die  
Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin  
an Unternehmen in wesentlichem Umfang 
unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind  

Beide Mitglieder der Geschäftsführung der Emitten-
tin sind mit je 2.000,- EUR an der VR Bank eG Nie-
büll in Form von Genossenschaftsanteilen beteiligt, 
die der Emittentin Fremdkapital zur Verfügung stellt. 
Tätig sind beide Mitglieder der Geschäftsführung der 
Emittentin für diese nicht.

Im Übrigen sind die Mitglieder der Geschäftsfüh-
rung der Emittentin nicht unmittelbar oder mittel-
bar an Unternehmen beteiligt, die der Emittentin 
Fremdkapital zur Verfügung stellen.

Beide Mitglieder der Geschäftsführung der Emit-
tentin sind als Gesellschafter-Geschäftsführer an 
der Solar-Energie-Andresen GmbH beteiligt und für 
diese tätig, die im Zusammenhang mit der Anschaf-
fung oder Herstellung der WEA für die Emittentin 
Lieferungen oder Leistungen erbringt/erbracht hat. 
Die Solar-Energie-Andresen GmbH hat Planungs-
leistungen, Bauüberwachungsleistungen, die Beglei-
tung bei Vertragsverhandlungen und der Vertrags-
gestaltung, Rechnungs- und Baukostenkontrolle, 
Bau- und Finanzierungsverhandlungen sowie den 
Zahlungsverkehr, die Rechnungslegung, die Ein-
richtung der Buchhaltung und die Buchführung er-
bracht. Der Kommanditist Hans-Christian Andresen 
ist Gesellschafter des Lohnbetriebes Hans-Chritian 
Andresen GbR, die Arbeiten im Zusammenhang mit 
der Herstellung der WEA erbracht hat.

Im Übrigen sind die Mitglieder der Geschäftsfüh-
rung der Emittentin nicht für Unternehmen tätig 
oder an solchen unmittelbar oder mittelbar beteilgt, 
die Lieferungen oder Leistungen im Zusammenhang 
mit der Anschaff ung oder Herstellung des Anlageob-
jekts erbringen.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emitten-
tin sind beide an der Komplementärin beteiligt, die 
wiederum an der Emittentin beteilgt ist. In gleicher 
Funktion sind Sie für die Komplementärin tätig, die 
mit der Emittentin nach § 271 des Handelsgesetz-
buchs in einem Beteiligungsverhältnis stehen. Da 
Emittentin  und Anbieterin personenidentisch sind, 
gelten die vorgenannten Aussagen auch für die An-
bieterin.

Ansonsten sind die Mitglieder der Geschäftsführung 
der Emittentin nicht an Unternehmen,
• die mit der Emittentin oder Anbieterin nach § 271 

HGB in einem Beteiligungsverhältnis stehen oder 
verbunden sind

beteiligt oder für diese tätig.

Die Emittentin ist mit dem Vertrieb der Vermögens-
anlage beauftragt. Das Mitglied der Geschäftsführung 
der Emittentin Hans-Christian Andresen ist sowohl an 
dieser beteiligt als Kommanditist als auch als Mitglied 
der Geschäftsführung der Emittentin für diese tätig.

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emitten-
tin Christian Andresen ist an dieser nicht beteiligt, 
aber als Geschäftsführer für diese tätig.

Im Übrigen sind die Mitglieder der Geschäftsfüh-
rung der Emittentin nicht für Unternehmen tätig 
oder an Unternehmen beteiligt, die mit dem Vertrieb 
der Vermögensanlage beauftragt sind.

VII. Angaben zur Beauftragung mit dem Vertrieb 
der emittierten Vermögensanlage 

Die Emittentin vertreibt die emittierte Vermögensan-
lage. Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emit-
tentin übernehmen diese Aufgabe für die Emittentin.



XI. Teil

94 Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll II GmbH & Co. KG

VIII. Angaben zur Bereitstellung oder 
Vermittlung von Fremdkapital  

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin 
stellen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung der 
Emittenten kein Fremdkapital zur Verfügung oder 
vermitteln ihr dieses.

IX. Angaben zur Erbringung für Lieferungen 
oder Leistungen im Zusammenhang mit der 
Anschaffung oder Herstellung des Anlageobjekts

Beide Mitglieder der Geschäftsführung der Emitten-
tin erbringen zum Zeitpunkt der Prospekterstellung 
keine Lieferungen oder Leistungen im Zusammen-
hang mit der Anschaffung oder Herstellung des An-
lageobjekts. 

B. Angaben über Mitglieder des Vorstands, 
Aufsichtsgremien und Beiräte der 
Emittentin

Es gibt weder einen Vorstand, ein Aufsichtsgremium 
noch einen Beirat im Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung, so dass diesbezüglich keine Angaben i.S.d. § 12 
VermVerkProspV möglich sind.

C. Angaben über Treuhänder und sonstige 
Personen

Es gibt weder Treuhänder noch sonstige Personen 
i.S.d. § 12 Abs. 6 VermVerkProspV im Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung, so dass diesbezüglich keine An-
gaben i.S.d. § 12 VermVerkProspV möglich sind.

D. Angaben über Sonstige Personen

Emittentin, Anbieterin und Prospektverantwortliche 
der vorliegend angebotenen Vermögensanlage sind 
personenidentisch,weshalb bzgl. der Angaben zum 
Mitglied der Geschäftsführung der Anbieterin und 
Prospektverantwortlichen gemäß § 12 Abs. 6 i.V.m. 
§ 12 Abs. 1-4 VermVerkProspV auf die vorstehenden  
Angaben zum Mitglied der Geschäftsführung der 
Emittentin gemäß § 12 Abs. 1-4 VermVerkProspV 
auf den Seiten 91  ff. verwiesen wird.
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XII. Teil:  

Wichtige Finanzinformationen

A. Eröffnungsbilanz und Zwischenübersicht

Die Emittentin wurde am 20.09.2017 gegründet. 
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist die Emit-
tentin nicht vor mehr als 18 Monaten gegründet wor-
den. Angaben nach § 15 (VermVerkProspV) sind da-
her wie folgt zu machen:

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 
Das erste Geschäftsjahr ist das Jahr 2017 und läuft 
vom 20.09.2017 bis zum 31.12.2017. Die Emittentin 
hat für das Geschäftsjahr 2017 noch keinen Jahres-
abschluss erstellt. 

I. Eröffnungsbilanz

Anlagevermögen Eigenkapital 0,00
Betriebsausstatung 0,00

sonstige Verbindlichkeiten 0,00
Umlaufvermögen

Bankbestand 0,00
0,00

Rechnungsabgrenzung 0,00

0,00 0,00

Eröffnungsbilanz zum 20.09.2017

Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll II GmbH & Co. KG
Hauptstraße 32, 25917 Sprakebüll
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II. Zwischenbilanz zum 30.09.2018 der Emittentin

Aktiva
Geschäftsjahr 
30.09.2018

Vorjahr 
31.12.2017

EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen (1) 3.987.463,28 0,00

B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (2) 60.549,91 0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände (3) 119.256,92 179.806,83 0,00

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei 
Kreditinstituten und Schecks (4)

311.791,54 0,00

C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.566,95 0,00

4.484.628,60 0,00

Passiva
Geschäftsjahr Vorjahr

EUR EUR EUR

A. Eigenkapital
I. Kapitalanteile persönlich haftender Gesellschafter (5) 187,75 0,00

II. Kapitalanteile Kommanditisten (5) 812,25 0,00
III. Verlustvortrag (6) 1.307,08- 0,00
IV. Jahresüberschuss (7) 116.764,24 7,50-

B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen (8) 8.365,95 0,00

C. Verbindlichkeiten (9)
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4.300.007,99 7,50

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 
EUR 833.783,99 (EUR 7,50)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 
EUR 3.466.224,00 (EUR 0,00)

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 59.797,50 4.359.805,49 0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 
EUR 59.797,50 (EUR 0,00)

4.484.628,60 0,00

(1)  Die Sachanlagen bestehen aus der WEA und den Nebeneinrichtungen. Es wurde eine lineare Abschreibung über einen Zeitraum von 16 Jahren 
zugrunde gelegt.

(2)  Die Forderungen bestehen aus ausstehenden Zahlungen des Netzbetreibers bzw. Direktvermarkters. 
(3)  Die sonstigen vermögensgegenstände setzen sich zusammen aus den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, aus der abziehbaren Vorsteuer 

sowie aus der Umsatzsteuer.
(4)  Das Bankguthaben entspricht der Liquidität.
(5)  Das Gründungskapital beträgt in Summe 1.000,- EUR.
(6)-(7)  Ein Verlustvortrag sowie der Jahresüberschuss müssen aktiviert werden.
(8)  Für die Rückbauverpflichtung und die Gewerbesteuer wird eine Rückstellung passiviert.
(9)  Das Fremdkapital setzt sich aus den Bankdarlehen und negavtiven Bankkonten zusammen.

III. Zwischen-GuV vom 20.09.2017 bis 30.09.2018 der Emittentin
Geschäftsjahr 

 (01.01.-30.09.2018)
Vorjahr 

(20.09.-31.12.2017)
EUR EUR EUR

1. Umsatzerlöse (1) 421.382,40 0,00
2. Gesamtleistung 421.382,40 0,00
3. Abschreibungen (2)
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 

und Sachanlagen 195.213,07 0,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen (3)
a) Raumkosten 13.541,34 0,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 3.319,66 0,00
c) Reparaturen und Instandhaltungen 50.250,00 0,00
d) verschiedene betriebliche Kosten 30.252,28 97.363,28 7,50
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (4) 12.041,81 0,00
6. Ergebnis nach Steuern 116.764,24 7,50-
7. Jahresüberschuss (5)-(6) 116.764,24 7,50-

(1)  Die Umsatzerlöse stellen Einnahmen aus Stromverkauf dar.
(2)  Die aufgeführten Abschreibungen errechnen sich aus der Bemessungsgrundlage (aktivierungspflichtige und abschreibungsfähige Anschaffungs- 

und Anschaffungsnebenkosten der Anlage) und einem linearen AfA-Satz von 6,25 %. Sonderabschreibungen sind nicht berücksichtigt.
(3) Sonstige betriebliche Aufwendungen fallen an.
(4) Aus der Abzinsung von Rückstellungen entsteht ein Ertrag.
(5)-(6) Der Jahresüberschuss spiegelt das Ergebnis wieder.
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IV. Konzernabschluss

Die Emittentin ist zum Zeitpunkt der Prospekt-
aufstellung kein Konzernunternehmen i.S.d. § 18 
AktG i.V.m. §§ 290, 296 HGB. Die Emittentin 

ist nicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses 
verpflichtet und hat auch keinen Konzernabschluss 
erstellt.

B. Prognose der voraussichtlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin

I. Voraussichtliche Vermögenslage (Prognose)

1. Plan-Bilanzen der Emittentin
Alle Angaben in EUR 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028
Aktivseite
I. Anlagevermögen (1)
    Sachanlagen 4.078.125 3.806.250 3.534.375 3.262.500 2.990.625 2.718.750 2.446.875 2.175.000 1.903.125 1.631.250 1.359.375

II. Umlaufvermögen (2)
1. Forderungen 106.199 105.775 105.352 104.931 104.512 104.094 103.678 103.264 102.851 102.440 102.031
2. Guthaben bei Kreditinstituten 73.760 75.766 47.878 40.509 41.603 42.658 43.146 38.721 43.588 62.253 80.158
3. Rücklagenkonto 61.000 129.960 137.920 145.880 153.840 161.800 169.760 177.720 185.680 193.640 201.600
4. Forderungen gegen Kommanditisten 28.922 74.871 51.920 8.447 - - - - - - -

III. Rechnungsabgrenzungsposten (3) 2.280 2.160 2.040 1.920 1.800 1.680 1.560 1.440 1.320 1.200 1.080

Summe Aktiva 4.350.286 4.194.781 3.879.484 3.564.187 3.292.380 3.028.982 2.765.019 2.496.144 2.236.564 1.990.783 1.744.244

Passivseite
I. Eigenkapital (4)
    Gezeichnetes Kapital 681.000 681.000 681.000 681.000 681.000 681.000 681.000 681.000 681.000 681.000 681.000
    Gesellschafterdarlehen - - - - 43.490 95.389 146.723 187.434 237.437 218.114 114.907

II. Rückstellungen
     Rückbauverpfl ichtung (5) 5.000 15.000 25.000 35.000 45.000 55.000 65.000 75.000 85.000 95.000 105.000

III. Fremdkapital (6)
      Bankdarlehen langfristig 3.664.286 3.498.781 3.173.484 2.848.187 2.522.890 2.197.593 1.872.296 1.552.711 1.233.128 996.670 843.337
     Bankdarlehen kurzfristig - - - - - - - - - - -

Summe Passiva 4.350.286 4.194.781 3.879.484 3.564.187 3.292.380 3.028.982 2.765.019 2.496.144 2.236.564 1.990.783 1.744.244
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Alle Angaben in EUR 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 31.12.2032 31.12.2033 31.12.2034 31.12.2035 31.12.2036 31.12.2037 31.12.2038
Aktivseite
I. Anlagevermögen (1)
    Sachanlagen 1.087.500 815.625 543.750 271.875 - - - - - -

II. Umlaufvermögen (2)
1. Forderungen 56.500 56.274 56.049 55.825 55.602 55.380 55.159 54.938 54.719 -
2. Guthaben bei Kreditinstituten 27.671 1.986 - - - 16.784 71.669 51.549 169.137 5.080
3. Rücklagenkonto 201.600 201.600 201.600 201.600 201.600 201.600 79.600 79.600 79.600 -
4. Forderungen gegen Kommanditisten 111.773 266.345 398.851 532.767 664.774 571.876 649.332 679.793 572.545 675.920

III. Rechnungsabgrenzungsposten (3) 960 840 720 600 480 360 240 120 - -

Summe Aktiva 1.486.003 1.342.670 1.200.970 1.062.667 922.456 846.000 856.000 866.000 876.000 681.000

Passivseite
I. Eigenkapital (4)
    Gezeichnetes Kapital 681.000 681.000 681.000 681.000 681.000 681.000 681.000 681.000 681.000 681.000
    Gesellschafterdarlehen - - - - - - - - -

II. Rückstellungen
     Rückbauverpflichtung (5) 115.000 125.000 135.000 145.000 155.000 165.000 175.000 185.000 195.000 -

III. Fremdkapital (6)
      Bankdarlehen langfristig 690.003 536.670 383.337 230.004 76.671 -1 -1 -1 -1 -1
      Bankdarlehen kurzfristig - - 2.632 7.662 10.784 - - - - -

Summe Passiva 1.486.003 1.342.670 1.200.970 1.062.667 922.456 846.000 856.000 866.000 876.000 681.000

2. Wesentliche Annahmen und Wirkungszusammenhänge

(1)  Die Sachanlagen bestehen aus der WEA und den Nebeneinrichtungen. Es wurde eine lineare Abschreibung über einen 
Zeitraum von 16 Jahren zugrunde gelegt.

(2)  Unter das Umlaufvermögen fallen die Forderungen, das Guthaben bei Kreditinstituen, das Rücklagenkonto sowie die For-
derungen gegen Kommanditisten. Die Forderungen bestehen aus ausstehenden Zahlungen des Netzbetreibers bzw. Di-
rektvermarkters. Das Bankguthaben entspricht der Liquidität zum Ende des Kalenderjahres. Es werden in den Jahren 2018 
bis 2034  Rücklagen gebildet, die in den Jahren 2035 und 2038 aufgelöst werden. Die Forderungen gegen Kommandis-
ten  entstehen, wenn mehr ausgeschüttet wird als an Gewinn vorhanden ist. Es entsteht dann eine Forderung gegenüber 
den Kommanditisten. Dies wird voraussichtlich von 2018 bis 2021 und von 2029 bis 2038 der Fall sein. In den Jahren 
2022 bis 2028 ist dies nicht der Fall.

(3)  Eine Bankgebühr wird auf 20 Jahre aufgelöst.
(4)  Das gezeichnete Kapital besteht aus den gezeichneten Kommanditeinlagen und dem Gründungskapital . Es bleibt während 

der gesamten Laufzeit konstant, da keine Kapitalherabsetzung stattfindet. Eine Verzinsung oder Rückzahlung der Einlagen 
findet nicht statt.Gesellschafterdarlehen entsehen, wenn der Bilanzgewinn höher ist als die Ausschüttungen.

(5) Für die Rückbauverpflichtung wird eine Rückstellung passiviert. 
(6) Das Fremdkapital setzt sich aus den kurz- und langfristigen Bankdarlehen zusammen.
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II. Voraussichtliche Finanzlage (Prognose)

1. Plan-Liquiditätsrechnungen der Emittentin (alle Beträge in EUR)
Jahr: 01.01.-31.12.2018 01.01.-31.12.2019 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2021 01.01.2022-31.12.2038

(kumuliert)
(1) prognostiziertes Ergebnis GuV: 191.078 184.051 183.473 182.951 992.902
(2)  + Abschreibungen und sonst. 271.875 271.875 271.875 271.875 3.262.500
(3)  + Rückbaurückstellung 5.000 10.000 10.000 10.000 160.000
(4)  + Aufl ösung Bankgebühr 120 120 120 120 1.920

- Zahlung Bankgebühr 2.400 0 0 0 200.000
(5)  - Tilgung I 0 76.667 153.333 153.333 1.916.668
(6)  - Tilgung II 0 83.125 166.250 166.250 914.375
(7)  - Tilgung III 5.714 5.714 5.714 5.714 17.144
(8)  - Aufb au Liquiditätsrücklage 61.000 61.000  0  0 0

(8a) -Abbau Liquiditätsrücklage 122.000
(9)  - Aufb au Rücklage Rückbaubs.  0 7.960 7.960 7.960 63.68

(9a) -Abbau Rücklage Rückbau 79.600
(10)  - Forderung Einsp.verg. Dez. 106.199 105.775 104.931 105.352 1.433.598
(11)  +Zufl uss Einsp.verg. Dez. Vorjahr 0 106.199 105.532 105.775 1.433.598
(12) Einlagen Gesellschafter 680.000  0  0  0  0
(13) Auszahlungen für Investitionen 4.350.000  0  0  0  0
(14) Auszahlung Kredite 3.670.000  0  0  0  0

           
  CASH FLOW 292.760 232.005 132.632 132.112 1.514.171
  Prognostizierte Ausschüttung 220.000 230.000 140.000 160.000 1.550.657
  32% 34% 21% 24% 293%
  Liquidität am Jahresende 72.760 74.766 39.509 46.878 793.445

2. Wesentliche Annahmen und Wirkungszusammenhänge

(1) Die Herleitung des prognostizierten Ergebnis ergibt sich aus der Prognose der voraussichtlichen Ertraglsage (s. unten III.).
(2) Die aufgeführten Abschreibungen errechnen sich aus der Bemessungsgrundlage (aktivierungspfl ichtige und abschreibungsfä-

hige Anschaff ungs- und Anschaff ungsnebenkosten der Anlage) und einem linearen AfA-Satz von 6,25 %. Sonderabschreibun-
gen sind nicht berücksichtigt.

(3) Für den Rückbau der WEA nach Betriebszeitende wird eine Rücklage aufgebaut. Diese ist verzinslich.
(4) Die Bankgebühr in Höhe von 2.400,- EUR wird über 20 Jahre aufgelöst.
(5)-(7) Die Tilgung der Darlehen beginnt nach der tilgungsfreien Zeit z.T. bereits in 2018, spätestens aber 2019. Tilgung I betriff t das 

langfristige Ratendarlehen vom 02.02.2017 (1.330.000,- EUR), Tilgung II das langfristige Ratendarlehen vom 02.02.2017 
(2.300.000,- EUR) und Tilgung III das Roll-Over Darlehen (300.000,- EUR). 

(8)-( 8 a) In den Jahren 2018 und 2019 wird eine Liquiditätsrücklage aufgebaut, die im Jahre 2035 aufgebraucht wird.
(9)-9a) Ab 2019 wird eine Rücklage für Rückbaubs. gebildet, die im Jahre 2038 aufgeslöst wird.
(10)-(11) Die Einspeisevergütung für den Dezember eines Jahres wird erst im Folgejahr ausgezahlt. Demnach muss zum Ende des 

Jahres eine Forderung gebucht werden. Diese Vergütung fl ießt dann im Folgejahr zu.
(12) Die Einzahlung der Gesellschaftereinlagen soll vollständig in 2018 erfolgen.
(13) Die Investition soll vollständig in 2018 erfolgen.
(14) Die Darlehen werden vollständig in 2018 abgerufen. Bzgl. der Zusammensetzung der Fremdmittel wird auf S. 89 verwiesen.
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III. Voraussichtliche Ertragslage (Prognose)

1. Plan-GuV der Emittentin (Angaben in EUR)
Jahr: 01.01.-

31.12.2018
01.01.-

31.12.2019
01.01.-

31.12.2020
01.01.-

31.12.2021
01.01.2022-
31.12.2038
(kumuliert)

I. prognostizierte Betriebseinnahmen        
  (1) Prognostizierte Betriebseinnahmen : 706.435 703.575 700.726 697.887 8.127.315

Summe prognostizierte Betriebseinnahmen: 706.435 703.575 700.726 697.887 8.127.315
II. prognostizierter Betriebsausgaben        
  (2) Abschreibungen: 271.875 271.875 271.875 271.875 3.262.500
  (3) Vollwartungsvertrag : 52.280 53.326 54.392 55.480 1.475.955
  (4) Vollwartungsvertrag variabel: 1.208 899 578 246 0
  (5) Verfügbarkeitsbonus: 3.282 2.627 1.976 1.328 1.601
  (6) sonstige Wartungskosten: 2.500 2.538 2.576 2.614 47.582
  (7) Pacht %: 4% 4% 4% 4% 4%
  (8) Pacht EUR: 28.257 28.143 28.029 27.915 418.497
  (9) Nutzungsentgelt MS-Leitung: 2.000 2.000 2.000 2.000 32.000
  (10) Versicherung: 8.000 8.120 8.242 8.365 152.262
  (11) Rückbau: 5.000 10.000 10.000 10.000 160.000
  (12) Geschäftsf./kfm Betriebsführung: 17.661 17.589 17.518 17.447 203.183
  (13) technische Betriebsführung: 6.500 6.630 6.696 6.763 117.887
  (14) Bezugsstrom: 15.000 15.150 15.302 15.455 258.561
  (15) Haftungsvergütung und Auslagenerstattungen: 5.000 5.000 5.000 5.000 80.000
  (16) Rechtsberatungskosten: 500 505 510 515 8.980
  (17) Steuerberatungskosten: 4.000 4.040 4.080 4.121 71.833
  (18) Prüfung: 8.000 8.080 8.161 8.242 143.669
  (19) sonstiges: 2.000 2.020 2.040 2.061 45.917
  (20) Abschlusskosten Bank: 120 120 120 120 1.920
  (21) Zinsen und Avalprovisionen: 3.000 3.000 3.000 3.000 51.000
  (22) Zinsaufwand Darlehen 1: 30.590 30.590 29.570 27.531 272.628
  (23) Zinsaufwand Darlehen 2: 14.364 14.364 13.466 11.671 32.319
  (24) Zinsaufwand Darlehen 3: 500 429 357 286 428

Summe prognostizierte Betriebsausgaben: 481.637 487.044 485.489 482.036 6.838.722
III. Ergebnis vor Steuern: 224.798 216.531 215.237 215.850 1.288.593
  (25) Gewerbesteuer (15 % geschätzt): 33.720 32.480 32.286 32.378 295.690
prognostiziertes Ergebnis GuV:  191.078 184.051 182.951 183.473 992.902

2. Wesentliche Annahmen und Wirkungszusammenhänge
(1) Die porgnostizierten Betriebseinnahmen stellen Einnahmen aus Stromverkauf dar und ergeben sich aus dem kalkulierten Ertrag und der kal-

kulierten Einspeiseförderung. 
(2) Die aufgeführten Abschreibungen errechnen sich aus der Bemessungsgrundlage (aktivierungspflichtige und abschreibungsfähige Anschaf-

fungs- und Anschaffungsnebenkosten der Anlage) und einem linearen AfA-Satz von 6,25 %. Sonderabschreibungen sind nicht berücksichtigt.
(3) Die Kosten für die Vollwartung der WEA richtet sich nach dem tatsächlich erzeugten Jahresertrag der WEA, wobei ein Mindestbetrag festge-

schrieben ist.
(4) Kosten für den variablen Anteil im Vollwartungsvertrag
(5) Dafür, dass die WEA kontinuierlich verfügbar ist, wird ein Bonus an den Hersteller gezahlt, der auch die Wartung übernimmt. Auch dieser 

Bonus orientiert sich an dem Jahesertrag der WEA.
(6) Sonstige Wartungskosten werden pauschal angesetzt mit einer Dynamisierung von 1,5 %.
(8)-(8) Die Kosten für die Pacht orientieren sich an den bislang übernommenen Verträgen.
(9) Für die Mittelspannungsleitung ist ein jährliches Nutzungsentgelt zu zahlen.
(10) Die Emittentin hat eine Maschinen- sowie eine Maschinen-Ertragsausfallversicherung, eine Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung und 

eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen.
(11) Für den Rückbau der WEA nach Betriebszeitende wird eine Rücklage aufgebaut. Diese ist verzinslich.
(12) Die Geschäftsführervergütung der Komplementärin beträgt laut Gesellschaftsvertrag 2 % des gesamten Jahresumsatzes inkl. aller sonstigen 

Erträge der Gesellschaft. Die weiteren 0,5 % sind für die kaufmännische Unterstützung /-Betriebsführung.
(13) Bzgl. der technischen Betriebsführung wird anfänglich mit 6.500,- EUR kalkuliert. Weiter wird mit einer Dynamisierung von 2 % kalkuliert.
(14) Für den Eigenverbrauch der WEA werden Stromkosten kalkuliert.
(15) Für die Übernahme der Haftung (2.500 €)sowie für etwaige Auslagen (pauschal 2.500 €))wird der Komplementärin eine Vergütung gezahlt.
(16) Für den laufenden Betrieb werden anfänglich Rechtsanwaltskosten i.H.v. 500,- EUR p.a. kalkuliert. Im weiteren Verlauf wird mit einer Stei-

gerung von 5,- EUR p.a. kalkuliert.
(17) Die laufende Steuerberatung wird voraussichtlich von der Kanzlei Stodian · Hennig · Gerdsen · Schmidt · Voges · Kraus & Partner mbB über-

nommen.
(18) Wer die Wirtschaftsprüfung übernimmt, steht zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht fest.
(19) Die Prognose enthält einen Puffer für Unvorhergesehenes und Sonstiges.
(20) An die Bank sind Abschlusskosten zu zahlen.
(21) Zugunsten der Bank sind Zinsen und eine Avalprovision zu zahlen.
(22)-(24) Für die drei Darlehen sind jährlich Zinsen zu zahlen. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen auf S. 89 verwiesen.
(25) Bei der Gewerbesteuer wurde mit einer Pauschale von 15 % kalkuliert.
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Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll II GmbH & Co. KG

C. Prognose der voraussichtlichen Planzahlen für die Emittentin
Geschäftsjahr 2018 2019 2020 2021
(1) Investition in EUR 4.350.000 0 0 0
(2) Produktion in kWh 8.905.573 8.869.986 8.834.541 8.799.239
(3) Umsatz in EUR 706.435 703.575 700.726 697.887
(4) Ergebnis in EUR 191.078 184.051 182.951 183.473

Wesentliche Annahmen und Wirkungszuammenhänge der Prognose der Planzahlen:
(1)Die Investitionskosten werden bei den Angaben über die laufenden Investitionen dargestellt (S. 77).
(2)Die geplante Stromproduktion der WEA ergibt sich aus den Ertragsgutachten und den vorgenommenen zusätzlichen Abschlägen.
(3)Die Umsatzerlöse aus der Stromeinspeisung ergeben sich aus dem Ertrag der WEA und der gesetzlichen Einspeisevergütung.
(4)Die Berechnung des Jahresergebnisses ergibt sich aus der voraussichtlichen Ertragslage (S. 19 f.).
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Anlage 1 

Beitrittsvereinbarung und  
Zeichnungsschein

Zeichnungsschein

zur Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll II GmbH & Co. KG

(im Folgenden auch „Emittentin“)

Personenbezogene  Daten (bitte gut leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen!)

Name  Vorname 

Geburtsname  Geburtsort 

Straße  Geburtsdatum 

PLZ  Ort 

Telefon  E-Mail 

Beruf  Familienstand 

Staatsangehörigkeit  Finanzamt 

Steuernummer  Steuer-Id-Nr.0 
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Beitrittserklärung

Ich gebe im eigenen Namen und auf eigene Rechnung 
das Angebot ab, mich als Kommanditist gemäß den 
Angaben im Vermögensanlagenverkaufsprospekt (im 
Folgenden auch „Prospekt“)

an der Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll II GmbH 
& Co. KG, die im Handelsregister des Amtsgerichts 
Flensburg unter der HRA 9365 FL eingetragen ist, 

mit der Kommanditeinlage in Höhe von           ,      Euro zu beteiligen.

Mir ist bekannt, dass die Beteiligung nach Annahme 
dieses Angebots durch die Emittentin bzw. nach der 
vollständigen sowie fristgerechten Zahlung wirksam wird, 
ohne dass es eines Zugangs der Annahmeerklärung bei 
mir bedarf. Ich verzichte insoweit auf den Zugang der 
Annahmeerklärung.
Die Komplementärin wird mich über die Annahme der 
Beitrittserklärung (nachfolgend nur

„Beitrittserklärung“) und die Höhe der 
Kommanditeinlage sowie das Wirksamwerden der 
Beteiligung schriftlich unterrichten.
Die Überweisung der Kommanditeinlage ist nach 
Aufforderung durch die Gesellschaft zur Zahlung fällig. 
(Über die Annahme wird die Komplementärin schriftlich 
benachrichtigen).

Ich werde die Kommanditeinlage unter dem 
Verwendungszweck auf folgendes Konto der

Beteiligungsgesellschaft einzahlen:

Kontoinhaberin: Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll II GmbH & Co. KG

Kreditinstitut: VR Bank Niebüll eG

BIC: GENODEF1BDS

IBAN: DE12 2176 3542 0007 8967 94

Verwendungszweck: „Kommanditkapital, Name, Vorname, Wohnort des Gesellschafters“
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Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll II GmbH & Co. KG

Erfolgt die Einzahlung nicht fristgerecht, kann die 
Emittentin ggf. Verzugszinsen/ Schadensersatz 
von mir verlangen. Mir ist bekannt, dass bei 
verspätetem Zahlungseingang die Beteiligung an 
der Beteiligungsgesellschaft nur zustande kommt, 
wenn die Komplementärin ihre Zustimmung erklärt, 
deren Erteilung in ihrem freien Ermessen steht. Eine 
Verweigerung der Aufnahme in die Gesellschaft oder der 
Ausschluss aus der Gesellschaft können die Folge sein.
Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen 
Daten, die sich aus der Beitrittserklärung und der 
anschließenden Verwaltung meiner Beteiligung ergeben, 
von der Emittentin, der Komplementärin und den mit 
der Verwaltung beauftragten Dritten gespeichert und für 
die Verwaltung/ Betreuung meiner Beteiligung genutzt 
werden. Weitergabe an Dritte zu Werbezwecken erfolgt 
grundsätzlich nicht. Die Hinweise zur Datenverarbeitung 
habe ich zur Kenntnis genommen.
Maßgeblicher Bestandteil dieser Beitrittserklärung 
ist auch die Widerrufsbelehrung nach dieser 
Beitrittserklärung. Ein Widerrufsrecht besteht jedoch 
nur in den §§ 312, 355 BGB (Haustürgeschäfte) bzw. §§ 
312 d, 355 BGB (Fernabsatzverträge) geregelten Fällen 
und unter der dort bestimmten Voraussetzungen. Ein 
vertraglich eingeräumtes Widerrufsrecht besteht nicht. 
Der Widerrufsbelehrung gilt daher nur, wenn der Beitritt 
unter den in §§ 312, 355 BGB bzw. §§ 312 d, 355 BGB 
geregelten Umständen geschieht.

Diese Beitrittserklärung wird im Innenverhältnis mit der 
schriftlichen Annahme wirksam. Der Beitritt erlangt 
im Außenverhältnis erst mit der Eintragung in das 
Handelsregister Wirkung. Bis zur Eintragung bin ich als 
atypischer stiller Gesellschafter in Höhe meiner Einlage 
an der Gesellschaft beteiligt. Den Beteiligungsprospekt 
für die Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll II GmbH 
& Co. KG habe ich erhalten, zur Kenntnis genommen, 
inhaltlich in vollem Umfang verstanden und erkenne 
diese Unterlagen als verbindlich an.
Die Haftung für unrichtige und unvollständige 
Prospektangaben oder die Verletzung von Aufk lärungs- 
oder sonstigen Informationspfl ichten ist auf Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit beschränkt.
Mir ist bewusst, dass es sich bei dieser Beteiligung um 
eine unternehmerische Beteiligung mit allen im Prospekt 
genannten Chancen und Risiken handelt. Mein Beitritt 
beruht nicht auf davon abweichende Informationen.
Ich erkenne ausdrücklich an, dass sämtliche Änderungen, 
Ergänzungen und / oder Nebenabreden der Schriftform 
und Gegenzeichnung durch die Beteiligungsgesellschaft 
bedürfen.

Ort, Datum          Unterschrift Anleger/in 
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